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Amtlicher Teil

Bundesministerium des Innern

M. Migration, Integration; Flüchtlinge; Europäische Harmonisierung

Allgemeine Verwaltungsvorschrift
zum Freizügigkeitsgesetz/EU

Vom 26. Oktober 2009

Nach Artikel 84 Absatz 2 des Grundgesetzes wird folgende
Allgemeine Verwaltungsvorschrift erlassen:

Artikel 1

0 Vorbemerkung
0.1 Allgemeines
0.2 Gemeinschaftsrecht

1 Zu § 1 – Anwendungsbereich

2 Zu § 2 – Recht auf Einreise und Aufenthalt
2.1 Freizügigkeitsrecht
2.2 Freizügigkeitsberechtigte
2.3 Aufrechterhaltung des Freizügigkeitsrechts für Er-

werbstätige
2.4 Einreise und Aufenthalt
2.5 Aufenthaltsrecht bis zu drei Monaten
2.6 Gebührenfreie Ausstellung der Bescheinigung über

das Aufenthaltsrecht und des Visums

3 Zu § 3 – Familienangehörige
3.0 Allgemeines
3.1 Voraussetzungen des abgeleiteten Aufenthaltsrechts

von Familienangehörigen
3.2 Begriff des Familienangehörigen
3.3 Hinterbliebene eines Unionsbürgers
3.4 Aufenthaltsrecht für Kinder und sorgeberechtigten

Elternteil nach Tod oder Wegzug des Unionsbürgers
3.5 Aufenthaltsrecht des drittstaatsangehörigen Ehegat-

ten eines Unionsbürgers bei Scheidung oder Aufhe-
bung der Ehe

3.6 Recht auf Einreise und Aufenthalt von Lebenspart-
nern eines Unionsbürgers

4 Zu § 4 – Nicht erwerbstätige Freizügigkeits-
berechtigte

4.1 Voraussetzungen des Freizügigkeitsrechts
4.2 Familienangehörige von studierenden Unionsbürgern

4a Zu § 4a – Daueraufenthaltsrecht
4a.0 Allgemeines
4a.1 Allgemeine Voraussetzungen
4a.2 Daueraufenthaltsrecht bei Beendigung einer Erwerbs-

tätigkeit
4a.3 Familienangehörige verstorbener Unionsbürger
4a.4 Familienangehörige daueraufenthaltsberechtigter

Unionsbürger

4a.5 Familienangehörige nach § 3 Absatz 3 bis 5
4a.6 Abwesenheitszeiten
4a.7 Verlust

5 Zu § 5 – Bescheinigung über das gemeinschafts-
rechtliche Aufenthaltsrecht, Aufenthaltskarten

5.0 Allgemeines
5.1 Bescheinigung über das gemeinschaftsrechtliche Auf-

enthaltsrecht
5.2 Aufenthaltskarte für Familienangehörige von Unions-

bürgern
5.3 Glaubhaftmachung der aufenthaltsrechtlichen Voraus-

setzungen
5.4 Überprüfung des Fortbestands der Ausstellungs-

voraussetzungen
5.5 Feststellung des Verlusts des Freizügigkeitsrechts
5.6 Bescheinigung des Daueraufenthaltsrechts
5.7 Verlust des Daueraufenthaltsrechts

5a Zu § 5a – Vorlage von Dokumenten
5a.0 Allgemeines
5a.1 Dokumente, deren Vorlage von Unionsbürgern ver-

langt werden kann
5a.2 Dokumente, deren Vorlage von Familienangehörigen

eines Unionsbürgers verlangt werden kann

6 Zu § 6 – Verlust des Rechts auf Einreise und
Aufenthalt

6.0 Allgemeines
6.1 Verlustgründe
6.2 Verlust nach einer strafrechtlichen Verurteilung
6.3 Ermessenserwägungen
6.4 Verlust nach Erwerb des Daueraufenthaltsrechts
6.5 Verlust bei zehnjährigem Aufenthalt im Bundesgebiet

und bei Minderjährigen
6.6 Nicht belegt.
6.7 Nicht belegt.
6.8 Anhörung

7 Zu § 7 – Ausreisepflicht
7.1 Allgemeines
7.2 Wiedereinreisesperre

8 Zu § 8 – Ausweispflicht
8.1 Ausweispflichten
8.2 Erhebung und Abgleich biometrischer Daten

9 Zu § 9 – Strafvorschriften
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10 Zu § 10 – Bußgeldvorschriften

11 Zu § 11 – Anwendung des Aufenthaltsgesetzes
11.0 Allgemeines

11.1 Anwendbare Bestimmungen des AufenthG

11.2 Anwendbarkeit des AufenthG bei Feststellung von
Nichtbestehen oder Verlust des Freizügigkeitsrechts

11.3 Anrechnung von Zeiten rechtmäßigen Aufenthalts
nach dem Freizügigkeitsgesetz/EU

12 Zu § 12 – Staatsangehörige der EWR-Staaten

13 Zu § 13 – Staatsangehörige der Beitrittstaaten
13.1 Auswirkungen der Übergangsregelung auf das Auf-

enthaltsrecht

13.2 Anwendung der Übergangsregelung im Bereich der
Arbeitnehmerfreizügigkeit

13.3 Anwendung der Übergangsregelung im Bereich der
Dienstleistungsfreiheit

14 Zu § 14 – Bestimmungen zum Verwaltungs-
verfahren

15 Zu § 15 – Übergangsregelung

0 Vorbemerkung

0.1 Allgemeines

0.1.1 Das Freizügigkeitsgesetz/EU regelt das Recht auf
Einreise und Aufenthalt der Unionsbürger und
ihrer Familienangehörigen. Es handelt sich um
eine eigenständige, abschließende Regelung für
diese Personengruppe. Das Aufenthaltsgesetz ist
grundsätzlich nicht anwendbar (zu den Ausnah-
men vgl. insbesondere Nummer 11).

0.1.2 Das Aufenthaltsrecht der Unionsbürger und ihrer
Familienangehörigen wird wesentlich durch das
europäische Gemeinschaftsrecht bestimmt. Im
Freizügigkeitsgesetz/EU sind die europarecht-
lichen Vorgaben in nationales Recht umgesetzt.

0.1.3 Das europäische Gemeinschaftsrecht genießt im
Kollisionsfall Anwendungsvorrang vor dem Freizü-
gigkeitsgesetz/EU, es sei denn, das nationale Recht
enthält günstigere Regelungen (vgl. § 11 Absatz 1
Satz 5). Bei der Anwendung und Auslegung des
nationalen Rechts ist das Gemeinschaftsrecht durch
die zuständigen Behörden zu berücksichtigen.

0.2 Gemeinschaftsrecht

0.2.1 Das Recht von Unionsbürgern auf Einreise und
Aufenthalt ergibt sich bereits unmittelbar aus dem
primären Gemeinschaftsrecht. Artikel 18 Absatz 1
EGV (Allgemeine Freizügigkeit) vermittelt allen
Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten, den Uni-
onsbürgern, das Recht, sich innerhalb der Euro-
päischen Union frei zu bewegen und aufzuhalten.
Spezielle Freizügigkeitsgewährleistungen für be-
stimmte Personengruppen (Arbeitnehmer, Selbstän-
dige, Dienstleistungserbringer) ergeben sich aus
Artikeln 39 (Arbeitnehmerfreizügigkeit), 43 (Nie-
derlassungsfreiheit), 49 (Dienstleistungsfreiheit)
EGV. Das Recht der Unionsbürger aus Artikel 18
EGV steht unter dem Vorbehalt der europarecht-

lichen Durchführungsbestimmungen. Grundle-
gende Bedeutung hierbei hat die Richtlinie 2004/
38/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 29. April 2004 über das Recht der Uni-
onsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich
im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union frei zu bewegen und aufzuhalten,
zur Änderung der Verordnung (EWG) Nummer
1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/
221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/
EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG,
90/365 EWG und 93/96/EWG (ABl. EU Nummer
L 229 S. 35, so genannte Freizügigkeitsrichtlinie),
deren Umsetzung durch Anpassungen im Frei-
zügigkeitsgesetz/EU mit dem Richtlinienumset-
zungsgesetz erfolgt ist.

0.2.2 Gegenstand der Freizügigkeitsrichtlinie sind die
Bedingungen, unter denen Unionsbürger und ihre
Familienangehörigen das Recht auf Freizügigkeit
und Aufenthalt innerhalb des Hoheitsgebiets der
Mitgliedstaaten genießen, das Recht auf Dauer-
aufenthalt im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten
sowie die Beschränkungen dieser Rechte aus
Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit
oder Gesundheit. Im Fall von Rechtsmissbrauch
(Artikel 35 Freizügigkeitsrichtlinie) kann das Frei-
zügigkeitsrecht verweigert werden.

1 Zu § 1 – Anwendungsbereich

1.1 Aus der Definition des Anwendungsbereichs in
§ 1 ergibt sich i. V. m. § 11, dass es sich beim Frei-
zügigkeitsgesetz/EU um Spezialregelungen zur
Freizügigkeit der Unionsbürger und ihrer Fa-
milienangehörigen handelt, die dem allgemeinen
Aufenthaltsrecht vorgehen. Gleiches gilt für Staats-
angehörige der EWR-Staaten und ihre Familien-
angehörigen (vgl. Nummer 12).

1.2 Das Freizügigkeitsgesetz/EU enthält nur speziell
aufenthaltsrechtliche Regelungen. Soziale Rechte
werden in den jeweiligen Leistungsgesetzen fest-
gelegt.

1.3 Deutsche Staatsangehörige sind nicht als Unions-
bürger i. S. d. § 1 anzusehen, wenn sie von ihrem
Freizügigkeitsrecht noch keinen Gebrauch ge-
macht haben. Die Freizügigkeitsrichtlinie regelt
das Einreise- und Aufenthaltsrecht von freizügig-
keitsberechtigten Unionsbürgern innerhalb der
Europäischen Union. Während sich Unionsbürger
im Rahmen der Ausübung des Freizügigkeits-
rechts in einem anderen Mitgliedstaat aufhalten,
fließt das Recht auf Aufenthalt im Herkunftsmit-
gliedstaat nicht aus dem Gemeinschaftsrecht, son-
dern aus der Staatsangehörigkeit (EuGH, Urteil
vom 7. Juli 1992, Rechtssache C-370/90 – Singh,
Rn. 22, weiterführend Urteil vom 11. Dezember
2007, Rechtssache C-291/05 – Eind). Allerdings
können sich Deutsche und ihre drittstaatsange-
hörigen Familienangehörigen auf das Gemein-
schaftsrecht über die Freizügigkeit berufen, wenn
sie während oder nach Beendigung der Ausübung
der Arbeitnehmerfreizügigkeit in einem anderen
EU-/EWR-Mitgliedstaat nach Deutschland zu-
rückkehren. Solche so genannten „Rückkehrfälle“
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treten häufig im Zusammenhang mit der Frage auf,
welche Regelungen auf den Familiennachzug
drittstaatsangehöriger Familienangehöriger zu ei-
nem Deutschen anzuwenden sind (hierzu aus-
führlich unten Nummer 3.0.2).

1.4 Ein Deutscher, der zugleich Staatsangehöriger ei-
nes anderen EU-Mitgliedstaates ist, kann sich für
die Einreise und den Aufenthalt seiner drittstaats-
angehörigen Familienangehörigen in Deutschland
nicht allein aufgrund der Doppelstaatsangehörig-
keit auf die Anwendung von Freizügigkeitsrecht
berufen. Auch in diesem Fall ist stets ein grenz-
überschreitender Bezug erforderlich, insbesondere
durch den Gebrauch der Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit in einem anderen EU-Mitgliedstaat (vgl.
Nummer 1.3).

2 Zu § 2 – Recht auf Einreise und Aufenthalt

2.1 Freizügigkeitsrecht

Absatz 1 beschreibt den Wesensgehalt des Frei-
zügigkeitsrechts der Unionsbürger und ihrer
Familienangehörigen. Bei Vorliegen der gemein-
schaftsrechtlichen Voraussetzungen gewährt das
Gemeinschaftsrecht unmittelbar das Recht auf
Einreise und Aufenthalt und damit auch freie Wahl
des Wohnsitzes im Hoheitsgebiet der Mitglied-
staaten der Europäischen Union. Dieses Recht
steht sowohl dem freizügigkeitsberechtigten Uni-
onsbürger selbst als auch seinen Familienange-
hörigen unter den Voraussetzungen der §§ 3 und 4
– unabhängig von deren Staatsangehörigkeit – zu.
Für die Einreise der drittstaatsangehörigen Fami-
lienangehörigen ist gegebenenfalls nach § 2 Absatz
4 Satz 2 ein Visum erforderlich. Das Freizügig-
keitsrecht schließt das Recht ein, den Arbeitsplatz
frei von nationalen Behinderungen zu suchen und
sich an einem frei gewählten Ort niederzulassen.

2.2 Freizügigkeitsberechtigte

2.2.0 Absatz 2 benennt die nach Gemeinschaftsrecht
(Primär- und Sekundärrecht) freizügigkeitsberech-
tigten Personengruppen. Gemeinschaftsrechtliche
Begriffe, wie z. B. der durch die Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofs konkretisierte
Arbeitnehmerbegriff werden vom Freizügigkeits-
gesetz/EU vorausgesetzt und nicht modifiziert.

2.2.1 Gemeinschaftsrechtlicher Begriff des „Arbeit-
nehmers“

2.2.1.1 Nach Gemeinschaftsrecht gilt als „Arbeitneh-
mer“, wer im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses
während einer bestimmten Zeit eine tatsächliche,
echte und nicht nur völlig untergeordnete oder
unwesentliche Tätigkeit für einen anderen nach
dessen Weisung ausübt, für die er als Gegen-
leistung eine Vergütung erhält. Dabei ist nur auf
objektive Kriterien abzustellen. Die rechtliche
Einordnung des Verhältnisses zwischen Empfän-
ger und Erbringer der Arbeitsleistung nach na-
tionalem Recht ist unerheblich. Unerheblich ist
ferner, woher die Mittel für die Vergütung des
Arbeitnehmers stammen, ob das Rechtsverhältnis

nach nationalem Recht ein Rechtsverhältnis eige-
ner Rechtsform ist oder wie hoch die Produktivität
des Betroffenen ist. Der Europäische Gerichtshof
hat bereits Tätigkeiten mit einer Wochenarbeits-
zeit von zehn bis zwölf Wochenstunden für die
Begründung des Arbeitnehmerstatus ausreichen
lassen (EuGH, Urteil vom 3. Juni 1986, Rs. 139/85
– Kempf). Diese Grundsätze hat der Europäische
Gerichtshof in ständiger Rechtsprechung aufge-
stellt (vgl. nur EuGH, Urteil vom 7. September
2004, Rs. C-456/02 – Trojani, EuGH, Urteil vom
6. November 2003, Rs. C-413/01 – Ninni-Ora-
sche). In der Rechtsprechung wurde bislang kein
Mindestbetrag für eine Vergütung festgelegt.
Eine nach nationalem Recht geringfügige Be-
schäftigung kann eine Arbeitnehmereigenschaft
begründen. Als Arbeitnehmer gilt auch, wer eine
Berufsausbildung im dualen System absolviert.

2.2.1.2 Der Arbeitnehmerstatus endet, wenn der Unions-
bürger den deutschen Arbeitsmarkt endgültig
verlassen hat, etwa weil er das Rentenalter erreicht
hat oder auf Dauer in seinen Herkunftsstaat zu-
rückgekehrt ist oder weil er vollständig und dau-
ernd erwerbsunfähig wurde. Im letzteren Fall ist
zu prüfen, ob die Voraussetzungen für ein Dauer-
aufenthaltsrecht, insbesondere gemäß § 4a Ab-
satz 2 vorliegen.

2.2.1.3 Unionsbürger haben gemäß Artikel 39 Absatz 3
EGV ein Aufenthaltsrecht zur Arbeitssuche. Nach
den ersten drei Monaten, in denen das Aufent-
haltsrecht ohnehin keinen zweckgebundenen
Voraussetzungen unterliegt (siehe auch Num-
mer 2.5.1), bleibt das Aufenthaltsrecht bestehen,
wenn begründete Aussicht besteht, einen Arbeits-
platz zu finden (EuGH, Urteil vom 26. Februar
1991, Rs. C-292/89 – Antonissen, Artikel 14 Ab-
satz 4, Buchstabe b) Freizügigkeitsrichtlinie). Be-
gründete Aussicht, einen Arbeitsplatz zu finden,
kann angenommen werden, wenn der Arbeits-
suchende aufgrund seiner Qualifikation und des
aktuellen Bedarfs am Arbeitsmarkt voraussichtlich
mit seinen Bewerbungen erfolgreich sein wird.
Dies ist zu verneinen, wenn er keinerlei ernsthafte
Absichten verfolgt, eine Beschäftigung aufzuneh-
men.

2.2.2 Niedergelassene Erwerbstätige (Artikel 43 ff. EGV)
sind Personen, die eine nicht weisungsgebundene
und nicht untergeordnete, auf Kontinuität an-
gelegte selbständige Erwerbstätigkeit in einem
Mitgliedstaat aufnehmen und ausüben.

2.2.3 Erbringer von Dienstleistungen behalten ihren
Sitz im Herkunftsmitgliedstaat bei und erbringen
ihre Leistungen grenzüberschreitend während
eines begrenzten Zeitraums in einem anderen
Mitgliedstaat (aktive Dienstleistungsfreiheit). Das
Merkmal „vorübergehend“ grenzt die Dienst-
leistung von der Niederlassung ab, die auf Dauer
angelegt ist.

2.2.4 Empfänger von Dienstleistungen begeben sich zur
Inanspruchnahme von Dienstleistungen in einen
anderen Mitgliedstaat (passive Dienstleistungs-
freiheit). Der Europäische Gerichtshof nennt als
Beispiele für Empfänger von Dienstleistungen
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Touristen, Personen, die medizinische Behandlung
entgegen nehmen, Studien- und Geschäftsreisende
(EuGH, Urteil vom 31. Januar 1984, Rs. 286/82
und 26/83 – Luisi und Carbone). Der Empfang
von Dienstleistungen vermittelt kein auf Dauer
angelegtes Aufenthaltsrecht. Die Dauer des Auf-
enthaltsrechts orientiert sich an der Dauer der
Dienstleistung. Sobald ein Unionsbürger seinen
Hauptaufenthalt in einen anderen Mitgliedstaat
verlegt, empfängt er nicht mehr vorübergehend
Dienstleistungen (EuGH, Urteil vom 5. Oktober
1988, Rs. 196/87 – Steymann, Rn. 16).

2.2.5 Nichterwerbstätige sind alle übrigen, nicht von § 2
Absatz 2 Nummer 1 bis 4 und § 2 Absatz 2 Num-
mer 7 erfassten Unionsbürger. Hierunter fallen
Rentner, Studenten und sonstige Nichterwerbs-
tätige. Die Voraussetzungen für ihren Aufenthalt
ergeben sich aus § 4.

2.2.6 Familienangehörige von Unionsbürgern sind nach
Maßgabe der §§ 3 und 4 freizügigkeitsberechtigt
(siehe auch unten Nummer 3 und 4).

2.2.7 Ebenfalls freizügigkeitsberechtigt sind Unions-
bürger und deren Familienangehörige, die ein
Daueraufenthaltsrecht erworben haben (siehe
auch unten Nummer 4 a).

2.3 Aufrechterhaltung des Freizügigkeitsrechts für
Erwerbstätige

2.3.0 Absatz 3 nennt die von Artikel 7 Absatz 3 Freizü-
gigkeitsrichtlinie gemeinschaftsrechtlich vorgege-
benen Gründe, unter denen das Freizügigkeits-
recht nach § 2 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 erhalten
bleibt, obwohl tatsächlich keine Erwerbstätigkeit
mehr ausgeübt wird.

2.3.1.1 Das Freizügigkeitsrecht bleibt erhalten, wenn die
infolge von Krankheit oder Unfall eingetretene
Erwerbsminderung nur vorübergehend ist (§ 2
Absatz 3 Satz 1 Nummer 1). Sie ist dann als vo-
rübergehend anzusehen, wenn aufgrund einer
ärztlichen Prognose mit der Wiederherstellung der
Arbeitsfähigkeit, ggf. auch eingeschränkt, gerech-
net werden kann. Zweifel an der Wiederher-
stellung begründen den Wegfall des Rechts nicht.

2.3.1.2 Sofern die von der Arbeitsagentur bestätigte un-
freiwillige Arbeitslosigkeit nach weniger als ein-
jähriger Beschäftigung eintritt, bleibt das Aufent-
haltsrecht nach § 2 Absatz 1 während der Dauer
von sechs Monaten unberührt (§ 2 Absatz 3
Satz 2). Nach einer mehr als einjährigen durch-
gängigen Beschäftigung besteht das Freizügig-
keitsrecht fort, wenn die Agentur für Arbeit die
Unfreiwilligkeit des Eintretens der Arbeitslosig-
keit bestätigt (§ 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2). Das
unfreiwillige Eintreten von Arbeitslosigkeit liegt
dann vor, wenn der Arbeitnehmer die Gründe, die
zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses (Kün-
digung, Aufhebungsvertrag) geführt haben, nicht
zu vertreten hat. Die Bestätigung der Agentur für
Arbeit über die Unfreiwilligkeit der Arbeits-
losigkeit ist Voraussetzung für das Fortbestehen
des Freizügigkeitsrechts. Die Bestätigung erfolgt,
wenn der Arbeitnehmer die Aufnahme einer an-

deren zumutbaren Tätigkeit nicht verweigert oder
alle erforderlichen Maßnahmen zur Beseitigung
der Arbeitslosigkeit ergreift. Das Recht nach § 2
Absatz 1 bleibt für Arbeitnehmer für die Zeit
zwischen Beginn der unfreiwilligen Arbeitslosig-
keit und Bestätigung der Agentur für Arbeit über
die Unfreiwilligkeit des Eintretens der Arbeits-
losigkeit bestehen.

Entsprechendes gilt, wenn die Einstellung einer
selbständigen Tätigkeit in Umständen begründet
liegt, auf die der Selbständige keinen Einfluss
hatte.

2.3.1.3 Beginnt der Unionsbürger eine Berufsausbildung,
die im Zusammenhang mit der früheren Erwerbs-
tätigkeit steht, behält er ebenfalls das Recht nach
Absatz 1 (§ 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3). An-
forderungen an die Dauer der vorangegangenen
Erwerbstätigkeit bestehen i. d. R. nicht.

Der Zusammenhang der Berufsausbildung zur
vorherigen Tätigkeit ist dann entbehrlich, wenn
der Unionsbürger unfreiwillig arbeitslos gewor-
den ist (vgl. oben Nummer 2.3.1.2).

2.4 Einreise und Aufenthalt

2.4.1 Unionsbürger benötigen für die Einreise nach
Deutschland kein Visum und für den Aufenthalt
keinen Aufenthaltstitel, § 2 Absatz 4 Satz 1.

2.4.2.1 Für drittstaatsangehörige Familienangehörige ver-
weist § 2 Absatz 4 Satz 2 unter Berücksichtigung
der gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben auf die
allgemeinen, für Drittstaatsangehörige geltenden
Regeln zur Visumpflicht. Damit gilt die Regelung
zur Visumpflicht gemäß Anhang I der Verordnung
(EG) Nummer 539/2001 des Rates zur Auf-
stellung der Liste der Drittländer, deren Staatsan-
gehörige beim Überschreiten der Außengrenze im
Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste
der Drittländer, deren Staatsangehörige von der
Visumpflicht befreit sind vom 15. März 2001
(Abl. L 81 S. 1) in der zur Zeit gültigen Fassung,
aus der sich die Visumpflicht der Staatsange-
hörigen bestimmter Staaten ergibt. Die Befrei-
ungstatbestände gemäß Anhang II der Verordnung
(EG) Nummer 539/2001 sowie nach den nationa-
len Regelungen, insbesondere nach der AufenthV,
sind bei Erfüllung der jeweiligen tatbestandlichen
Voraussetzungen ebenfalls anwendbar. Die Ver-
weisung des § 2 Absatz 4 Satz 2 bezieht sich aus-
schließlich auf die Regelung der Visumpflichtig-
keit. Bei dem Visum handelt es sich um einen
nach den materiellen Voraussetzungen des Freizü-
gigkeitsgesetz/EU erteilten Aufenthaltstitel. Dies
wird durch die Anmerkung „Familienangehöriger
eines Unionsbürgers/EWR-Bürgers“ im Auflagen-
feld des Visumetiketts kenntlich gemacht. Nach
§ 11 Absatz 1 i. V. m. § 14 Absatz 2 AufenthG ist
auch die Erteilung eines Ausnahmevisums an der
Grenze möglich (siehe Nummer 11.1.2.1).

2.4.2.2 Im Fall der Visumpflicht gilt diese für die Einreise
ungeachtet der Tatsache, dass aufgrund der un-
mittelbaren Gewährung der Rechte aus dem EGV
eine Zurückweisung ohne Visum an der Grenze
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unverhältnismäßig sein kann. Der Europäische
Gerichtshof hat in der einschlägigen Entscheidung
vom 25. Juli 2002 (Rs. C-459/99 – MRAX) fest-
gestellt, dass das vorherige Visumverfahren zuläs-
sig ist. Dabei bedeutet die Visumpflicht für dritt-
staatsangehörige Familienangehörige nicht, dass
der nach Gemeinschaftsrecht zur Einreise Berech-
tigte in jedem Fall an der Grenze zurückgewiesen
oder ihm allein aufgrund einer unerlaubten Ein-
reise oder eines abgelaufenen Visums im Inland
die Ausstellung einer Aufenthaltskarte verweigert
werden könnte. Unberührt bleibt die Befugnis, ein
Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen einer Ver-
letzung der Visumpflicht einzuleiten.

2.4.2.3 Eine Zurückweisung an der Grenze ist nicht völlig
ausgeschlossen. Sie ist nach der Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofs (Urteil vom
25. Juli 2002, Rs. C-459/99, – MRAX) jedoch dann
unverhältnismäßig und deshalb untersagt, wenn
der Staatsangehörige des Drittstaates, der mit dem
Unionsbürger verheiratet oder aufgrund anderer
familiärer Verbundenheit nachzugsberechtigt ist,
seine Identität sowie die Ehe bzw. das Verwandt-
schaftsverhältnis nachweisen kann und es keine
Anhaltspunkte dafür gibt, dass er eine Gefahr für
die öffentliche Ordnung, Sicherheit oder Gesund-
heit im Sinne des § 6 darstellt. Zum Anwendungs-
maßstab der Zurückweisung an der Grenze aus
Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit
oder Gesundheit vgl. Nummer 6. Zur Ausstellung
eines Ausnahmevisums nach Freizügigkeitsgesetz/
EU an der Grenze siehe Nummer 11.1.2.1.

2.4.3 Sofern ein visumpflichtiger Familienangehöriger
eine Aufenthaltskarte als Familienangehöriger ge-
mäß Artikel 10 der Freizügigkeitsrichtlinie eines
anderen Mitgliedstaates besitzt, entfällt das Vi-
sumerfordernis in den Fällen, in denen der Fa-
milienangehörige sein Recht auf Begleitung oder
auf Nachzug zum Unionsbürger in Anspruch
nimmt (§ 2 Absatz 4 Satz 3, § 3 Absatz 1; vgl.
Nummer 3.1.1, Artikel 5 Absatz 2 Satz 2 Freizü-
gigkeitsrichtlinie)

2.4.4 Im Fall der Visumpflicht sollen die Auslands-
vertretungen alle erforderlichen Vorkehrungen
treffen, um den Betroffenen die Beschaffung des
Visums zu erleichtern. Im Rahmen der örtlichen
Gegebenheiten sind ihre Anträge unverzüglich
anzunehmen, zu bearbeiten und zu entscheiden.
Ein Zustimmungsverfahren nach § 31 AufenthV
findet nicht statt. Die Erläuterungen in Num-
mer 11.1.2.1 bis 11.1.3.1 gelten im Visumverfahren
der Auslandsvertretungen entsprechend.

2.5 Aufenthaltsrecht bis zu drei Monaten

2.5.1 Absatz 5 führt ausdrücklich ein von materiellen
Voraussetzungen unabhängiges Aufenthaltsrecht
für Unionsbürger und ihre Familienangehörigen
mit gültigem Ausweisdokument für die Dauer von
drei Monaten (Artikel 6 Freizügigkeitsrichtlinie)
ein. Von diesem voraussetzungslosen Aufenthalts-
recht kann auch zur Vorbereitung eines längerfris-
tigen Aufenthalts (Artikel 7 Freizügigkeitsricht-
linie) Gebrauch gemacht werden.

2.5.2 Ob Familienangehörige aus Drittstaaten, die den
Unionsbürger begleiten oder ihm nachziehen, im
Besitz eines anerkannten oder sonst zugelassenen
Ausweisdokuments sind, ergibt sich aus den Be-
stimmungen des AufenthG und der AufenthV.

2.6 Gebührenfreie Ausstellung der Bescheinigung
über das Aufenthaltsrecht und des Visums

Die gebührenfreie Ausstellung der Bescheinigung
über das Aufenthaltsrecht und des Visums ergibt
sich aus Artikel 5 Absatz 2, Unterabsatz 2 und
Artikel 25 Absatz 2 Freizügigkeitsrichtlinie. Kos-
ten, die gegebenenfalls im Zusammenhang mit der
Glaubhaftmachung der Freizügigkeitsvorausset-
zungen entstehen (z. B. Überprüfungen der Nach-
weise über das Verwandtschaftsverhältnis; Be-
schaffung von amtlichen Unterhaltsnachweisen)
trägt der Visumantragsteller. Für die Ausstellung
der Aufenthaltskarte gemäß § 5 Absatz 2, der Be-
scheinigung des Daueraufenthalts gemäß § 5 Ab-
satz 6 Satz 1 sowie der Daueraufenthaltskarte ge-
mäß § 5 Absatz 6 Satz 2 wird gemäß § 47 Absatz 3
AufenthV zur Entlastung der öffentlichen Haus-
halte eine Gebühr in Höhe von acht Euro erhoben.
Die Erhebung erfolgt nicht, wenn es sich um die
erstmalige Ausstellung an Personen handelt, die
das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

3 Zu § 3 – Familienangehörige

3.0 Allgemeines

3.0.1 Das Aufenthaltsrecht von Familienangehörigen von
Unionsbürgern richtet sich allein nach dem Freizü-
gigkeitsgesetz/EU. Voraussetzungen des AufenthG
zum Familiennachzug (§§ 27 ff. AufenthG), wie
zum Beispiel das Erfordernis von Sprachkenntnis-
sen, finden keine Anwendung. Einzelne Bestim-
mungen des AufenthG finden gemäß § 11 Anwen-
dung, wenn dieses für Freizügigkeitsberechtigte
günstigere Regelungen beinhaltet (§ 11 Absatz 1
Satz 5). So kann die Erteilung einer Aufenthalts-
erlaubnis nach § 28 AufenthG für einen Unions-
bürger aus den neuen EU-Mitgliedstaaten, der mit
einer/einem Deutschen verheiratet ist, wegen des
hiermit verbundenen uneingeschränkten Zugangs
zum Arbeitsmarkt (§ 28 Absatz 5 AufenthG)
günstiger sein als eine Freizügigkeitsbescheini-
gung. Die Rechtsstellung des Betroffenen als frei-
zügigkeitsberechtigt bleibt durch die Anwendung
günstigeren Rechts im Einzelfall unberührt. In
Fällen, in denen die Ausländerbehörde das Nicht-
bestehen bzw. den Verlust des Freizügigkeitsrechts
festgestellt hat, weil die Voraussetzungen für einen
Familiennachzug nicht gegeben sind (§§ 5 Ab-
satz 5, 11 Absatz 2), kommt für Familienange-
hörige ggf. die Erteilung einer Aufenthaltserlaub-
nis aus humanitären Gründen nach dem Aufent-
haltsgesetz in Betracht.

3.0.2 Da deutsche Staatsangehörige grundsätzlich nicht
in den Anwendungsbereich des Freizügigkeits-
gesetzes/EU bzw. der Freizügigkeitsrichtlinie
fallen, wenn sie von ihrem Freizügigkeitsrecht
noch keinen Gebrauch gemacht haben (vgl. Num-
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mer 1.3), können sich ihre Familienangehörigen
nicht auf § 3 berufen. Das Aufenthaltsrecht dieser
Familienangehörigen richtet sich nach dem Auf-
enthG. Allerdings können sich drittstaatsange-
hörige Familienangehörige von Deutschen auf das
Gemeinschaftsrecht auf Freizügigkeit berufen.
Dies ist der Fall, wenn der deutsche Staatsange-
hörige mit seinen Familienangehörigen aus einem
anderen EU-/EWR-Mitgliedstaat nach Deutsch-
land zurückkehrt, nachdem er sein Freizügig-
keitsrecht ausgeübt hat (so genannte „Rückkehr-
fälle“). Dies gilt auch, wenn der deutsche Staats-
angehörige, der von seinem Freizügigkeitsrecht in
einem anderen EU-/EWR Mitgliedstaat Gebrauch
macht und mit seinen (drittstaatsangehörigen) Fa-
milienangehörigen aus dem EU-/EWR-Mitglied-
staat vorübergehend (z. B. zu familiären Besuchen)
oder dauerhaft nach Deutschland zurückkehrt. In
diesen „Rückkehrerfällen“ liegt ein grenzüber-
schreitender Bezug vor, bei dem sich der Deutsche
und seine Familienangehörigen in einer Situation
befinden, die der Situation des Unionsbürgers
gleicht, der von seinem Freizügigkeitsrecht Ge-
brauch macht und von seinem Herkunftsstaat mit
seiner Familie nach Deutschland kommt. Wenn
ein solcher Gemeinschaftsbezug vorliegt, sind
ausnahmsweise die Regelungen des Freizügig-
keitsgesetzes/EU auch auf die drittstaatsange-
hörigen Familienangehörigen Deutscher anwend-
bar. Unerheblich ist dabei, ob die Ehe oder das
Verwandtschaftsverhältnis erst während des Auf-
enthalts des Deutschen im anderen EU-/EWR-
Mitgliedstaat begründet worden ist. In diesen Fäl-
len muss jedoch darauf geachtet werden, ob es sich
um eine „echte“ Rückkehr eines Deutschen han-
delt. Besteht ein hinreichender Verdacht, dass die
Ausreise lediglich vorübergehend war und dem
Zweck der Umgehung nationaler Familiennach-
zugsregelungen diente, ist das Bestehen der Frei-
zügigkeit wegen Rechtsmissbrauchs zu versagen.

3.0.3 Zur Frage der Reichweite der Familiennachzu-
gsbestimmungen hat der Europäische Gerichtshof
in seinem Urteil vom 25. Juli 2008 (Rs. C-127/08 –
Metock u. a.) entschieden, dass die Freizügigkeits-
richtlinie drittstaatsangehörigen Familienange-
hörigen von Unionsbürgern das Recht einräumt,
sich bei ihren Familienangehörigen in der EU auf-
zuhalten. Dieses Recht besteht unabhängig davon,
ob sich der Drittstaatsangehörige bereits in einem
EU-Mitgliedstaat rechtmäßig aufhält und ob die
Eheschließung mit dem Unionsbürger vor oder
nach der Zuwanderung in die Gemeinschaft er-
folgt ist. Der Europäische Gerichtshof hat seine
anders lautende Rechtsprechung (EuGH, Urteil
vom 23. September 2003, Rs. C-109/01 – Akrich)
ausdrücklich aufgegeben.

Die bisher vorgenommene Unterscheidung hin-
sichtlich des Familiennachzugs zu Unionsbürgern
zwischen einem Erstzuzug in das Gemeinschafts-
gebiet und der Freizügigkeit innerhalb der EU ist
damit aufzugeben. Für alle drittstaatsangehörigen
Familienangehörigen von Unionsbürgern gilt da-
mit unabhängig von ihrer bisherigen aufenthalts-
rechtlichen Situation, dass ein Aufenthaltsrecht
auf Grundlage der Freizügigkeitsrichtlinie besitzt,

wer seinen Status als Familienangehöriger eines
Unionsbürgers nachgewiesen hat und die in der
Freizügigkeitsrichtlinie aufgestellten Vorausset-
zungen erfüllt. Nachzuweisen ist außerdem, dass
der Unionsbürger von seinem Freizügigkeitsrecht
Gebrauch gemacht hat und dass der Familienan-
gehörige diesen begleitet oder ihm nachzieht sowie
beim Nachzug zum Nichterwerbstätigen, dass
ausreichende Existenzmittel vorhanden sind bzw.
ein umfassender Krankenversicherungsschutz be-
steht. Als Konsequenz aus dem Urteil ergibt sich,
dass der Familiennachzug zu Unionsbürgern aus-
schließlich auf der Grundlage des Freizügigkeits-
gesetzes/EU stattfindet. Dies bedeutet, dass ein
drittstaatsangehöriger Familienangehöriger eines
Unionsbürgers u. a. keine einfachen deutschen
Sprachkenntnisse nachweisen muss.

Der Familiennachzug zu Drittstaatsangehörigen
und zu eigenen Staatsangehörigen in das eigene
Staatsgebiet ist von der Entscheidung des Ge-
richtshofs grundsätzlich nicht betroffen. Dieser
hat klargestellt, dass sich das Freizügigkeitsrecht
ausschließlich auf Sachverhalte mit einem grenz-
überschreitenden Bezug erstreckt und die Zustän-
digkeit des nationalen Gesetzgebers, im Übrigen
strengere Regelungen des Familiennachzugs zu
treffen, davon unberührt bleibt.

3.1 Voraussetzungen des abgeleiteten Aufenthalts-
rechts von Familienangehörigen

3.1.0 Absatz 1 stellt klar, dass die Familienangehörigen
von Unionsbürgern ein abgeleitetes Aufenthalts-
recht genießen. Die Freizügigkeit der Familienan-
gehörigen dient primär dem Zweck, die Ausübung
der Freizügigkeit durch die Unionsbürger zu er-
leichtern. Die Freizügigkeit der Familienange-
hörigen ist daher auch auf die Herstellung der Fa-
milieneinheit ausgerichtet und in Bestand und
Dauer mit dem Aufenthaltsrecht des freizügig-
keitsberechtigten Unionsbürgers verknüpft. Das
Aufenthaltsrecht des Ehegatten knüpft an die
bestehende Ehe an. Dies hat zur Folge, dass auch
ein Ehegatte aus einem Drittstaat, der von dem
freizügigkeitsberechtigten Unionsbürger getrennt
lebt, bis zur rechtskräftigen Scheidung ein Auf-
enthaltsrecht besitzt, sofern der Unionsbürger
nicht durch Wegzug ins Ausland sein Freizü-
gigkeitsrecht aufgibt. Zum Aufenthaltsrecht des
drittstaatsangehörigen Ehegatten eines Unions-
bürgers bei Scheidung oder Aufhebung der Ehe
siehe Nummer 3.5.

Beim Kindernachzug sind die Sorgeberechtigung
bzw. das Aufenthaltsbestimmungsrecht des nach-
holenden Elternteils nach § 3 Absatz 1 keine
Voraussetzungen für Einreise und Aufenthalt
des Kindes (vgl. auch Umkehrschluss aus § 3 Ab-
satz 4).

Bestehen allerdings begründete Anhaltspunkte
dafür, dass die Einreise und der Aufenthalt des
Kindes von der Sorgeberechtigung bzw. dem Auf-
enthaltsbestimmungsrecht eines Elternteils nicht
gedeckt ist, kann zur Verhinderung von rechts-
missbräuchlicher Ausübung des Freizügigkeits-
rechts (insbesondere Kindesentziehung) eine Ver-
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sagung der Einreise oder eine Feststellung des
Verlustes in Betracht kommen. Zu sorgerecht-
lichen Entscheidungen ausländischer Gerichte
oder Behörden und Auslandsadoptionen vgl. die
Ausführungen zu Nummer 28.1.3 und 28.1.2.1
AufenthG-VwV.

Beim Visum zum Kindernachzug nach § 2 Ab-
satz 4 Satz 2 kann das elterliche Sorgerecht auch
hinsichtlich der Handlungsbefugnis eines Eltern-
teils zur alleinigen Antragstellung zu beachten
sein.

3.1.1 Den Familienangehörigen von Unionsbürgern
steht das abgeleitete Aufenthaltsrecht nur dann zu,
wenn sie den Unionsbürger begleiten oder ihm
nachziehen. Die zuvor bestehende terminologi-
sche Abweichung des Freizügigkeitsgesetzes/EU
von der Freizügigkeitsrichtlinie durch Verwen-
dung des Begriffs „Wohnung nehmen“ an Stelle
der Begriffe „Begleiten“ oder „Nachziehen“ (Ar-
tikel 7 Absatz 1 Buchstabe d) Freizügigkeitsricht-
linie) ist mit dem Richtlinienumsetzungsgesetz
beseitigt worden, ohne dass sich daraus ein in-
haltlicher Unterschied in der Praxis ergibt. Der
Begriff „begleiten oder ihm nachziehen“ ist dahin
gehend auszulegen, dass er sowohl die Familien-
angehörigen eines Unionsbürgers umfasst, die mit
diesem in den Aufnahmemitgliedstaat eingereist
sind, als auch diejenigen, die sich mit ihm dort
aufhalten, ohne dass im letztgenannten Fall danach
zu unterscheiden wäre, ob die Drittstaatsange-
hörigen vor oder nach dem Unionsbürger oder
bevor oder nachdem sie dessen Familienange-
hörige wurden, in den Aufnahmemitgliedstaat
eingereist sind (vgl. EuGH, Urteil vom 25. Juli
2008 – C-127/08 – Metock u. a.). Eine gemeinsame
Wohnung ist keine zwingende Voraussetzung. Es
ist vom Sinn und Zweck der Gewährung des
„abgeleiteten“ Aufenthaltsrechts des Familien-
angehörigen auszugehen, nämlich der Wahrung
der bestehenden familiären Lebenssituation des
Unionsbürgers. Der Begriff „begleiten oder nach-
ziehen“ impliziert eine im Sinne des Ehe- und Fa-
milienschutzes schutzwürdige tatsächliche Bezie-
hung.

3.1.2 Die Familienangehörigen von Dienstleistungs-
empfängern (Personen, die gemäß § 2 Absatz 1
Nummer 4 freizügigkeitsberechtigt sind) haben
ebenfalls das Recht, den Unionsbürger zu be-
gleiten. Da es sich um ein abgeleitetes Aufent-
haltsrecht handelt, richtet sich dessen Dauer nach
der Dauer des Aufenthaltsrechts des Dienstleis-
tungsempfängers. Es kann nur zum vorübergehen-
den Aufenthalt berechtigen (siehe Nummer 2.2.4).

3.1.3 Das Freizügigkeitsrecht von Familienangehörigen
nicht erwerbstätiger Unionsbürger gilt nach Maß-
gabe des § 4. Zu den weiteren Voraussetzungen
vgl. Nummer 4.

3.1.4 Das abgeleitete Recht des drittstaatsangehörigen
Familienangehörigen eines Unionsbürgers besteht
unabhängig davon, ob der Familienangehörige
sich bislang in der EU aufhält oder zwecks Be-
gleitung oder Nachzug zum Unionsbürger erst-
mals in die EU einreist. Unerheblich ist auch,

ob die Ehe bzw. Familie erst nach dem Zuzug des
freizügigkeitsberechtigten Unionsbürgers nach
Deutschland begründet worden ist, oder ob der
Drittstaatsangehörige sich bislang unrechtmäßig
in einem anderen Mitgliedstaat aufgehalten hat
(siehe Nummer 3.0.3).

3.2 Begriff des Familienangehörigen

3.2.1 Absatz 2 enthält die Legaldefinition der Familien-
angehörigen. Sie entspricht der Definition in Arti-
kel 2 Nummer 2, Buchstaben a), c) und d) Freizü-
gigkeitsrichtlinie.

3.2.2.1 Die in Absatz 2 Nummer 2 genannten Verwandten
haben nur ein Aufenthaltsrecht, solange ihnen
Unterhalt gewährt wird (EuGH, Urteil vom
18. Juni 1987, Rs. 316/85 – Lebon). Eine solche
Unterhaltsgewährung liegt vor, wenn dem Ver-
wandten tatsächlich Leistungen zukommen, die
vom Ansatz her als Mittel der Bestreitung des Le-
bensunterhalts angesehen werden können. Dazu
gehört eine fortgesetzte regelmäßige Unterstüt-
zung in einem Umfang, der es ermöglicht, zumin-
dest einen Teil des Lebensunterhalts regelmäßig zu
decken. Maßstab ist dabei das Lebenshaltungs-
niveau in dem EU-Mitgliedstaat, in dem sich der
Familienangehörige ständig aufhält. Es ist nicht
erforderlich, dass derjenige, dem Unterhalt ge-
währt wird, einen Anspruch auf Unterhaltsge-
währung hat oder seinen Unterhalt nicht selbst
bestreiten könnte. Auf die Gründe für die Unter-
stützung kommt es ebenfalls nicht an.

Allein die Tatsache, dass der Unterhaltsberechtigte
Sozialleistungen in Anspruch nimmt, steht einer
tatsächlichen Unterhaltsgewährung nicht entge-
gen.

3.2.2.2 Ausnahmsweise kann aus § 3 Absatz 2 Nummer 2
auch dann ein Aufenthaltsrecht abgeleitet werden,
wenn nicht der EU-Bürger seinem Verwandten
den Unterhalt gewährt, sondern es sich umgekehrt
verhält. Dies ist der Fall, wenn es sich bei dem EU-
Bürger um einen freizügigkeitsberechtigten Min-
derjährigen handelt, der von einem drittstaatsan-
gehörigen Elternteil tatsächlich betreut wird, diese
Betreuung erforderlich ist und keine öffentlichen
Mittel in Anspruch genommen werden (vgl.
EuGH, Urteil vom 19. Oktober 2004, Rs. C-200/02
– Zu/Chen, Rn. 42 ff.).

3.3 Hinterbliebene eines Unionsbürgers

3.3.0 Nach Absatz 3 erhalten drittstaatsangehörige Fa-
milienangehörige eines verstorbenen Unionsbür-
gers unter bestimmten Voraussetzungen ein ei-
genständiges Aufenthaltsrecht.

3.3.1 Die Voraussetzung des rechtmäßigen Voraufent-
halts von einem Jahr als Familienangehöriger des
Verstorbenen in Deutschland bedeutet, dass ein
Aufenthalt aus anderen Gründen nicht ausreicht.
Es ist auf die objektive Rechtslage abzustel-
len. Nicht notwendig ist, dass das sich aus dem
Gemeinschaftsrecht ergebende Aufenthaltsrecht
als Familienangehöriger bescheinigt wurde. Zur
Kontinuität des Aufenthaltes vgl. § 4a Absatz 6.
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3.3.2 Der Verweis in Absatz 3 Satz 1 auf die Voraus-
setzungen des § 2 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 oder
Nummer 5 – Erfüllung der Freizügigkeitsvoraus-
setzungen in der eigenen Person – bedeutet für die
drittstaatsangehörigen Hinterbliebenen, dass sie
entweder Arbeitnehmer, Selbständige oder Er-
bringer von Dienstleistungen sein oder als nicht
Erwerbstätige die Voraussetzungen des § 4 erfül-
len müssen. Die Aussparung des § 2 Absatz 2
Nummer 4 in dem Verweis macht deutlich, dass
der Empfang von Dienstleistungen für das Ver-
bleiberecht nicht ausreicht. Soweit der Hinter-
bliebene als Dienstleistungserbringer i. S. d. § 2
Absatz 2 Nummer 3 freizügigkeitsberechtigt ist,
bleibt sein Aufenthaltsrecht für die Dauer der
Dienstleistungserbringung erhalten.

3.3.3 Die Familienangehörigen behalten den Status, der
sich aus der Aufenthaltskarte ergibt, grundsätzlich
bei. Dies entspricht den Vorgaben des Artikels 12
Absatz 2 Freizügigkeitsrichtlinie.

3.3.4 Der künftige Aufenthaltsstatus eines Familienan-
gehörigen nach Absatz 3 Satz 1 entspricht jedoch
nicht vollständig dem eines Unionsbürgers oder
privilegierten Familienangehörigen. Nach der
Richtlinie behalten diese ihr Aufenthaltsrecht aus-
schließlich auf persönlicher Grundlage (Artikel 12
Absatz 2 Unterabsatz 3 Freizügigkeitsrichtlinie).
Dies bedeutet, dass die betroffenen Personen in
einigen Bereichen (Familiennachzug, Schutz vor
Verlust des Aufenthaltsrechts) nicht nach den pri-
vilegierenden Vorschriften des Freizügigkeits-
gesetz/EU behandelt werden. Satz 2 ordnet daher
an, dass § 3 Absatz 1 und 2 sowie §§ 6 und 7 auf
diesen Personenkreis keine Anwendung finden,
sondern das AufenthG.

3.3.5 Soweit die Regelungen für ein Aufenthaltsrecht
des verbleibenden Familienangehörigen nach
dem AufenthG ausnahmsweise günstiger sein
sollten, finden sie über § 11 Absatz 1 Satz 5 An-
wendung.

3.4 Aufenthaltsrecht für Kinder und sorgebe-
rechtigten Elternteil nach Tod oder Wegzug des
Unionsbürgers

3.4.1 Absatz 4 regelt die Frage des Aufenthaltsrechts für
Kinder und den Elternteil, der die elterliche Sorge
tatsächlich wahrnimmt, wenn der Unionsbürger
aus dem Aufnahmemitgliedstaat wegzieht oder
verstirbt. Unter der Voraussetzung, dass die Kin-
der sich in Deutschland aufhalten und sie eine
Bildungseinrichtung zu Ausbildungszwecken be-
suchen, bleibt das Aufenthaltsrecht bis zum
Abschluss der Ausbildung erhalten (Artikel 12
Absatz 3 Freizügigkeitsrichtlinie). Die Einschrän-
kung, dass das Recht ausschließlich auf persön-
licher Grundlage (vgl. Nummer 3.3.4) erhalten
bleibt, gilt hier nicht.

3.4.2 Ausbildungseinrichtungen i. S. d. Absatzes 4 sind
staatliche und anerkannte private Ausbildungsein-
richtungen, die zum Abschluss einer Ausbildung
im Sinne einer beruflichen Qualifikation führen.
Dazu gehören auch allgemeinbildende Schulen.

Das Kind „besucht“ diese Einrichtung, wenn es
der Ausbildung ernsthaft nachgeht, d. h. die Ein-
schreibung allein reicht nicht aus.

3.5 Aufenthaltsrecht des drittstaatsangehörigen
Ehegatten eines Unionsbürgers bei Scheidung
oder Aufhebung der Ehe

3.5.1 Absatz 5 betrifft die Frage, inwieweit das Aufent-
haltsrecht eines drittstaatsangehörigen Ehegatten
nach Scheidung oder Aufhebung der Ehe erhalten
bleibt. Voraussetzung ist, dass der Ehegatte in sei-
ner eigenen Person die Freizügigkeitsvoraus-
setzungen erfüllt und zudem ein in Absatz 5 unter
den Nummer 1 bis 4 aufgeführter Fall vorliegt.
Zur Erfüllung der Freizügigkeitsvoraussetzungen
in der eigenen Person siehe Nummer 3.3.2. Die
Familienangehörigen behalten ihren Status, der
sich in der Aufenthaltskarte ausdrückt, grund-
sätzlich bei. Dies entspricht den Vorgaben des Ar-
tikels 13 Absatz 2 Freizügigkeitsrichtlinie.

3.5.2 Auch der Familienangehörige nach Absatz 5 hat
das Aufenthaltsrecht ausschließlich auf persön-
licher Grundlage (Artikel 13 Absatz 2 Unterab-
satz 3 Freizügigkeitsrichtlinie). Dies ist in Ab-
satz 5 Satz 2 angeordnet. Die Ausführungen zu
Nummer 3.3.4 gelten entsprechend.

3.6 Recht auf Einreise und Aufenthalt von Lebens-
partnern eines Unionsbürgers

3.6.0 Absatz 6 regelt das Recht auf Einreise und Auf-
enthalt der gleichgeschlechtlichen Lebenspartner
(§ 1 Absatz 1 Satz 1 LPartG) von Unionsbürgern.
Von Bedeutung ist diese Regelung nur, wenn der
Lebenspartner nicht selbst unmittelbar freizügig-
keitsberechtigt ist. Die Vorschrift findet daher in
erster Linie auf drittstaatsangehörige Lebenspart-
ner Anwendung.

3.6.1 Absatz 6 verweist für die Lebenspartner der in § 2
Absatz 2 Nummer 1 bis 4 aufgeführten Personen
auf die Voraussetzungen, die für die ausländischen
Lebenspartner von Deutschen entsprechend gel-
ten (§ 27 Absatz 2 i. V. m. Absatz 1a und 3, § 9
Absatz 3, § 9c Satz 2, §§ 28 bis 31 sowie 51 Ab-
satz 2 AufenthG). Danach ist u. a. Voraussetzung
für ein Aufenthaltsrecht, dass der Unionsbürger,
zu dem der Zuzug erfolgen soll, für den Unterhalt
anderer ausländischer Familienmitglieder oder
anderer Haushaltsangehöriger nicht auf Leistun-
gen gemäß SGB II oder SGB XII angewiesen ist.
Diese Regelung orientiert sich an der Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs, wo-
nach einem Arbeitnehmer aus einem Mitgliedstaat
der Nachzug des nichtehelichen Lebenspartners
dann nicht versagt werden kann, wenn das na-
tionale Recht einem Inländer ein solches Recht
einräumt (vom Europäischen Gerichtshof für eine
verschiedengeschlechtliche nichteheliche Lebens-
gemeinschaft entschieden – Urteil vom 17. April
1986, Rs. 59/85 – Florence Reed). Zu den Voraus-
setzungen, die vom drittstaatsangehörigen Lebens-
partner erfüllt werden müssen, gehört auch der
Nachweis „einfacher deutscher Sprachkenntnisse“
i. S. d. § 28 Absatz 2 Satz 1 AufenthG.
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3.6.2 Soweit drittstaatsangehörige Lebenspartner der in
§ 2 Absatz2 Nummer 1 bis 4 aufgeführten Perso-
nen die Voraussetzungen nach dem AufenthG er-
füllen, erhalten sie die Rechtsstellung nach dem
Freizügigkeitsgesetz/EU, d. h. i. d. R. gemäß § 5
Absatz 2 eine Aufenthaltskarte.

3.6.3 Für das Aufenthaltsrecht des Lebenspartners eines
nichterwerbstätigen Unionsbürgers gilt § 4 mit
der Folge, dass ausreichende Existenzmittel und
Krankversicherungsschutz vorhanden sein müssen
(vgl. Nummer 4.1.3).

4 Zu § 4 – Nicht erwerbstätige Freizügigkeits-
berechtigte

4.1 Voraussetzungen des Freizügigkeitsrechts

Voraussetzungen für das Aufenthaltsrecht Nicht-
erwerbstätiger, ihrer Familienangehörigen und
Lebenspartner, die ihn begleiten oder ihm nach-
ziehen, sind die eigenständige Existenzsicherung
und der ausreichende Krankenversicherungs-
schutz. Die Voraussetzungen ergeben sich aus Ar-
tikel 7 Absatz 1 Buchstaben b) und c) Freizügig-
keitsrichtlinie.

4.1.1 Ausreichender Krankenversicherungsschutz

Der notwendige, gemeinschaftsrechtlich voraus-
gesetzte Krankenversicherungsschutz muss für
alle in § 4 genannten Personen bestehen. Er ist als
ausreichend anzusehen, wenn er im Umfang der
gesetzlichen Krankenversicherung folgende Leis-
tungen umfasst:

4.1.1.1 – ärztliche und zahnärztliche Behandlungen,

4.1.1.2 – Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und
Hilfsmitteln,

4.1.1.3 – Krankenhausbehandlung,

4.1.1.4 – medizinische Leistungen zur Rehabilitation
und

4.1.1.5 – Leistungen bei Schwangerschaft und Geburt.

4.1.2 Ausreichende Existenzmittel

4.1.2.1 Existenzmittel sind alle gesetzlich zulässigen Ein-
kommen und Vermögen in Geld oder Geldeswert
oder sonstige eigene Mittel, insbesondere Un-
terhaltsleistungen von Familienangehörigen oder
Dritten, Stipendien, Ausbildungs- oder Umschu-
lungsbeihilfen, Arbeitslosengeld, Invaliditäts-,
Hinterbliebenen-, Vorruhestands- oder Alters-
renten, Renten wegen Arbeitsunfall, Berufs- oder
Erwerbsunfähigkeit oder sonstige auf einer Bei-
tragsleistung beruhende öffentliche Mittel. Dazu
zählen nicht die nach SGB II zur Sicherung des
Lebensunterhalts an Arbeitsuchende und an die
mit ihnen in einer so genannten Bedarfsgemein-
schaft zusammenlebenden Personen zu gewäh-
renden Mittel.

4.1.2.2 Aufgrund des in § 5 festgelegten vereinfachten
Verfahrens wird die Voraussetzung „ausreichende
Existenzmittel“ vor Ausstellung der Bescheini-
gung i. d. R. nicht geprüft. Die Ausländerbehörde
kann die Glaubhaftmachung verlangen (§ 5 Ab-

satz 3 Satz 1). Grundsätzlich ist davon auszuge-
hen, dass ausreichende Existenzmittel vorliegen,
wenn während des Aufenthalts keine Leistungen
nach SGB II oder SGB XII in Anspruch ge-
nommen werden. Wenn allerdings im Einzelfall
nachträglich ein Antrag auf entsprechende Leis-
tungen gestellt wird, liegt ein besonderer Anlass
i. S. d. § 5 Absatz 4 vor, wonach der Fortbestand
der Voraussetzung für das Aufenthaltsrecht über-
prüft werden kann.

4.1.2.3 Das Gesetz nennt keinen festen Betrag für die
Höhe der Existenzmittel. Dies wäre gemäß Arti-
kel 8 Absatz 4 Freizügigkeitsrichtlinie unzulässig.
Es ist eine Vergleichsberechnung unter Einbe-
ziehung der regionalen, sozialhilferechtlichen Be-
darfssätze erforderlich. Zugleich müssen die per-
sönlichen Umstände in jedem Einzelfall berück-
sichtigt werden. Der danach erforderliche Betrag
darf nicht über dem Schwellenwert liegen, unter
dem Deutschen Sozialhilfe gewährt wird. Ein be-
stimmter Schwellenwert kann hier nicht genannt
werden, da die Werte regional unterschiedlich
sind. Zur Prüfung der Plausibilität der Angaben
des Antragstellers kann die Auslandsvertretung im
Visumverfahren nach § 2 Absatz 4 Satz 2 gege-
benenfalls die Behörde am Zuzugsort um nähere
Informationen (insbesondere zu Unterkunfts-
kosten) ersuchen.

4.1.3 Familienangehörige und Lebenspartner von nicht
erwerbstätigen Unionsbürgern, die diesen beglei-
ten oder ihm nachziehen, sind unter den gleichen
Bedingungen wie der Unionsbürger freizügig-
keitsberechtigt. Der ausreichende Krankenver-
sicherungsschutz und die ausreichenden Existenz-
mittel müssen bei allen in § 4 genannten Personen
vorliegen. Es ist jedoch nicht erforderlich, dass
auch die nachziehenden oder begleitenden Fami-
lienangehörigen und der Lebenspartner selbst über
ausreichende Existenzmittel verfügen. Insoweit
kann auf die finanziellen Mittel des Unions-
bürgers, von dem die Familienangehörigen bzw.
der Lebenspartner sein Aufenthaltsrecht ablei-
tet, abgestellt werden. Diese Voraussetzung muss
während des gesamten Aufenthalts vorliegen
(Artikel 14 Freizügigkeitsrichtlinie, § 5 Absatz 5).

4.1.4 In § 4 ist der Kreis der Familienangehörigen von
Nichterwerbstätigen im Freizügigkeitsgesetz/EU
im Vergleich zum vor dem Richtlinienumset-
zungsgesetz geltenden Recht um Abkömmlinge
unter 21 Jahren, denen kein Unterhalt gewährt
wird, sowie um die Verwandten des Ehegatten in
aufsteigender Linie, denen Unterhalt gewährt
wird, erweitert worden. Hierbei handelt es sich
um eine Umsetzung des Artikels 2 Nummer 2
Buchstabe c) und d) der Freizügigkeitsrichtlinie.

4.2 Familienangehörige von studierenden
Unionsbürgern

4.2.1 Student i. S. d. Gesetzes ist eine Person, die eine
Zulassung zu einer staatlichen oder nach Landes-
recht staatlich anerkannten Universität, pädago-
gischen Hochschule, Kunsthochschule, Fachhoch-
schule oder sonstigen anerkannten Lehranstalt, die
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eine über die Allgemeinbildung hinausgehende
berufliche Qualifikation vermittelt, besitzt oder an
einer solchen immatrikuliert ist.

4.2.2 Der Kreis der familiennachzugsberechtigten Fa-
milienangehörigen ist bei Studenten enger gezogen
als bei den übrigen freizügigkeitsberechtigten
Unionsbürgern. Er ist auf die Kernfamilie, d. h.
den Ehegatten, Kinder, denen Unterhalt gewährt
wird, sowie Lebenspartner beschränkt (vgl. Arti-
kel 7 Absatz 4 Freizügigkeitsrichtlinie). Zu be-
achten ist, dass der Lebensunterhalt ohne Inan-
spruchnahme öffentlicher Mittel gesichert sein
muss (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c) Freizü-
gigkeitsrichtlinie). Zur Unterhaltsgewährung vgl.
Nummer 3.2.2.1.

4a Zu § 4a – Daueraufenthaltsrecht

4a.0 Allgemeines

4a.0.1 In § 4a sind die Daueraufenthaltsrechte zusam-
mengefasst. Mit dem Erwerb des Dauerauf-
enthaltsrechts erhalten Unionsbürger und ihre
Familienangehörigen – unabhängig von deren
Staatsangehörigkeit – eine verbesserte Rechts-
stellung. Ihr Aufenthaltsrecht geht auch dann
nicht mehr verloren, wenn sie die Voraussetzung
des § 2 Absatz 2 nicht mehr erfüllen, weil sie bei-
spielsweise die Arbeitnehmereigenschaft oder
durch Scheidung die Ehegatteneigenschaft ver-
loren haben. Darüber hinaus erhöht sich der Aus-
weisungsschutz (vgl. § 6 Absatz 4).

4a.0.2 Der Familiennachzug zu Daueraufenthaltsberech-
tigten ist im Freizügigkeitsgesetz/EU nicht ge-
regelt. §§ 3, 4 Freizügigkeitsgesetz/EU sowie Ar-
tikel 6, 7, 16 ff. Freizügigkeitsrichtlinie regeln den
abgeleiteten Erwerb des Aufenthaltsrechts und
den eigenständigen Erwerb des Daueraufenthalts-
rechts von Familienangehörigen. Es fehlt jedoch
eine Regelung über den Erwerb eines Aufent-
haltsrechts, wenn der Unionsbürger, zu dem der
Nachzug erfolgen soll, bereits ein Daueraufent-
haltsrecht erlangt hat, der Familienangehörige die
Voraussetzungen für den Daueraufenthalt selbst
aber noch nicht erfüllt. Da Familienangehörige
von freizügigkeitsberechtigten, aber noch nicht
daueraufenthaltsberechtigten Unionsbürgern ein
Aufenthaltsrecht haben, muss dies erst recht für
Familienangehörige von daueraufenthaltsberech-
tigten Unionsbürgern gelten. Letztere haben eine
stärkere aufenthaltsrechtliche Position als „ge-
wöhnlich“ freizügigkeitsberechtigte Unionsbür-
ger. Anknüpfungspunkt für die Beurteilung ent-
sprechender Fälle ist das Freizügigkeitsrecht, das
der Daueraufenthaltsberechtigte derzeit innehat.
Ist der daueraufenthaltsberechtigte Unionsbürger
Erwerbstätiger, richtet sich der Familiennach-
zug nach den Bestimmungen für Erwerbstätige,
ansonsten nach den Bestimmungen für Nicht-
erwerbstätige. Damit sind die daueraufenthalts-
berechtigten den „gewöhnlich freizügigkeitsbe-
rechtigten“ Unionsbürgern hinsichtlich des Fami-
liennachzugs gleichgestellt. Zu beachten ist dabei
jedoch, dass für die Kernfamilie zumindest das

Niveau erreicht werden muss, das das AufenthG
für den Nachzug zu Deutschen enthält (Artikel 24
Absatz 1 Freizügigkeitsrichtlinie). D.h., dass beim
Ehegatten, beim minderjährigen ledigen Kind
sowie beim Elternteil eines minderjährigen ledigen
Unionsbürgers, der die Personensorge ausübt,
auch ohne Prüfung weiterer Voraussetzungen
(ausreichender Krankenversicherungsschutz und
ausreichende Existenzmittel) ein Familiennachzug
möglich sein muss (vgl. § 28 AufenthG).

4a.0.3 Zur Bescheinigung und zum Verlust des Dauer-
aufenthaltsrechts vgl. Nummer 5.6 und 5.7.

4a.1 Allgemeine Voraussetzungen

Absatz 1 enthält die Grundnorm. Nach fünf-
jährigem ständigem rechtmäßigem Aufenthalt im
Bundesgebiet entsteht das voraussetzungslose
Daueraufenthaltsrecht. Das Entstehen des Dauer-
aufenthaltsrechts gemäß § 4a Absatz 1 setzt nicht
voraus, dass der fünfjährige Aufenthalt nach
den Regeln des Freizügigkeitsrechts (AufenthG/
EWG, Freizügigkeitsgesetz/EU) rechtmäßig war.
Rechtmäßig ist jeder Aufenthalt, der entweder
nach dem Freizügigkeitsgesetz/EU (früher: Auf-
enthG/EWG) oder nach dem AufenthG (früher:
AuslG) erlaubt ist. Bedingung ist jedoch, dass
der Aufenthalt zuletzt nach Freizügigkeitsrecht
rechtmäßig war, d. h. sich nach dem Freizügig-
keitsgesetz/EU richtete. Dies ergibt sich aus dem
Wortlaut, wonach das weitere Vorliegen der Vo-
raussetzungen nicht mehr von Belang ist. Fami-
lienangehörige von Unionsbürgern müssen sich
zum Erwerb eines Daueraufenthaltsrechts nach
§ 4a fünf Jahre lang ununterbrochen mit dem
Unionsbürger im Bundesgebiet aufgehalten haben.
Bei einem drittstaatsangehörigen Familienange-
hörigen eines Staatsangehörigen eines Beitritts-
staates ist eine Anrechnung des Voraufenthalts
möglich, wenn er sich als Familienangehöriger des
Staatsangehörigen eines neuen Mitgliedstaates mit
diesem fünf Jahre lang ununterbrochen im Bun-
desgebiet aufgehalten hat. Dieser Grundsatz gilt
entsprechend für die Fälle des § 4a Absatz 3, 4
und 5.

4a.2 Daueraufenthaltsrecht bei Beendigung
einer Erwerbstätigkeit

Absatz 2 legt die Bedingungen für den Erwerb des
Daueraufenthaltsrechts für Erwerbstätige fest, die
ihre Erwerbstätigkeit beenden, bevor sie ein Dau-
eraufenthaltsrecht gemäß Absatz 1 erworben ha-
ben. Er bildet die Vorgaben des Artikels 17 Frei-
zügigkeitsrichtlinie ab.

4a.3 Familienangehörige verstorbener Unions-
bürger

Absatz 3 regelt das eigenständige Aufenthaltsrecht
der Familienangehörigen, wenn der Erwerbstätige
im Laufe seines Erwerbslebens stirbt, ohne zuvor
ein Daueraufenthaltsrecht erworben zu haben. Er
setzt Artikel 17 Absatz 4 Freizügigkeitsrichtlinie
um.
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4a.4 Familienangehörige daueraufenthalts-
berechtigter Unionsbürger

Absatz 4 regelt das eigenständige Aufenthaltsrecht
der Familienangehörigen, wenn der Erwerbstätige,
von dem sie ihr Aufenthaltsrecht ableiten, ein
Daueraufenthaltsrecht gemäß § 4 a Absatz 2 er-
worben hat. Er setzt Artikel 17 Absatz 3 Freizü-
gigkeitsrichtlinie um.

4a.5 Familienangehörige nach § 3 Absatz 3 bis 5

Absatz 5 betrifft die drittstaatsangehörigen Fami-
lienangehörigen, die gemäß § 3 Absatz 3 bis 5 nach
Tod, Wegzug, Scheidung, Aufhebung der Ehe ihr
Aufenthaltsrecht unter bestimmten Bedingungen
behalten. Sie erwerben nach Ablauf von fünf Jah-
ren das Daueraufenthaltsrecht.

4a.6 Abwesenheitszeiten

Absatz 6 nennt die vom Gemeinschaftsrecht vor-
gegebenen Gründe, die bei der Fristberechung
zum Erwerb des Daueraufenthaltsrechts unbe-
achtlich sind.

4a.7 Verlust

Absatz 7 enthält eine Regelung für den Verlust des
Daueraufenthaltsrechts. Zur Auslegung des Be-
griffs „Abwesenheit aus einem seiner Natur nach
nicht nur vorübergehenden Grund“ siehe Num-
mer 51.1.5 AufenthG-VwV.

5 Zu § 5 – Bescheinigung über das gemeinschafts-
rechtliche Aufenthaltsrecht, Aufenthaltskarten

5.0 Allgemeines

Für keine Gruppe von Unionsbürgern (Erwerbs-
tätige und Nichterwerbstätige) ist ein Aufent-
haltstitel erforderlich. Vielmehr wird Unions-
bürgern sowie den Familienangehörigen, die
Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU
sind, im vereinfachten Verfahren von Amts wegen
eine Bescheinigung über das Aufenthaltsrecht
ausgestellt (§ 5 Absatz 1). Drittstaatsangehörigen
Familienangehörigen wird von Amts wegen eine
Aufenthaltskarte ausgestellt.

5.1 Bescheinigung über das gemeinschaftsrechtliche
Aufenthaltsrecht

5.1.1 Bei der Bescheinigung über das gemeinschafts-
rechtliche Aufenthaltsrecht von Unionsbürgern
handelt sich um eine Art Anmeldebestätigung, da
die Angaben, die diese zu ihrem Freizügigkeits-
recht machen, i. d. R. nicht überprüft werden. Auf
den Begriff „(An)Meldebescheinigung“ wurde
verzichtet, um eine Verwechslung mit entspre-
chenden Papieren im Rahmen der meldebehördli-
chen Anmeldung zu vermeiden.

Die Handhabung des Anmeldeverfahrens vor Ort
darf nicht dazu führen, dass die Bescheinigung zu
einem Aufenthaltstitel unter anderem Namen auf-
gewertet wird. Artikel 8 Freizügigkeitsrichtlinie
geht ebenfalls von einem reinen Anmeldever-

fahren aus. Die Bescheinigung ist unverzüglich
auszustellen (Umsetzung des Artikels 8 Absatz 2
Satz 2 Freizügigkeitsrichtlinie).

5.1.2 Es gibt keinen bundeseinheitlichen Vordruck für
die Bescheinigung. Dies dokumentiert die be-
schränkte Bedeutung des Papiers. Folgende Hin-
weise sind bei der Gestaltung der Bescheinigung
bundeseinheitlich zu beachten:

5.1.2.1 – Durch die Angabe der Nummer des Identi-
tätsdokuments des Inhabers sollte der Bezug
zum Personaldokument hergestellt werden.
Artikel 8 Absatz 2 Satz 2 Freizügigkeitsricht-
linie sieht vor, dass die Bescheinigung Name
und Anschrift sowie Zeitpunkt der Anmeldung
angibt.

5.1.2.2 – Auf die Angabe der Personengruppe nach § 2
Absatz 2 sollte in der Freizügigkeitsbeschei-
nigung verzichtet werden. Auch minderjäh-
rigen Unionsbürgern ist eine Freizügigkeitsbe-
scheinigung auszustellen.

5.1.2.3 Die Bescheinigung ist regelmäßig ohne Angabe
eines Gültigkeitszeitraums auszustellen. Da die
Freizügigkeitsrichtlinie ausdrücklich eine An-
meldebescheinigung vorsieht, der ein Gültigkeits-
zeitraum naturgemäß fremd ist, sollte nur in
Ausnahmefällen ein Gültigkeitszeitraum vermerkt
werden. Dies ist dann denkbar, wenn z. B. der ge-
plante Aufenthalt von vornherein vorübergehen-
der Natur ist.

5.1.2.4 Obwohl die Ausstellung der Bescheinigung in ei-
nem vereinfachten Verfahren erfolgt, fällt ein Ver-
waltungsvorgang an, der in geeigneter Weise zu
dokumentieren ist. Für Unionsbürger sind wei-
terhin Ausländerakten zu führen, in denen alle
wesentlichen Aspekte des Einzelfalles nachvoll-
ziehbar und ersichtlich dokumentiert sind. Dies
kann sowohl in elektronischer Form als auch in
Papierform erfolgen.

5.1.3 Muster der Bescheinigung:

Kopfbogen der ausstellenden Behörde

Bescheinigung gemäß § 5 Absatz 1
Freizügigkeitsgesetz/EU

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Staatsangehörigkeit:

Anschrift:

Zeitpunkt der Anmeldung:

Die Inhaberin/der Inhaber dieser Beschei-
nigung ist Staatsangehörige/r eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union oder
der Europäischen Gemeinschaft und nach
Maßgabe des Freizügigkeitsgesetzes/EU
zur Einreise und zum Aufenthalt in der
Bundesrepublik Deutschland berechtigt.

(Der Inhaber/die Inhaberin dieser Beschei-
nigung benötigt zur Aufnahme einer un-
selbständigen, arbeitsgenehmigungspflich-
tigen Erwerbstätigkeit eine Arbeitserlaub-
nis- oder Arbeitsberechtigung-EU.)
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Diese Bescheinigung gilt nur in Verbindung
mit folgendem Identitätsdokument der In-
haberin/des Inhabers:

____________________________________

Bezeichnung des Dokuments; Seriennum-
mer

Im Auftrag

(Siegel)

_____________________

Datum, Unterschrift

5.2 Aufenthaltskarte für Familienangehörige
von Unionsbürgern

5.2.1 Die drittstaatsangehörigen Familienangehörigen
eines Unionsbürgers erhalten von Amts wegen
eine Aufenthaltskarte auf einem bundeseinheitlich
vorgegebenen Vordruck (§ 58 Satz 1 Nummer 13
i. V. m. Anlage D15 zur AufenthV). Die Aufent-
haltskarte ist deklaratorisch, d. h. das Freizügig-
keitsrecht entsteht originär durch das Gemein-
schaftsrecht und nicht durch die Ausstellung einer
Aufenthaltskarte.

5.2.2 Die Aufenthaltskarte wird i. d. R. mit einem Gül-
tigkeitszeitraum von fünf Jahren ausgestellt, es
sei denn, aus dem Aufenthaltsrecht des Unions-
bürgers, von dem sich das Recht des drittstaats-
angehörigen Familienangehörigen ableitet, ergibt
sich ein kürzerer Zeitraum. Die Ausstellung der
Aufenthaltskarte erfolgt unabhängig davon, ob der
Familienangehörige mit einem nach § 2 Absatz 4
Satz 2 ausgestellten Visum eingereist ist.

5.2.3 Die Aufenthaltskarte ist innerhalb von sechs Mo-
naten, nachdem der Familienangehörige die er-
forderlichen Angaben gemacht hat, von Amts
wegen auszustellen (Umsetzung des Artikels 10
Absatz 1 Satz 1 Freizügigkeitsrichtlinie). Eine
Bescheinigung darüber, dass die für das Verfahren
erforderlichen Angaben gemacht wurden, wird
unverzüglich ausgestellt. Einen bundeseinheit-
lichen Vordruck für diese Bescheinigung gibt es
nicht. Die Bescheinigung kann mit folgendem Text
ausgegeben werden: „Der Inhaber/die Inhaberin
dieser Bescheinigung hat als Familienangehöriger
eines Unionsbürgers die Angaben gemacht, die für
die Ausstellung der Aufenthaltskarte erforderlich
sind.“

5.2.4 In diesem Zusammenhang wird auf das Urteil des
Europäischen Gerichtshofs vom 25. Juli 2002, Rs.
C-459/99 – MRAX, hingewiesen (illegale Einreise
bzw. abgelaufenes Visum von drittstaatsange-
hörigen Familienangehörigen; siehe auch Num-
mer 2.4.2.2).

5.2.5 Auf der Aufenthaltskarte für Familienangehörige
der neuen Unionsbürger ist der Hinweis „Die In-
haberin/der Inhaber dieser Aufenthaltskarte/die-
ser Bescheinigung benötigt für die Aufnahme ei-
ner arbeitsgenehmigungspflichtigen Tätigkeit eine
Arbeitserlaubnis-EU oder Arbeitsberechtigung-
EU“ aufzunehmen (siehe Nummer 13).

5.2.6 Gemäß § 15 gilt eine vor dem 28. August 2007
unter der bisherigen Bezeichnung ausgestellte
Aufenthaltserlaubnis-EU als Aufenthaltskarte ei-
nes Familienangehörigen eines EU-Bürgers bis
zum Ablauf des Gültigkeitsdatums fort.

5.3 Glaubhaftmachung der aufenthaltsrechtlichen
Voraussetzungen

5.3.1 Die Ausländerbehörde kann die Glaubhaftma-
chung der aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen
durch Angaben und Vorlagen der erforderlichen
Nachweise sowohl bei Unionsbürgern als auch bei
deren Familienangehörigen verlangen. Dies ist je-
doch erst drei Monate nach Einreise zulässig
(Artikel 8 Absatz 2 Freizügigkeitsrichtlinie). Da-
vor besteht das voraussetzungslose Aufenthalts-
recht gemäß § 2 Absatz 5. Hinsichtlich des Ver-
fahrens ist zwischen Unionsbürgern einerseits und
drittstaatsangehörigen Familienangehörigen an-
dererseits zu unterscheiden.

5.3.1.1 Unionsbürger

5.3.1.1.1 Bei einem Unionsbürger ist grundsätzlich vom
Bestehen der Freizügigkeitsvoraussetzungen aus-
zugehen, wenn er erklärt, dass eine der geforderten
Ausübungsvoraussetzungen vorliegt und keine
Zweifel an seiner Erklärung bestehen. In diesem
Fall ist von der Vorlage entsprechender Doku-
mente zur Glaubhaftmachung vor Ausstellung der
Bescheinigung abzusehen. Eine Überprüfung der
Angaben findet nicht statt.

5.3.1.1.2 Für den Fall, dass auf eine Prüfung nicht verzichtet
werden kann, können von einem freizügigkeits-
berechtigten Unionsbürger nur die in § 5a Ab-
satz 1 genannten und von einem Familienange-
hörigen, der ebenfalls Unionsbürger ist, nur die
in § 5a Absatz 2 genannten Dokumente verlangt
werden.

5.3.1.1.3 Sollten die Voraussetzungen für ein Aufenthalts-
recht nicht vorliegen, stellt die Ausländerbehörde
dies fest und teilt es dem Betroffenen mit. Die
Ausreisepflicht entsteht mit der Feststellung der
fehlenden Freizügigkeitsvoraussetzungen, es sei
denn, es werden Rechtsmittel eingelegt (§ 7 Ab-
satz 1, vgl. Nummer 7.1.1.1 f.). Die Unanfecht-
barkeit der Feststellung muss nicht abgewartet
werden. Die Pflicht zur Ausreise ist sofort voll-
ziehbar.

5.3.1.1.4 Um auszuschließen, dass dem Aufenthaltsrecht
bereits von Anfang an Gründe der öffentlichen
Ordnung, Sicherheit und Gesundheit entgegen-
stehen, ist i. d. R. unter Beachtung der Maßgaben
des Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom
16. Dezember 2008 (Rs. C-524/06 – Huber) eine
AZR-Abfrage durchzuführen. Hierbei ist auch die
Dokumentennummer des vorgelegten Identitäts-
dokuments zu prüfen. Ergeben sich aus der Ab-
frage mögliche Gründe, die dem Bestehen eines
Aufenthaltsrechts entgegenstehen (Sperrzeiten aus
Voraufenthalten, Ausschreibung zur Einreisever-
weigerung), ist zu prüfen, ob aufenthaltsbeen-
dende Maßnahmen im Einzelfall unter Beachtung
der gemeinschaftsrechtlichen Anforderungen ge-
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rechtfertigt sind. Maßstab ist § 6 (vgl. Num-
mer 6 ff.).

5.3.1.1.5 Im Fall einer Wiedereinreisesperre ist im Einzelfall
zu prüfen, ob die Sperrwirkung nachträglich zu
befristen bzw. die Frist zu verkürzen ist, weil die
Gründe, die zu der Sperre geführt haben, zwi-
schenzeitlich weggefallen sind. Solange der Antrag
auf Aufhebung des mit der Ausweisung verbun-
denen Aufenthaltsverbots noch geprüft wird, be-
steht gemeinschaftsrechtlich kein Recht des wirk-
sam ausgewiesenen Unionsbürgers, in den be-
treffenden Staat wieder einreisen zu können.

5.3.1.2 Familienangehörige aus Drittstaaten

5.3.1.2.1 Bei Familienangehörigen aus Drittstaaten ist
das Vorliegen der Freizügigkeitsvoraussetzungen
durch die Ausländerbehörde zu prüfen. Die aktu-
elle Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofs zum Aufenthaltsrecht drittstaatsangehöriger
Familienangehöriger (vgl. unter Nummer 3.0.3) ist
bei der Entscheidung zu beachten.

5.3.1.2.2 Von den drittstaatsangehörigen Familienangehö-
rigen können nur die in § 5a Absatz 2 genannten
Dokumente verlangt werden.

5.3.1.2.3 Eine AZR-Abfrage ist durchzuführen.

5.3.1.2.4 Ggf. ist zu prüfen, ob aufenthaltsbeendende Maß-
nahmen zu ergreifen sind (siehe Nummer 5.3.1.1.4,
bei bestehender Wiedereinreisesperre siehe Num-
mer 5.3.1.1.5 und 7.2.4.

5.3.2 Unionsbürger und ihre Familienangehörigen
können die Angaben zu den Freizügigkeits-
voraussetzungen im Zusammenhang mit der mel-
debehördlichen Anmeldung gegenüber der zu-
ständigen Meldebehörde abgeben.

5.3.2.1 Für Unionsbürger ist i. d. R. keine persönliche
Vorsprache in der Ausländerbehörde erforderlich.
Die Verfahrensausgestaltung im Einzelnen ist den
Ländern überlassen.

5.3.2.2 Die Meldevorschriften der Länder sehen eine
Meldung bereits spätestens 14 Tage nach Beziehen
einer Wohnung vor. Die Ausländerbehörde kann
die Angaben, die sie für die Ausstellung der Be-
scheinigung nach § 5 oder die Aufenthaltskarte
benötigt, jedoch erst drei Monate nach der Ein-
reise fordern (siehe Nummer 2.5.1). Der Unions-
bürger muss daher darauf hingewiesen werden,
dass er seine Angaben zum Freizügigkeitsrecht
auch gesondert zu einem späteren Zeitpunkt vor
der Ausländerbehörde machen kann.

5.3.3 Die Meldebehörde leitet die Angaben zu den Frei-
zügigkeitsvoraussetzungen außerhalb der Mel-
dedatenübermittlung an die Ausländerbehörde
weiter. Die Festlegung des Verfahrensablaufs im
Einzelnen bleibt den Ländern überlassen.

5.3.4 Eine über die dargestellte „Botenfunktion“ der
Meldebehörde hinausgehende Kompetenz bezüg-
lich aufenthaltsrechtlicher Datenverarbeitung be-
steht nicht.

5.4 Überprüfung des Fortbestands der Ausstel-
lungsvoraussetzungen

5.4.1 Die Ausländerbehörde kann innerhalb der ersten
fünf Jahre des Aufenthalts den Fortbestand der
Erteilungsvoraussetzungen aus besonderem An-
lass prüfen. Ein besonderer Anlass liegt insbe-
sondere dann vor, wenn nichterwerbstätige Uni-
onsbürger oder deren Familienangehörige Leis-
tungen nach SGB II oder SGB XII in Anspruch
nehmen wollen. Dies entspricht Artikel 14 Ab-
satz 2 Freizügigkeitsrichtlinie. Der Bezug von
Leistungen nach den genannten Sozialgesetz-
büchern darf jedoch nicht automatisch zur Ver-
lustfeststellung führen.

5.4.2 Ein besonderer Anlass liegt auch vor, wenn hin-
reichende Anhaltspunkte bekannt werden, dass
die Begünstigten über freizügigkeitsrechtlich rele-
vante Umstände getäuscht haben (z. B. Täuschung
über nicht vorhandene Existenzmittel).

5.5 Feststellung des Verlusts des Freizügigkeits-
rechts

5.5.1.1 Der Verlust bzw. das Nichtbestehen des Frei-
zügigkeitsrechts aufgrund des Fehlens der Aus-
übungsvoraussetzungen (§§ 2 bis 4) kann nur in-
nerhalb der ersten fünf Jahre nach Begründung des
ständigen Aufenthalts festgestellt werden, § 5 Ab-
satz 5 Satz 1. Die Feststellung des Verlustes ist mit
der Einziehung der Bescheinigung bzw. dem Wi-
derruf der Aufenthaltskarte zu verbinden. Nach
fünf Jahren rechtmäßigem Aufenthalt ist der
Fortfall der Freizügigkeitsvoraussetzungen nicht
mehr relevant, da das Daueraufenthaltsrecht er-
worben wurde (vgl. Nummer 4 a).

5.5.1.2 Die Feststellung des Verlusts des Rechts nach § 2
Absatz 1 ist eine Ermessensentscheidung.

5.5.1.3 Eine Entscheidung gemäß § 5 Absatz 5 kann nach
fünf Jahren rechtmäßigen Aufenthalts auch dann
nicht getroffen werden, wenn die Freizügigkeits-
voraussetzungen bereits früher nicht mehr vor-
lagen, jedoch keine Feststellung getroffen wurde.
Sowohl nach den europarechtlichen Vorgaben
(Artikel 16 Absatz 1 der Freizügigkeitsrichtlinie)
als auch nach nationalem Recht (§ 4 a Absatz 1) ist
für den Erwerb des Daueraufenthaltsrechts ledig-
lich ein rechtmäßiger Aufenthalt von fünf Jahren
Voraussetzung. Der Aufenthalt ist jedenfalls nicht
rechtmäßig, wenn im Zeitpunkt der Vollendung
der Fünf-Jahresfrist eine Entscheidung über den
Verlust oder das Nichtbestehen des Rechts vor-
liegt. Sinn der Vorschrift zum Daueraufenthalts-
recht ist es, nach einem gewissen Zeitraum
(fünf Jahre) für den Unionsbürger Sicherheit
hinsichtlich seines Aufenthaltsstatus herzustellen
und somit seine Integration zu fördern (Erwä-
gungsgründe 17 und 18 der Freizügigkeitsricht-
linie).

5.5.2 Absatz 5 Satz 2 verweist auf § 4 a Absatz 6 (siehe
Nummer 4a.6). Die dort aufgeführten Aufent-
haltszeiten führen ebenfalls nicht zum Verlust
des Aufenthaltsrechts innerhalb der ersten fünf
Jahre.
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5.6 Bescheinigung des Daueraufenthaltsrechts

Die Bestätigung des Daueraufenthaltsrechts er-
folgt auf einem bundeseinheitlich vorgegebenen
Vordruck (§ 58 Satz 1 Nummer 14 i. V. m. Anlage
D16 zur AufenthV).

5.7 Verlust des Daueraufenthaltsrechts

Der Verlust des Daueraufenthaltsrechts tritt nicht
automatisch ein, sondern muss festgestellt werden.
Die das Daueraufenthaltsrecht bestätigenden Do-
kumente sind gleichzeitig einzuziehen.

5a Zu § 5a – Vorlage von Dokumenten

5a.0 Allgemeines

Die Dokumente, die für die Ausstellung der Be-
scheinigung über das gemeinschaftsrechtliche
Aufenthaltsrecht bzw. die Aufenthaltskarte nach
§ 5 verlangt werden dürfen, sind in § 5a abschlie-
ßend aufgezählt. Die Vorschrift setzt Artikel 8
Absatz 3 und 5 sowie Artikel 10 Absatz 2 der
Freizügigkeitsrichtlinie um.

5a.1 Dokumente, deren Vorlage von Unionsbürgern
verlangt werden kann

5a.1.1 Absatz 1 betrifft die Nachweise, welche die Aus-
länderbehörde zur Ausstellung einer Bescheini-
gung nach § 5 Absatz 1 von einem Unionsbürger
verlangen kann. Der gültige Personalausweis oder
Reisepass kann von allen Unionsbürgern gleicher-
maßen verlangt werden.

5a.1.2 Im Übrigen ist bei den Nachweisen, welche die
Ausländerbehörde gemäß Absatz 1 verlangen
kann, nach den Kategorien freizügigkeitsberech-
tigter Unionsbürger zu unterscheiden (Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 bis 3, Satz 2).

5a.1.2.1 Unter dem Begriff „andere Ausbildungseinrich-
tung“ sind auch außeruniversitäre Forschungsein-
richtungen zu verstehen, soweit die ausländischen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dort im
Rahmen eines Praktikums von mehr als drei Mo-
naten, in der Vorbereitung auf eine Promotion
oder in der Postdoc-Phase erste praktische Er-
fahrungen in der Forschung machen.

5a.1.2.2 Ein besonderer Nachweis für Dienstleistungs-
erbringer und -empfänger (§ 2 Absatz 2 Num-
mer 4 und 5), die Unionsbürger sind, ist nicht
vorgesehen.

5a.2 Dokumente, deren Vorlage von Familienange-
hörigen eines Unionsbürgers verlangt werden
kann

Absatz 2 betrifft die Nachweise, welche die Aus-
länderbehörde von einem Familienangehörigen
eines Unionsbürgers verlangen kann. Dabei be-
trifft Absatz 2 sowohl Familienangehörige mit
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der EU,
denen eine Bescheinigung nach § 5 Absatz 1 aus-
zustellen ist, als auch Familienangehörige, die
nicht Unionsbürger sind, denen eine Aufenthalts-
karte nach § 5 Absatz 2 auszustellen ist.

6 Zu § 6 – Verlust des Rechts auf Einreise und
Aufenthalt

6.0 Allgemeines

6.0.1 Das Freizügigkeitsgesetz/EU regelt im Grundsatz
abschließend und umfassend die Beendigung bzw.
Beschränkung des Aufenthaltsrechts von Unions-
bürgern und ihrer freizügigkeitsberechtigten Fa-
milienangehörigen. Die Vorschriften nach Kapi-
tel 5 AufenthG sind mit Ausnahme einiger all-
gemeiner Regeln über die Ausreisepflicht (§ 50
Absatz 3 bis 7) auf diesen Personenkreis nicht an-
wendbar (vgl. § 11 Absatz 1 Satz 1).

6.0.2 Das Freizügigkeitsgesetz/EU unterscheidet zwi-
schen dem Verlust des Rechts auf Einreise und
Aufenthalt aus Gründen der öffentlichen Ord-
nung, Sicherheit oder Gesundheit, der in § 6 ge-
regelt ist, und dem Verlust des Freizügigkeits-
rechts wegen Wegfalls der Voraussetzungen für ein
gemeinschaftsrechtliches Freizügigkeitsrecht (so
genannte „administrative Ausweisung“). Für die-
sen letzten Fall sieht § 5 Absatz 5 ein besonderes
Feststellungsverfahren über den Verlust des Frei-
zügigkeitsrechts vor, wenn die Voraussetzungen
für das gemeinschaftsrechtliche Freizügigkeits-
recht innerhalb von fünf Jahren nach Begründung
des ständigen Aufenthalts im Bundesgebiet ent-
fallen sind (vgl. oben Nummer 5.5).

6.0.3 In § 6 Absatz 1, 4 und 5 ist die Differenzierung der
Freizügigkeitsrichtlinie zwischen Betroffenen, die
lediglich ein Aufenthaltsrecht genießen, solchen,
die ein Daueraufenthaltsrecht genießen, und den-
jenigen, die ihren Aufenthalt in den letzten zehn
Jahren im Bundesgebiet hatten oder minderjährig
sind, gesetzlich nachvollzogen. Die Eingriffs-
schwellen liegen jeweils höher. Dies spiegelt die
Intention der Freizügigkeitsrichtlinie wieder, wo-
nach der Schutz vor Ausweisung in dem Maße
zunehmen soll, wie die Unionsbürger und Fami-
lienangehörigen in den Aufnahmemitgliedstaat
stärker integriert sind (Freizügigkeitsrichtlinie,
Erwägungsgrund 24).

6.0.4 Während für die Verlustfeststellung von Unions-
bürgern und deren Familienangehörigen die all-
gemeinen Grundsätze (vgl. Nummer 6.1.1 ff.)
Anwendung finden, darf ein daueraufenthalts-
berechtigter Betroffener nur aus schwerwiegenden
Gründen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit
ausgewiesen werden (vgl. Nummer 6.4.1 f.). Eine
noch höhere Schwelle besteht bei Unionsbürgern
und ihren Familienangehörigen, die entweder
ihren Aufenthalt in den letzten zehn Jahren im
Bundesgebiet hatten oder minderjährig sind (vgl.
Nummer 6.5 ff.).

6.0.5 Für die Feststellung des Verlusts des Rechts auf
Einreise und Aufenthalt nach § 6 kann eine vor-
mals nach AuslG bzw. AufenthG verfügte Aus-
weisung von Belang sein. Dies ist der Fall, wenn es
sich um Personen handelt, die nach Erlass der
Ausweisung durch den Beitritt ihrer Heimat-
staaten zur Europäischen Union zu Unions-
bürgern wurden, oder die zwischenzeitlich Fami-
lienangehörige von Unionsbürgern geworden sind
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(z. B. durch Heirat, Vaterschaftsanerkennung). In
diesen Fällen können sich aus dem Sachverhalt,
welcher der vormaligen Ausweisung zugrunde
liegt, ggf. Gründe auch für die Feststellung des
Verlustes des Freizügigkeitsrechts nach dem Maß-
stab des § 6 ergeben. Insoweit kommt es nicht auf
den vormals verwirklichten Ausweisungsgrund
nach AuslG bzw. AufenthG an (keine Verweisung
des § 11 auf § 11 Absatz 1 AufenthG), sondern auf
das dahinter stehende persönliche Verhalten der
Person. Ein persönliches Verhalten, welches sei-
nerzeit zu einer Ausweisung nach § 55 AufenthG
bzw. §§ 45, 46 AuslG geführt hat (Kann-Aus-
weisung), erfüllt im Regelfall nicht die Anforde-
rungen für einen Rechtsverlust bzw. die Einreise-
versagung nach § 6. Ein persönliches Verhalten,
welches seinerzeit zu einer Ausweisung nach §§ 53
und 54 AufenthG bzw. § 47 AuslG geführt hat
(Regel- und Ist-Ausweisungen), ist im Einzelfall
an den Anforderungen des § 6 zu messen. Diese
Prüfung kann das Fortbestehen einer Gefährdung
und damit einen Versagungsgrund nach § 6 er-
geben. Zu Wiedereinreisesperren, die aufgrund
einer bereits vormals nach Freizügigkeitsrecht
verfügten Ausweisung gegen Unionsbürger oder
ihre drittstaatsangehörigen Familienangehörigen
fortbestehen („Altausweisungen“), siehe Nummer
7.2.4.

6.0.6 Gemäß Artikel 35 Freizügigkeitsrichtlinie kommt
das Freizügigkeitsrecht aus Gründen von Rechts-
missbrauch im Einzelfall nicht zur Entstehung.
Ausdrücklich nennt das Gemeinschaftsrecht den
Fall der Scheinehe, d. h. die Eheschließung ohne
Herstellung der ehelichen Lebensgemeinschaft
ausschließlich zur Erlangung einer Rechtsstellung
nach dem Freizügigkeitsrecht. Hierzu müssen im
Einzelfall hinreichend konkrete Anhaltspunkte
vorliegen. Bei der Ermessensausübung ist der
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu beachten.

6.1 Verlustgründe

6.1.1 Ein freizügigkeitsberechtigter Unionsbürger oder
sein Familienangehöriger kann sein Aufenthalts-
recht nur aus Gründen der öffentlichen Ordnung,
Sicherheit oder Gesundheit im Sinne der Arti-
kel 39 Absatz 3 und Artikel 46 Absatz 1 EGV,
Artikel 27 ff. Freizügigkeitsrichtlinie verlieren
(ordre-public-Klausel). Der Verlust muss durch
die zuständige Behörde festgestellt werden. Es
handelt sich um ein eigenständiges, vom aus-
länderrechtlichen Ausweisungsverfahren gemäß
AufenthG unabhängiges Feststellungsverfahren.

6.1.1.1 Der Begriff der öffentlichen Ordnung ist als Ein-
schränkung des Prinzips der Freizügigkeit grund-
sätzlich eng auszulegen. Nach der Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofs handelt es sich um
einen gemeinschaftsrechtlichen Begriff, der der
Nachprüfung durch die Organe der Gemeinschaft
zugänglich ist. Er ist mit dem Begriff der öffentli-
chen Ordnung des allgemeinen Polizeirechts nicht
identisch. Den mitgliedstaatlichen Behörden wird
nur in sehr beschränktem Maße ein Ermessens-
spielraum eröffnet. Es können vielmehr nur solche
Verhaltensweisen den Verlust des Freizügigkeits-

rechts rechtfertigen, die eine hinreichend schwer-
wiegende Gefährdung eines Grundinteresses der
Gesellschaft darstellen. Eine Verletzung der unge-
schriebenen Regeln des menschlichen Zusammen-
lebens, die nicht zugleich eine strafbare Handlung
begründet, reicht hierfür grundsätzlich nicht aus.
Es müssen zudem besondere Tatbestände der Ge-
fährdung der inneren Sicherheit oder eine an-
derweitige schwere Beeinträchtigung gewichtiger
Rechtsgüter vorliegen.

6.1.1.2 Auch der gemeinschaftsrechtliche Begriff der öf-
fentlichen Sicherheit ist mit dem des deutschen
Polizeirechts nicht identisch. Es wird gemein-
schaftsrechtlich keine scharfe Trennung zwischen
öffentlicher Sicherheit und Ordnung vorgenom-
men. Vielmehr versteht der Europäische Ge-
richtshof den „ordre public-Vorbehalt“ als eine
umfassende Freizügigkeitsbeschränkungsklausel,
für deren Auslegung die in der Freizügigkeits-
richtlinie geltenden Grundsätze maßgeblich sind.

6.1.1.3 Der Begriff der öffentlichen Gesundheit ist unter
Berücksichtigung von Artikel 29 Freizügigkeits-
richtlinie auszulegen. Danach gelten als Krank-
heiten, die eine Verlustfeststellung rechtfertigen,
ausschließlich Krankheiten mit epidemischem Po-
tential im Sinne der einschlägigen Rechtsinstru-
mente der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
und sonstige übertragbare, durch Infektionserre-
ger oder Parasiten verursachte Krankheiten, sofern
gegen diese Krankheiten Maßnahmen zum Schutz
der Staatsangehörigen des Aufnahmemitgliedstaa-
tes getroffen werden.

6.1.1.3.1 Krankheiten mit epidemischem Potential i. S. d.
einschlägigen Rechtsinstrumente der WHO sind
die in der Anlage 2 der Internationalen Gesund-
heitsvorschriften (2005) (IGV) ausdrücklich ge-
nannten Krankheiten: Pocken, Poliomyelitis
durch Wildtyp-Poliovirus, durch einen neuen
Subtyp des Virus verursachte humane Influenza,
schweres akutes Atemwegssyndrom (SARS),
Cholera, Lungenpest, Gelbfieber, virale hämor-
rhagische Fieber (Ebola, Lassa, Marburg). Ferner
sind dies übertragbare Krankheiten, zu denen die
Generaldirektorin/der Generaldirektor der WHO
aufgrund eines Ereignisses gemäß Artikel 12 der
IGV eine gesundheitliche Notlage von interna-
tionaler Tragweite festgestellt hat.

6.1.1.3.2 Sonstige übertragbare, durch Infektionserreger
oder Parasiten verursachte Krankheiten, gegen die
Maßnahmen zum Schutz der Staatsangehörigen
des Aufnahmemitgliedstaates getroffen werden,
sind die in § 30 IfSG genannten Krankheiten:
Lungenpest, von Mensch zu Mensch übertrag-
bares hämorrhagisches Fieber. Ferner sind dies
Krankheiten, zu denen die Gesundheitsverwal-
tung situationsabhängig Schutzmaßnahmen nach
§§ 28 bis 31 IfSG trifft.

6.1.1.3.3 Erfasst sind Kranke, Krankheitsverdächtige, An-
steckungsverdächtige, Ausscheider (§ 2 IfSG) so-
wie sonstige Personen, die Krankheitserreger so in
oder an sich tragen, dass im Einzelfall die Gefahr
einer Weiterverbreitung besteht. Eine ordnungs-
gemäße Heilbehandlung einschließlich der Befol-
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gung der erforderlichen Präventionsmaßnahmen
schließt die Gefahr einer Weiterverbreitung der
Krankheit weitgehend aus. Ein Verlustgrund we-
gen Gefahr für die öffentliche Gesundheit ist da-
her nicht gegeben, wenn nachgewiesen wird, dass
die Krankheit auch im Inland ordnungsgemäß un-
ter Beachtung des Arztprivilegs nach § 24 IfSG
behandelt werden wird und erforderliche Präven-
tionsmaßnahmen befolgt werden.

6.1.2 Satz 2 stellt klar, dass die in Satz 1 genannten
Gründe auch bereits zur Verweigerung der Ein-
reise, insbesondere auch zur Versagung eines nach
§ 2 Absatz 4 erforderlichen Visums eines dritt-
staatsangehörigen Familienangehörigen führen
können. Eine entsprechende Feststellung durch
die Ausländerbehörde ist vor der Einreiseverwei-
gerung nicht erforderlich. Im Visumverfahren
nach § 2 Absatz 4 ist eine AZR/SIS-Abfrage
durchzuführen (vgl. Nummer 5.3.1.1.4). Im Fall
einer AZR/SIS-Ausschreibung soll die Auslands-
vertretung zum Zweck der Entscheidung über eine
Visumversagung aus Gründen der öffentlichen
Ordnung oder Sicherheit die ausschreibende Be-
hörde um ergänzende Informationen über den
zugrunde liegenden Sachverhalt ersuchen.

6.1.3 Der neue Satz 3 setzt Artikel 29 Absatz 2 der
Freizügigkeitsrichtlinie um. Hiernach kann die
Verlustfeststellung aus Gründen der öffentlichen
Gesundheit nur erfolgen, wenn die Krankheit in-
nerhalb der ersten drei Monate nach Einreise auf-
tritt. Die Ausländerbehörde trägt die Beweislast
dafür, dass eine Gesundheitsgefährdung i. S. d. § 6
Absatz 1 vorliegt und dass der Unionsbürger sich
noch nicht länger als drei Monate seit Einreise im
Bundesgebiet aufhält.

6.2 Verlust nach einer strafrechtlichen Verurtei-
lung

6.2.0 Absatz 2 nennt die gemeinschaftsrechtlichen,
durch die Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs konkretisierten, in Artikel 27 und 28
Freizügigkeitsrichtlinie genannten Vorgaben zum
Verlust des Freizügigkeitsrechts nach einer straf-
rechtlichen Verurteilung.

6.2.1 Die Tatsache einer strafrechtlichen Verurteilung
allein darf auch bei schwereren Straftaten nicht zur
automatischen Feststellung des Rechtsverlusts
führen. Die Ausländerbehörde muss das zu Grun-
de liegende persönliche Verhalten eigenständig
bewerten und eine Prognose für die Zukunft er-
stellen, ob von dem straffällig gewordenen Uni-
onsbürger eine Wiederholungsgefahr ausgeht, die
zum einen eine gegenwärtige Gefährdung der öf-
fentlichen Ordnung darstellt und darüber hinaus
ein Grundinteresse der Bundesrepublik Deutsch-
land berührt (siehe Nummer 6.2.3). Es ist not-
wendig, alle für die Entscheidung über den Verlust
des Freizügigkeitsrechts wesentlichen Gesichts-
punkte umfassend und schlüssig zu begründen.

6.2.2.1 Entscheidend ist das der Straftat zu Grunde lie-
gende persönliche Verhalten. Bei der Entschei-
dung über den Verlust des Freizügigkeitsrechts ist
daher außerdem Folgendes zu beachten.

6.2.2.1.1 Vom Einzelfall losgelöste Erwägungen oder eine
generalpräventive Begründung der Feststellung
des Verlusts des Freizügigkeitsrechts sind unzu-
lässig.

6.2.2.1.2 Ein erheblicher Verstoß wird auch durch wieder-
holte Begehung von Ordnungswidrigkeiten oder
durch wiederholte Begehung leichter Kriminalität
nicht zu bejahen sein. Bei mittelschwerer oder
schwerer Delinquenz müssen eine sorgfältige
Prüfung sowie eine prognostische Bewertung
durch die Ausländerbehörde erfolgen.

6.2.2.1.3 Die Gefahrenprognose ist zu begründen. Für die
individuelle Würdigung aller Umstände des Ein-
zelfalles sind die einschlägigen strafrechtlichen
Entscheidungen heranzuziehen, soweit sie für
die Prüfung der Wiederholungsgefahr bedeutsam
sind.

6.2.2.1.4 Rückschlüsse dürfen nur aus den noch nicht
getilgten Eintragungen zu strafrechtlichen Verur-
teilungen im Bundeszentralregister gezogen wer-
den.

6.2.2.1.5 Eine rechtliche Bindung an die tatsächlichen
Feststellungen und an die Beurteilungen des
Strafrichters besteht für die Ausländerbehörde
grundsätzlich nicht (vgl. Vor Nummer 53.3.1.5
AufenthG-VwV).

6.2.2.1.6 Zur sofortigen Vollziehung der Feststellungsent-
scheidung vgl. Nummer 7.1.1.2.

6.2.3 Gemäß Satz 3 muss eine tatsächliche und hin-
reichend schwere Gefährdung vorliegen, die ein
Grundinteresse der Gesellschaft berührt. Das
„Grundinteresse der Gesellschaft“ ist ein unbe-
stimmter Rechtsbegriff. Ob dieses berührt ist,
muss im jeweiligen Einzelfall entschieden und be-
gründet werden. Von einem Grundinteresse kann
in diesem Zusammenhang ausgegangen werden,
wenn die von dem Unionsbürger ausgehende Ge-
fahr allgemein anerkannte und gesetzlich fest-
gelegte Werte und Normen in einem Maße beein-
trächtigt, das ein Einschreiten seitens des Staates
erforderlich macht. Zu den Grundinteressen der
Gesellschaft gehören beispielsweise die effektive
Bekämpfung von Drogenhandel und des sexuellen
Missbrauchs von Kindern.

6.2.4 Aus der Schwere eines begangenen Delikts allein
lässt sich eine Wiederholungsgefahr nicht ableiten.
Dies schließt jedoch nicht aus, dass in Einzelfällen
nach Verurteilung wegen schwerwiegender Straf-
taten auf Grund des abgeurteilten, von der zu-
ständigen Behörde gründlich und prognostisch
ausgewerteten Verhaltens eine hinreichende Be-
sorgnis neuer Verfehlungen anzunehmen ist. Im
Einzelfall kann die Annahme einer Wiederho-
lungsgefahr und eine hierauf gestützte Feststellung
des Verlusts des Freizügigkeitsrechts bei erheb-
lichen Straftaten schon bei einer einzigen Verur-
teilung möglich sein.

6.3 Ermessenserwägungen

Absatz 3 nennt die Faktoren, die bei der Feststel-
lung über den Rechtsverlust zu beachten sind. Er
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setzt Artikel 28 Absatz 1 der Freizügigkeitsricht-
linie um. Diese Ermessenserwägungen wurden
zwar bereits vor der Gesetzesänderung in der
Praxis bei der Entscheidung über den Verlust des
Aufenthaltsrechts berücksichtigt, sind aber nun-
mehr wegen der Bedeutung dieser Bestimmungen
für den betroffenen Unionsbürger ausdrücklich im
Gesetzestext wiedergegeben.

6.4 Verlust nach Erwerb des Daueraufenthalts-
rechts

6.4.1 Ob schwerwiegende Gründe, die nach Erwerb des
Daueraufenthaltsrechts gemäß § 4a noch zum
Verlust des Aufenthaltsrechts führen können, vor-
liegen (§ 6 Absatz 4), ist im Einzelfall zu ent-
scheiden. Dies ist insbesondere bei drohender
Wiederholung von Verbrechen und besonders
schweren Vergehen anzunehmen, wenn der Be-
troffene wegen eines einzelnen Deliktes rechts-
kräftig zu einer Freiheitsstrafe von mindestens drei
Jahren verurteilt worden und die Strafe nicht zur
Bewährung ausgesetzt worden ist.

6.4.2 Erfolgt die Feststellung des Verlustes des Freizü-
gigkeitsrechts zu Recht, wird weder die anteilige
Dauer des zunächst rechtmäßigen Aufenthalts
noch die anschließende Dauer des ausländer-
behördlichen bzw. verwaltungsgerichtlichen Ver-
fahrens bei einer erneuten Einreise nach Ablauf
der Wiedereinreisesperre gemäß § 7 Absatz 2
Satz 2 berücksichtigt. Zusätzlich zu der Dar-
stellung schwerwiegender Gründe sind auch die
hier unter Nummer 6.2.1.ff. aufgeführten Ent-
scheidungskriterien zu beachten und ausreichend
zu erläutern.

Für die Feststellung des Verlustes des Dauer-
aufenthaltsrechts ist es nicht erforderlich, dass das
Recht aufgrund von § 5 Absatz 6 bescheinigt
wurde bzw. dass bei Familienangehörigen, die
nicht Unionsbürger sind, eine Daueraufenthalts-
karte ausgestellt wurde.

6.5 Verlust bei zehnjährigem Aufenthalt
im Bundesgebiet und bei Minderjährigen

6.5.0 Die höchste Schwelle für den Verlust des Freizü-
gigkeitsrechts besteht bei Unionsbürgern und ih-
ren Familienangehörigen, die ihren Aufenthalt in
den letzten zehn Jahren im Bundesgebiet hatten,
und bei Minderjährigen.

6.5.1 Die Verlustfeststellung kann nur aus zwingenden
Gründen der öffentlichen Sicherheit getroffen
werden. Nach den Erwägungsgründen der Frei-
zügigkeitsrichtlinie (Nummer 24) liegen solche
zwingenden Gründe nur unter außergewöhnli-
chen Umständen vor.

6.5.2 Zwingende Gründe müssen dagegen nach Satz 2
bei Minderjährigen dann nicht vorliegen, wenn der
Verlust des Aufenthaltsrechts zum Wohl des Kin-
des erforderlich ist. Der Begriff „Wohl des Kin-
des“ orientiert sich an den Vorgaben des Gesetzes
zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen
vom 20. November 1989 über die Rechte des Kin-

des (BGBl. 1992 II S. 121). Eine Anwendung der
Klausel kommt in Betracht, wenn die Einhaltung
der Familieneinheit eine Rückkehr des Kindes zu
seinen Eltern oder zusammen mit seinen Eltern
oder einem Elternteil erforderlich macht.

6.5.3 Das Freizügigkeitsgesetz/EU bestimmt als zwin-
gende Gründe der öffentlichen Sicherheit die
rechtskräftige Verurteilung des Betroffenen wegen
einer oder mehrerer Straftaten zu einer Freiheits-
oder Jugendstrafe von mindestens fünf Jahren,
die Anordnung von Sicherheitsverwahrung bei
der letzten rechtskräftigen Verurteilung, die Be-
troffenheit der Sicherheit der Bundesrepublik
Deutschland oder eine vom Betroffenen aus-
gehende terroristische Gefahr. Liegt einer dieser
zwingenden Gründe vor, muss die Ausländer-
behörde unter Abwägung sämtlicher Gesichts-
punkte des Einzelfalls (vgl. Nummer 6.3) eine
indivduelle Entscheidung treffen. Auf Nummer
6.1.1.2 wird hingewiesen.

6.5.3.1 Zum Begriff „Rechtskräftige Verurteilung des
Betroffenen wegen einer oder mehrerer vorsätz-
licher Straftaten zu einer Freiheits- oder Jugend-
strafe von mindestens fünf Jahren“ wird auf
Nummer 53.1.1 AufenthG-VwV Bezug genom-
men, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen
übereinstimmen. Gleiches gilt für die „Anordnung
von Sicherheitsverwahrung bei der letzten rechts-
kräftigen Verurteilung“ (vgl. Nummer 53.1.2.2
AufenthG-VwV).

6.5.3.2 Zur Betroffenheit der Sicherheit der Bundes-
republik Deutschland vgl. Nummer 54.2.2.2 bis
54.2.2.2.2 AufenthG-VwV, soweit die gesetzlichen
Voraussetzungen übereinstimmen.

6.5.3.3 Zu einer vom Betroffenen ausgehenden terroristi-
schen Gefahr vgl. Nummer 58a.1.2.3 AufenthG-
VwV, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen
übereinstimmen.

6.5.3.4 Bei Auslegung der Begriffe „Sicherheit der Bun-
desrepublik Deutschland betroffen“ und „vom
Betroffenen ausgehende terroristische Gefahr“ ist
die Schrankensystematik des Gemeinschaftsrechts
zu beachten, wonach zwingende Gründe nur
unter außergewöhnlichen Umständen vorliegen.
Eine Aufenthaltsbeendigung ist deshalb nur bei
schwersten Straftaten in Verbindung mit einer
Wiederholungsgefahr möglich. Die Schwelle der
Freiheitsstrafe von fünf Jahren oder Sicherungs-
verwahrung entspricht diesem Anforderungs-
profil. In ihrer Schwere und ihrem Gefährdungs-
potential müssen auch die beiden anderen Varian-
ten dem Anforderungsprofil entsprechen.

6.5.4 Das Vorliegen zwingender Gründe führt nicht au-
tomatisch zum Verlust des (Dauer-)Aufenthalts-
rechts. Es muss eine Ermessensentscheidung nach
Absatz 1 getroffen werden, bei der die Vorgaben
der Absätze 2 und 3 zu beachten sind.

6.6 Nicht belegt.

6.7 Nicht belegt.
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6.8 Anhörung

Die Anhörung richtet sich nach den Vorschriften
des allgemeinen Verwaltungsverfahrensrechts.

7 Zu § 7 – Ausreisepflicht

7.1 Allgemeines

7.1.0 Absatz 1 betrifft die Ausreisepflicht von Unions-
bürgern und ihren Familienangehörigen, sowohl
nach der Feststellung, dass ein Freizügigkeitsrecht
nicht besteht oder weggefallen ist (so genannte
„administrative Ausweisung“), als auch nach der
Feststellung des Verlusts des Rechts auf Einreise
und Aufenthalt aus Gründen der öffentlichen
Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit gemäß § 6.

7.1.1.1 Die Ausreisepflicht eines Unionsbürgers entsteht
mit der Feststellung des Fehlens/Wegfalls der
Freizügigkeitsvoraussetzungen oder mit der Fest-
stellung des Verlusts des Rechts auf Einreise und
Aufenthalt aus Gründen der öffentlichen Ord-
nung, Sicherheit oder Gesundheit. Sie beginnt mit
der ordnungsgemäßen Bekanntgabe der Feststel-
lungsentscheidung nach den VwVfG der Länder.

7.1.1.2 Die Ausreisepflicht kann sofort durchgesetzt
werden, es sei denn, es werden Rechtsmittel ein-
gelegt (vgl. Nummer 7.1.5). Bis zu dieser Ge-
setzesänderung durch das Richtlinienumsetzungs-
gesetz ergaben sich in der Praxis Probleme daraus,
dass die Ausreisepflicht für Unionsbürger erst
entstand, wenn die Unanfechtbarkeit der Fest-
stellungsentscheidung eingetreten war. Beim Ver-
lust des Rechts auf Einreise und Aufenthalt aus
Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit
oder Gesundheit erwies sich die damit verbundene
zeitliche Verzögerung als zusätzliche Hürde für
die Aufenthaltsbeendigung. Da die Freizügig-
keitsrichtlinie keine Vorgaben zum Zeitpunkt
macht, in dem die Ausreisepflicht entstehen muss,
gibt sie ein Erfordernis der Unanfechtbarkeit nicht
vor. Sie verlangt lediglich in Artikel 31 Absatz 2,
dass eine Abschiebung nicht erfolgen darf, wenn
ein Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz gestellt
wurde und über diesen noch nicht erstinstanzlich
entschieden worden ist. Mit der gesetzlichen Än-
derung wird das Entstehen der Ausreisepflicht
zeitlich vorverlagert. Mit wirksamer Bekanntgabe
der Feststellung des Verlustes des Rechts auf Ein-
reise und Aufenthalt ist der Betroffene nach § 7
Absatz 1 ausreisepflichtig. Diese bestehende Aus-
reisepflicht ist allerdings nicht vollziehbar, wenn
eine Klage, die aufschiebende Wirkung entfaltet,
gegen die Feststellung eingelegt wird. Nur die
– aufgrund der Gesetzesänderung mögliche – An-
ordnung der sofortigen Vollziehung der Fest-
stellung kann die vollziehbare Ausreisepflicht als
Abschiebungsvoraussetzung vor Eintritt der Un-
anfechtbarkeit erreichen. Das besondere Voll-
zugsinteresse muss eingehend dargelegt werden.

7.1.2 Die Ausreisepflicht drittstaatsangehöriger Fami-
lienangehöriger von Unionsbürgern entsteht mit
Rücknahme/Widerruf der Aufenthaltskarte aus
den unter Nummer 7.1.1.1 genannten Gründen.

Die Ausreisepflicht wird auch bei den drittstaats-
angehörigen Familienangehörigen vorverlagert (vgl.
Nummer 7.1.1.2).

7.1.3 Die Durchsetzung der Ausreisepflicht (Aufent-
haltsbeendigung) richtet sich nach dem AufenthG,
soweit das Freizügigkeitsgesetz/EU keine ab-
weichenden Regelungen enthält (§ 11 Absatz 2).
Solche Sonderregelungen treffen Absatz 1 Satz 3
und 4. Im Übrigen gelten die Vorschriften über die
Durchsetzung der Ausreisepflicht in Kapitel 5
Abschnitt 2 des AufenthG (§§ 57 ff. AufenthG).

7.1.4.1 Über die Verweisung des § 11 Absatz 1 auf § 50
Absatz 3 bis 7 AufenthG sind folgende Regelun-
gen über die Ausreisepflicht aus dem AufenthG
anwendbar:

– Absatz 3: Unterbrechung der Ausreisepflicht,

– Absatz 4: Erfüllung der Ausreisepflicht durch
Einreise in einen anderen EU-Staat,

– Absatz 5: Anzeigepflicht bei Wohnungs-
wechsel oder Verlassen des Bezirks der Aus-
länderbehörde,

– Absatz 6: Verwahrung des Passes oder Pass-
ersatzes,

– Absatz 7: Ausschreibung zur Aufenthalts-
ermittlung/Festnahme/Zurückweisung.

7.1.4.2 Die Anordnung von Abschiebungshaft gegen
Unionsbürger ist grundsätzlich nur in den Fällen
möglich, in denen die Ausländerbehörde den Ver-
lust oder das Nichtbestehen des Freizügigkeits-
rechts festgestellt hat (§ 11 Absatz 2). Darüber
hinaus kann Abschiebungshaft angeordnet wer-
den, wenn gegen Unionsbürger eine bestandskräf-
tige so genannte Altausweisung verfügt worden ist
und die Voraussetzungen für eine Befristung der
fortgeltenden Sperrwirkung nicht vorliegen (vgl.
Nummer 7.2.4).

7.1.5 I.d.R. darf die Abschiebung nicht erfolgen, solange
nicht über den Antrag auf vorläufigen Rechts-
schutz entschieden ist (Artikel 31 Absatz 2 Frei-
zügigkeitsrichtlinie). Eine Ausnahme gilt bei der
Feststellung des Verlusts des Aufenthaltsrechts aus
zwingenden Gründen der öffentlichen Sicherheit
(§ 6 Absatz 5).

7.1.6 Bei der Anwendung der Bestimmungen des
AufenthG ist zu berücksichtigen, dass trotz des
festgestellten fehlenden Freizügigkeitsrechts des
Unionsbürgers die Grundsätze des Gemein-
schaftsrechts über die Einschränkung des Freizü-
gigkeitsrechts von Unionsbürgern innerhalb der
Union zur Anwendung kommen. Die Vorschrif-
ten des AufenthG sind daher unter Umständen
einschränkend auszulegen.

7.2 Wiedereinreisesperre

7.2.1 Absatz 2 gilt nur für Feststellungen auf Grundlage
des § 6, nicht dagegen im Fall des § 5 Absatz 5 (so
genannte „administrative Ausweisung“). Um auch
im Hinblick auf eine Ausschreibung im SIS die
besonderen rechtlichen Anforderungen für dritt-
staatsangehörige Familienangehörige von Unions-
bürgern nach der Freizügigkeitsrichtlinie berück-
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sichtigen zu können, sollte schon bei der Aus-
schreibung zur Einreiseverweigerung geprüft
werden, ob der strenge Maßstab einer Gefahr für
die öffentliche Ordnung, Sicherheit oder Gesund-
heit gemäß § 6 für die freizügigkeitsberechtigten
Drittstaatsangehörigen erfüllt ist. Zum Zeitpunkt
der Ausschreibung wird im SIS kenntlich gemacht,
dass der Ausländer zum Zeitpunkt der Ausschrei-
bung freizügigkeitsberechtigt war und die Aus-
schreibung die besonderen rechtlichen Anforde-
rungen berücksichtigt.

7.2.2 Diese Vorschrift gewährt Unionsbürgern, die ei-
nen entsprechenden Antrag gestellt haben, einen
Rechtsanspruch auf Befristung. Hiermit wird
der hohe Rang zum Ausdruck gebracht, den das
gemeinschaftsrechtliche Freizügigkeitsrecht ein-
nimmt. Die Ausländerbehörde entscheidet im
Rahmen ihres Ermessens ausschließlich über die
Länge der Frist. Entscheidungserheblich ist das
Gewicht des Grundes für die Verlustfeststellung
bzw. Ausweisung sowie der mit der Maßnahme
verfolgte spezialpräventive Zweck: Es muss im
jeweiligen Einzelfall festgestellt werden, ob die
vorliegenden Umstände auch jetzt noch das öf-
fentliche Interesse an der Aufrechterhaltung der
gesetzlichen Sperrwirkungen als Dauereingriff in
das Freizügigkeitsrecht mit Blick auf die hohen
Anforderungen des § 6 Absatz 1 und 2 tragen.
Dabei hat die Ausländerbehörde auch das Ver-
halten des Betroffenen nach der Ausweisung so-
wie alle persönlichen Umstände des Einzelfalles
zu würdigen. Bei voraussichtlich langfristig an-
dauernder Gefährdung kann die Frist entspre-
chend lang bemessen sein. Die Wiedereinreise-
sperre darf jedoch nicht auf Lebenszeit verhängt
werden.

7.2.3 Die Wirkung einer befristeten Einreisesperre,
nämlich das Wiederaufleben des Freizügigkeits-
rechts, darf nicht von weiteren Voraussetzungen –
wie etwa einer vorherigen Ausreise – oder der Be-
gleichung von Kosten, die durch eine vorherige
Abschiebung entstanden sind, abhängig gemacht
werden. Soweit ein Unionsbürger trotz Fest-
stellung gemäß § 6 Absatz 1 und befristeter Ein-
reisesperre nicht ausgereist ist und die Gründe für
die Feststellung gemäß § 6 nachträglich entfallen
sind, muss sich das dem Unionsbürger nun wieder
zustehende Freizügigkeitsrecht sogleich entfalten
können. Dies entspricht der sich aus der aus dem
EGV ergebenden grundsätzlichen Vermutung für
das Recht auf Freizügigkeit.

7.2.4 „Altausweisungen“ (d. h. solche, die am 1. Januar
2005 bestandskräftig waren) von Unionsbürgern
bleiben weiter wirksam. Ein Wiederaufgreifen des
rechtskräftig abgeschlossenen Ausweisungsver-
fahrens gemäß § 51 Absatz 1 Nummer 1 VwVfG
kommt nicht in Betracht, da sich die Rechtslage
nicht nachträglich zugunsten des Betroffenen ge-
ändert hat. Dies folgt aus § 102 Absatz 1 Satz 1
AufenthG (Fortgeltung ausländerrechtlicher Maß-
nahmen), so dass keine für den Unionsbürger
günstige Änderung der Rechtslage eingetreten
ist. Zwar ist das AufenthG für Freizügigkeits-
berechtigte nicht anwendbar und § 11 Absatz 1

sieht eine entsprechende Anwendbarkeit von
§ 102 AufenthG nicht vor. Jedoch greift § 11 Ab-
satz 2, so dass eine bestandskräftige Ausweisung
in ihrer Wirkung der Verlustfeststellung gemäß
Freizügigkeitsgesetz/EU gleichsteht. Die an die
Altausweisung anknüpfenden gesetzlichen Sperr-
wirkungen bleiben auch nach dem Inkrafttreten
des Freizügigkeitsgesetzes bestehen. Für ausge-
wiesene Unionsbürger besteht somit ein Einreise-
verbot. Liegen die Voraussetzungen für eine Be-
fristung der fortgeltenden Sperre nicht vor (vgl.
Nummer 7.2.2), kann – bei gleichwohl erfolgter
Einreise – Abschiebungshaft angeordnet werden.

Will ein nach altem Recht ausgewiesener Unions-
bürger wieder einreisen, muss er im Fall einer noch
wirksamen Einreisesperre zunächst deren Befris-
tung beantragen. Diesem Antrag muss entspro-
chen werden, wenn die Gründe, die zur Auswei-
sung führten, keine Feststellung des Verlustes der
Freizügigkeit nach § 6 (mehr) begründen können
(siehe Nummer 7.2.2). Anders verhält es sich mit
Unionsbürgern, die ohne vorherige Ausweisung
abgeschoben wurden. Da es im Freizügigkeits-
gesetz/EU keine dem § 11 Absatz 1 AufenthG
entsprechende Regelung in Bezug auf Abschie-
bungen gibt, gibt es für diese Fälle nach dem In-
krafttreten des Freizügigkeitsgesetz/EU kein Ein-
reise- und Aufenthaltsverbot.

7.2.5 Bei einer vormals nach AuslG bzw. AufenthG
verfügten Ausweisung gegenüber einer Person, die
inzwischen (z. B. aufgrund Heirat, Vaterschafts-
anerkennung, Beitritt des Herkunftsstaates zur
Europäischen Union) dem Freizügigkeitsgesetz/
EU unterfällt, kommt die Feststellung des Ver-
lustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
nach § 6 Absatz 1 unter den in Nummer 6.0.5 be-
schriebenen Voraussetzungen in Betracht.

8 Zu § 8 – Ausweispflicht

8.1 Ausweispflichten

Absatz 1 regelt die Ausweispflicht der Unions-
bürger. Mit den ausweisrechtlichen Vorschriften
des § 8 korrespondieren die Bußgeldvorschriften
des § 10. Die in § 8 Absatz 1 Nummer 2 enthaltene
Verpflichtung zum Besitz des Passes oder Pass-
ersatzes für die Dauer des Aufenthaltes beinhaltet
die Berechtigung für die zuständigen Behörden,
den Unionsbürger und seine Familienangehörigen
zu einem entsprechenden Nachweis des Besitzes
(Vorzeigen) aufzufordern.

8.2 Erhebung und Abgleich biometrischer Daten

Mit Absatz 2 ist die erforderliche Rechtsgrundlage
für die Erhebung und den Abgleich biometrischer
Daten von Unionsbürgern und ihren Familien-
angehörigen in Anlehnung an die passrechtliche
Regelung in § 16a PassG geschaffen worden. Im
Rahmen der Ausweispflicht ist nunmehr auch eine
biometriegestützte Identitätsüberprüfung zuge-
lassen. Überprüft werden dürfen nur – soweit
vorhanden – das Lichtbild, die Fingerabdrücke
und die Iris.
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9 Zu § 9 – Strafvorschriften

9.1 § 9 sieht eine eigene Strafvorschrift für Unions-
bürger bei Verstoß gegen das Wiedereinreiseverbot
des § 7 Absatz 2 Satz 1 vor.

9.2 Die zunehmende Gleichstellung von Unions-
bürgern mit Inländern rechtfertigt es, eine un-
erlaubte Einreise bei Unionsbürgern milder zu
bestrafen als bei sonstigen Drittausländern. Das
Strafmaß orientiert sich deshalb an der Vorschrift
des § 24 PassG, wonach ein Deutscher, der gegen
ein Ausreiseverbot verstößt, mit Freiheitsstrafe bis
zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft wird.

10 Zu § 10 – Bußgeldvorschriften

Nicht belegt.

11 Zu § 11 – Anwendung des Aufenthaltsgesetzes

11.0 Allgemeines

11.0.1 Das AufenthG findet nur in den folgenden Fällen
Anwendung:

11.0.1.1 – in ausdrücklichen Verweisungsfällen (§ 11 Ab-
satz 1 Sätze 1, 2, 3 und 4),

11.0.1.2 – in den Fällen, in denen es eine günstigere
Rechtsstellung vermittelt als das Freizügig-
keitsgesetz/EU (§ 11 Absatz 1 Satz 5),

11.0.1.3 – sowie, wenn die Ausländerbehörde das Nicht-
bestehen oder den Verlust des Rechts nach § 2
Absatz 1 oder des Rechts nach § 2 Absatz 5
festgestellt hat (§ 11 Absatz 2).

11.0.2 So finden z. B. die allgemeinen Ausweisungs-
regelungen des AufenthG keine Anwendung, da
die Rechtsgrundlage für die Aufenthaltsbeendi-
gung von Unionsbürgern durch eine eigenständige
Norm im Freizügigkeitsgesetz/EU abschließend
geregelt ist (§ 6).

11.0.3 Verlieren die o.g. Personen ihr gemeinschafts-
rechtliches Freizügigkeitsrecht (z. B. drittstaats-
angehörige Ehepartner nach Scheidung vom Uni-
onsbürger, wenn nicht die Voraussetzungen des § 3
Absatz 5 vorliegen, Unionsbürger nach Fest-
stellung des Verlustes nach § 6), sind sie gemäß
§ 11 Absatz 2 als „Ausländer“ i. S. d. AufenthG
zu behandeln, es sei denn, das Freizügigkeits-
gesetz/EU enthält spezielle Vorschriften.

11.1 Anwendbare Bestimmungen des AufenthG

11.1.1 Anwendbar sind folgende Bestimmungen des
AufenthG:

– § 3 Absatz 2 AufenthG – Ausnahmen von der
Passpflicht,

– § 11 Absatz 2 AufenthG – Betretenserlaubnis,

– § 13 AufenthG – Grenzübertritt,

– § 14 Absatz 2 AufenthG – Ausnahmevisa und
Passersatzpapiere,

– § 36 AufenthG – Nachzug der Eltern und
sonstiger Familienangehöriger,

– § 44 Absatz 4 AufenthG – Teilnahme am Inte-
grationskurs nach Maßgabe freier Kapazitäten,

– § 46 Absatz 2 AufenthG – Ausreiseverbot,

– § 50 Absatz 3 bis 7 AufenthG – zur Ausreise-
pflicht,

– § 69 AufenthG – Gebühren für bestimmte
Amtshandlungen,

– § 73 AufenthG – Sonstige Beteiligungserfor-
dernisse im Visumverfahren und bei der Er-
teilung von Aufenthaltstiteln,

– § 74 Absatz 2 AufenthG – Weisungsbefugnis
der Bundesregierung,

– § 77 Absatz 1 AufenthG – Formvorschriften,

– § 80 AufenthG – Handlungsfähigkeit Minder-
jähriger,

– § 82 Absatz 5 AufenthG – Mitwirkung des
Ausländers bei der Ausstellung von Dokumen-
ten,

– § 85 AufenthG – Berechnung von Aufent-
haltszeiten,

– §§ 86 bis 88, 90, 91 AufenthG – Datenüber-
mittlung und Datenschutz,

– § 95 Absatz 1 Nummer 4 und 8, Absatz 2
Nummer 2, Absatz 4 AufenthG – ausgewählte
Strafvorschriften,

– §§ 96, 97 AufenthG – Einschleusen von Aus-
ländern,

– § 98 Absatz 2 Nummer 2, Absatz 2a, Absatz 3
Nummer 3, Absatz 4, Absatz 5 AufenthG –
ausgewählte Bußgeldvorschriften,

– § 99 AufenthG – Verordnungsermächtigung.

11.1.2.1 Drittstaatsangehörige haben bei einer Antragstel-
lung für ein Ausnahmevisum gegenüber den mit
der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschrei-
tenden Verkehrs beauftragten Behörden glaubhaft
zu machen und ggf. nachzuweisen, dass sie als Fa-
milienangehörige von Unionsbürgern die Voraus-
setzungen eines von einem Unionsbürger „abge-
leiteten“ Rechts auf Einreise und Aufenthalt in
Deutschland erfüllen. Andernfalls erfolgt die Vi-
sumbearbeitung nach dem AufenthG.

11.1.2.2 Die in § 3 Absatz 2 Nummer 2 genannten Ver-
wandten haben bei der Beantragung eines Aus-
nahmevisums in schriftlicher Form den Nachweis
der tatsächlichen Unterhaltsleistung zu erbringen
(z. B. durch amtliche Bescheinigungen seines Auf-
enthaltsmitgliedstaats). Eine einfache Erklärung
des Familienangehörigen oder des Unionsbürgers
selbst, in der diese z. B. bestätigen, dass in der
Vergangenheit Unterstützung erfolgt ist und diese
künftig fortgesetzt werden soll, genügt ohne jeden
weiteren Beleg nicht.

11.1.2.3 Im Fall von Sicherheitsabfragen (vgl. Nummer
11.1.3.1 ff.) ist deren Ergebnis für die Entschei-
dung über die Visumerteilung zu berücksichtigen.
Liegen gemäß Ausländerzentralregister und Ab-
fragen im SIS sicherheitsrelevante Tatsachen vor,
ist im Einzelfall sorgfältig zu prüfen, ob Gründe
vorliegen, die europarechtlich die Versagung der
Einreise rechtfertigen können. Ergibt die SIS-Ab-

Nr. 62/63 Seite 1289GMBl 2009



frage die Ausschreibung eines drittstaatsangehö-
rigen Familienangehörigen zur Einreiseverweige-
rung durch einen anderen Mitgliedstaat, so dürfen
die mit der polizeilichen Kontrolle des grenz-
überschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden
das Ausnahmevisum nicht sofort aus diesem
Grund ablehnen. Vielmehr haben die Mitglied-
staaten nach der Rechtsprechung des EuGH un-
verzüglich den ausschreibenden Mitgliedstaat zu
konsultieren und um ergänzende Informationen
zu ersuchen, die es ermöglichen, selbst das Aus-
maß einer tatsächlichen, gegenwärtigen und hin-
reichend schweren Gefährdung von Grundinte-
ressen der Gemeinschaft am Maßstab des Freizü-
gigkeitsrecht zu prüfen.

11.1.2.4 Das Einreisevisum wird als „C-Visum“ zur ein-
maligen Einreise und für einen maximalen Auf-
enthalt für 15 Tage erteilt. Es wird in Unter-
scheidung zu nach Schengen-Recht erteilten Visa,
insbesondere im Hinblick auf mögliche Inlands-
kontrollen, durch die Anmerkung „Familienan-
gehöriger eines Unionsbürgers/EWR-Bürgers“
im Auflagenfeld des Visumetiketts kenntlich ge-
macht. Dabei ist es unschädlich, wenn bei aus-
drücklicher Beantragung eines Ausnahmevisums
bereits erkennbar ist, dass anschließend ein dauer-
hafter Aufenthalt in Deutschland in Frage kommt.
Sollten die Voraussetzungen für ein längerfristiges
Aufenthaltsrecht gemäß Artikel 7 Freizügigkeit-
richtlinie nicht vorliegen, stellt die Ausländer-
behörde dies gemäß § 5 Absatz 5 fest.

11.1.3.1 Die Aufnahme von § 73 AufenthG in die Aufzäh-
lung des § 11 Absatz 1 Satz 1 ermöglicht Sicher-
heitsanfragen durch die Auslandsvertretungen und
die mit der polizeilichen Kontrolle des grenz-
überschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden
im Rahmen der Visumentscheidung gegenüber
drittstaatsangehörigen Familienangehörigen von
Unionsbürgern, die in den Anwendungsbereich
des Freizügigkeitsgesetz/EU fallen (§ 11 Absatz 1
Satz 1 und 2 i. V. m. § 73 Absatz 1 AufenthG).

11.1.3.2 Darüber hinaus können Sicherheitsanfragen an-
lassbezogen auch durch die Ausländerbehörden
gegenüber Unionsbürgern oder ihren drittstaats-
angehörigen Familienangehörigen durchgeführt
werden (§ 11 Absatz 1 Satz 1 und 2 i. V. m. § 73
Absatz 2 AufenthG). Mit dem einschränkenden
Verweis auf § 6 Absatz 1 in § 11 Absatz 1 Satz 2
wird den hohen europarechtlichen Anforderungen
für eine Verlustfeststellung Rechnung getragen.
Die Anfragen sind auf Tatsachen, die zur Fest-
stellung gemäß § 6 Absatz 1 relevant sind, zu be-
grenzen.

11.1.3.3 Von der durch § 73 Absatz 2 AufenthG einge-
räumten Befugnis zu einer Sicherheitsanfrage ha-
ben die Ausländerbehörden Gebrauch zu machen,
wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen,
dass von der Person des Unionsbürgers bzw. sei-
nes drittstaatsangehörigen Familienangehörigen
eine Gefahr im Sinne des § 6 Absatz 1 ausgeht. Im
Rahmen der Prüfung der tatsächlichen Anhalts-
punkte sind die in der Anlage zur Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zu § 73 Absatz 2 und 3

Satz 1 AufenthG vom 25. August 2008 (GMBl.
2008 Nummer 45 S. 943) genannten Fälle entspre-
chend zu berücksichtigen. Dabei ist allerdings die
hohe Eingriffsschwelle des § 6 zu beachten.

11.1.3.4 Das in § 3 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift
zu § 73 Absatz 2 und 3 Satz 1 AufenthG geregelte
Verfahren, das bei Sicherheitsanfragen anzuwen-
den ist, gilt im Rahmen von Sicherheitsanfragen
gegenüber Unionsbürgern und drittstaatsange-
hörigen Familienangehörigen i. S. d. Freizügig-
keitsgesetz/EU entsprechend.

11.1.4 Bei Unionsbürgern wird ein Lichtbild zur Füh-
rung der Ausländerdatei A gemäß § 65 Nummer 7
AufenthV benötigt. Die Mitwirkungspflicht des
§ 82 Absatz 5 Satz 1 AufenthG ist entsprechend
modifiziert (vgl. § 11 Absatz 1 Satz 3).

11.1.5 Die Anwendbarkeit der Datenübermittlungsrege-
lungen für öffentliche Stellen nach § 87 Absatz 2
Nummer 1 bis 3 AufenthG ist auf die Fälle be-
schränkt, in denen die mitzuteilenden Tatsachen
für die Feststellung gemäß § 5 Absatz 5 und § 6
Absatz 1 relevant sein können (vgl. § 11 Absatz 1
Satz 4).

11.1.6 Die Meistbegünstigungsklausel (§ 11 Absatz 1
Satz 5) stellt sicher, dass es im Einzelfall nicht
zu einer unzulässigen Schlechterstellung von
Unionsbürgern gegenüber sonstigen Ausländern
kommt.

11.2 Anwendbarkeit des AufenthG bei Feststellung
von Nichtbestehen oder Verlust des Freizügig-
keitsrechts

11.2.1 Das AufenthG insgesamt ist nach § 11 Absatz 2
erst anwendbar, wenn eine Feststellung über
Nichtbestehen/Verlust des Freizügigkeitsrechts
durch die Ausländerbehörde getroffen wurde, da
für Unionsbürger zunächst eine Vermutung für die
Freizügigkeit gilt. Diese umfassende Verweisung
kann zu einer Doppelung von Verweisungen in
folgenden Fällen führen: § 11 Absatz 1 Satz 1 ver-
weist auf einige Vorschriften des AufenthG, die
tatbestandlich erst nach der Feststellung des
Nichtbestehens/Verlusts des Aufenthaltsrechts
zur Anwendung kommen können (z. B. § 11 Ab-
satz 2 AufenthG – Betretenserlaubnis). Diese
Doppelung ist überflüssig, aber unschädlich. Die
umfassende Verweisung in § 11 Absatz 2 Satz 1
dient als Auffangnorm. Zur Anwendbarkeit der
Vorschrift in Fällen der Weitergeltung von so ge-
nannten „Altausweisungen“ von Unionsbürgern
vgl. Nummer 7.2.4.

11.2.2 Sonderregelungen trifft insbesondere § 7 zur Aus-
reisepflicht. Die Durchsetzung der Ausreisepflicht
richtet sich dagegen nach den allgemeinen Regeln
des AufenthG.

11.3 Anrechnung von Zeiten rechtmäßigen Aufent-
halts nach dem Freizügigkeitsgesetz/EU

Die Anrechnungsvorschrift des Absatzes 3 stellt
sicher, dass bei Verlust des Aufenthaltsrechts nach
dem Freizügigkeitsgesetz/EU Zeiten, in denen
nach diesem Gesetz ein rechtmäßiger Aufenthalt
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bestand, für den Erwerb eines Aufenthaltsrechts
nach dem AufenthG Berücksichtigung finden.

12 Zu § 12 – Staatsangehörige der EWR-Staaten

12.1 Die Staatsangehörigen der EWR-Staaten (d. h.
Staatsangehörige Norwegens, Islands und Liech-
tensteins) und ihre Familienangehörigen werden
durch diese Regelung in den Anwendungsbereich
des Freizügigkeitsgesetz/EU einbezogen. Sie sind
damit Unionsbürgern in jeder Beziehung gleich-
gestellt, ohne jedoch den Status eines Unions-
bürgers bzw. eines Familienangehörigen eines
Unionsbürgers zu erlangen.

12.2 Die Schweiz gehört nicht zur Europäischen Union
und auch nicht zu den EWR-Staaten. Der Aufent-
halt von Schweizer Staatsangehörigen richtet sich
nach dem Freizügigkeitsabkommen Schweiz-EU,
das seit 1. Juni 2002 in Kraft ist (vgl. Nummer
4.1.1.1 AufenthG-VwV). Danach sind Schweizer
Staatsangehörige den Unionsbürgern weitgehend
gleichgestellt und haben das Recht, ihren Ar-
beitsplatz bzw. Aufenthaltsort innerhalb der
Europäischen Union frei zu wählen. Voraus-
setzung ist, dass sie über einen gültigen Arbeits-
vertrag verfügen, selbstständig sind oder – bei
Nichterwerbstätigen – ausreichende finanzielle
Mittel nachweisen können und krankenversichert
sind.

13 Zu § 13 – Staatsangehörige der Beitrittstaaten

13.0 Die Unionsbürger aus den mit Wirkung zum
1. Mai 2004 bzw. 1. Januar 2007 beigetretenen
EU-Mitgliedstaaten werden aufenthaltsrechtlich
ebenso behandelt, wie die Staatsangehörigen aus
den bisherigen Mitgliedstaaten (EU-15). Für die
mittel- und osteuropäischen Beitrittsstaaten beider
Erweiterungsrunden – mit Ausnahme von Malta
und Zypern – sehen die Beitrittsverträge und die
Beitrittsakte im Bereich der Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit sowie unter bestimmten Vorausset-
zungen für einige Dienstleistungssektoren bis
zur Herstellung der vollständigen Freizügigkeit
Übergangsregelungen vor. Gemäß § 13 gelten für
die Staatsangehörigen der Beitrittsstaaten be-
sondere Bestimmungen im Hinblick auf die Auf-
nahme einer Erwerbstätigkeit.

13.0.1 Es gilt ein flexibles, so genanntes „2 + 3 + 2-Mo-
dell“. Danach können Arbeitsmarktzugang sowie
Erbringung von Dienstleistungen mit entsand-
ten Arbeitnehmern in bestimmten Sektoren (vgl.
Nummer 13.3) nach nationalem oder bilateralem
Recht geregelt und der Arbeitsmarktzugang für
eine Übergangszeit von maximal sieben Jahre be-
schränkt werden:

13.0.1.1 – Während der ersten, zweijährigen Phase finden
die nationalen oder bilateralen Regelungen an
Stelle der gemeinschaftsrechtlichen Arbeitneh-
merfreizügigkeit bzw. Dienstleistungsfreiheit
Anwendung.

13.0.1.2 – Im Anschluss daran können Mitgliedstaaten
der EU-Kommission ausdrücklich mitteilen,

dass sie für weitere drei Jahre (zweite Phase)
Beschränkungen des Arbeitsmarktzugangs
vorsehen.

13.0.1.3 – In der dritten Phase können Mitgliedstaaten,
die in der zweiten Phase ihre Beschränkungen
beibehalten haben, im Fall schwerer Störungen
des Arbeitsmarktes oder der Gefahr einer sol-
chen Störung für weitere zwei Jahre nach Mit-
teilung an die EU-Kommission diese Regelun-
gen weiter aufrecht erhalten.

13.0.2 Deutschland macht von diesen Möglichkeiten
Gebrauch. Im Hinblick auf die am 1. Mai 2004
beigetretenen Mitgliedstaaten (EU-8) endete die
zweite Phase am 30. April 2009. Deutschland hat
der EU-Kommission mit Mitteilung vom 23. April
2009 angezeigt, dass die Beschränkungen im Rah-
men der gegenwärtigen dritten Phase weiterhin
beibehalten werden (vgl. BAnz. 2009, S. 1572 f.).
Diese dritte und letzte Phase läuft für die EU-8 bis
zum 30. April 2011. Für die am 1. Januar 2007
beigetretenen Mitgliedstaaten Bulgarien und Ru-
mänien läuft gegenwärtig die zweite Phase. Diese
endet am 31. Dezember 2011. Die entsprechende
Mitteilung für die zweite Phase zu diesen bei-
den Mitgliedstaaten wurde der EU-Kommission
im Dezember 2008 übermittelt (vgl. BAnz. 2008,
S. 4807 f.).

13.1 Auswirkungen der Übergangsregelung auf das
Aufenthaltsrecht

13.1.1 Die Staatsangehörigen der Beitrittsstaaten benö-
tigen als Unionsbürger zur Einreise kein Visum.
Soweit die entsprechenden Voraussetzungen für
ein gemeinschaftsrechtliches Freizügigkeitsrecht
unter Beachtung der Beschränkungen der Über-
gangsregelungen vorliegen, erhalten sie eine Be-
scheinigung über das gemeinschaftsrechtliche
Aufenthaltsrecht gemäß § 5 Absatz 1.

13.1.2 Ohne Einschränkung freizügigkeitsberechtigt sind
Staatsangehörige aus den mittel- und osteuro-
päischen Beitrittsstaaten in folgenden Fällen – so-
weit die europarechtlichen Voraussetzungen vor-
liegen:

13.1.2.1 – niedergelassene selbständige Erwerbstätige,

13.1.2.2 – Arbeitnehmer, die als Mitarbeiter der Erbrin-
ger von Dienstleistungen außerhalb der Sek-
toren Baugewerbe einschließlich verwandter
Wirtschaftszweige, Gebäude-, Inventar- und
Verkehrsmittelreinigung sowie Innendekora-
tion, tätig sind,

13.1.2.3 – selbständige Erbringer von Dienstleistungen
aller Sektoren, soweit sie keine ausländischen
Arbeitnehmer einsetzen,

13.1.2.4 – Empfänger von Dienstleistungen,

13.1.2.5 – nicht Erwerbstätige unter den Voraussetzun-
gen des § 4,

13.1.2.6 – Familienangehörige von Unionsbürgern aus
den EU-15 unter den Voraussetzungen der §§ 3
und 4 sowie

13.1.2.7 – Daueraufenthaltsberechtigte.
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13.1.3 Für Arbeitnehmer sowie Dienstleistungserbringer
mit eigenen Mitarbeitern als Staatsangehörige der
Beitrittsstaaten in den den Übergangsregelungen
unterliegenden Sektoren gilt, dass sie ebenfalls eine
Bescheinigung über das Aufenthaltsrecht erhalten,
jedoch nur nach Maßgabe der Zulassung durch die
Arbeitsverwaltung erwerbstätig sein können. Der
Arbeitsmarktzugang, d. h. die Erteilung einer Ar-
beitsgenehmigung-EU durch die Arbeitsverwal-
tung, ist für das Aufenthaltsrecht mittelbar von
Bedeutung.

13.2 Anwendung der Übergangsregelung im Bereich
der Arbeitnehmerfreizügigkeit

13.2.1 § 13 verweist auf § 284 SGB III, welcher die Ar-
beitsgenehmigungspflicht für die neuen Unions-
bürger, die den Übergangsregelungen unterliegen,
festschreibt. Sie benötigen vor Aufnahme der ar-
beitsgenehmigungspflichtigen Beschäftigung eine
Arbeitserlaubnis-EU bzw. Arbeitsberechtigung-
EU (§ 12a ArGV).

13.2.2.1 Der Arbeitsmarktzugang für die neuen Unions-
bürger wird ausschließlich von der Arbeits-
verwaltung geprüft und abschließend beurteilt.
Die Prüfung des Arbeitsmarktzugangs beruht auf
den einschlägigen Vorschriften des SGB III, der
ArGV und der ASAV. Auf Grund des Günstig-
keitsprinzips nach § 284 Absatz 6 SGB III finden
das AufenthG sowie die BeschV und BeschVerfV
auf die neuen Unionsbürger entsprechende An-
wendung, soweit sie gegenüber den zuvor ge-
nannten Vorschriften günstigere Regelungen ent-
halten (z. B. § 6a BeschVerfV in Bezug auf Opfer
von Menschenhandel, die mit den Strafverfol-
gungsbehörden kooperieren).

13.2.2.2 Soweit ein Unionsbürger aus den Beitrittstaaten
während seines Voraufenthaltes bereits einen
Aufenthaltstitel besaß, der zur Aufnahme einer
Beschäftigung berechtigte (z. B. nicht-deutscher
Ehegatte eines Deutschen, Inhaber einer Nieder-
lassungserlaubnis), bleibt die Berechtigung zur
Aufnahme der Beschäftigung bestehen. Ein Uni-
onsbürger aus einem Beitrittsstaat, der Freizügig-
keit genießt, aber gleichzeitig die Voraussetzungen
für die Erteilung eines Aufenthaltstitels nach dem
AufenthG erfüllt, der zur Aufnahme einer Er-
werbstätigkeit berechtigt, kann auf die Antrag-
stellung nach der für ihn günstigeren Rechtsgrund-
lage hingewiesen werden. Gleiches gilt für den
Unionsbürger aus einem Beitrittsstaat, der Fami-
lienangehöriger eines „Alt“-Unionsbürgers ist.

13.2.3 Auf der Bescheinigung über das Aufenthaltsrecht
ist für die Staatsangehörigen der neuen EU-Mit-
gliedstaaten, die den Übergangsregelungen un-
terliegen, die Arbeitsgenehmigungspflicht zu
vermerken (Muster der Bescheinigung siehe Num-
mer 5.1.3). Der Hinweis auf die Arbeitsgenehmi-
gungspflicht ist ebenfalls in die Aufenthaltskarte
für drittstaatsangehörige Familienangehörige, die
ihr Recht von einem Staatsangehörigen der Bei-
trittsstaaten i. S. d. § 13 ableiten, aufzunehmen.

13.2.4 Die Bescheinigung kann für Arbeitnehmer – so-
fern es sich nicht ohnehin um eine arbeitsgeneh-
migungsfreie Tätigkeit handelt – auch vor Er-
teilung der Arbeitsgenehmigung-EU ausgestellt
werden. Grundsätzlich sollte die Arbeitsverwal-
tung erste Anlaufstelle für die neuen Unionsbür-
ger sein. Lediglich wenn es sich um eine arbeits-
genehmigungsfreie Tätigkeit handelt, ist die Aus-
länderbehörde erste Anlaufstelle.

13.3 Anwendung der Übergangsregelung im Bereich
der Dienstleistungsfreiheit

In den Beitrittsstaaten niedergelassene Unter-
nehmen können ihre Mitarbeiter, die die Staatsan-
gehörigkeit des Beitrittsstaats besitzen, zu grenz-
überschreitenden Dienstleistungen der Sektoren
Baugewerbe einschließlich verwandter Wirtschafts-
zweige, Gebäude-, Inventar- und Verkehrsmit-
telreinigung sowie Innendekoration nur in den
Grenzen des geltenden deutschen Arbeitsgeneh-
migungsrechts und der bilateralen Vereinbarun-
gen, insbesondere der Werkvertragsarbeitnehmer-
abkommen, einsetzen. Im Rahmen von Dienst-
leistungserbringungen in Wirtschaftbereichen, für
die die Übergangsregelungen keine Anwendung
finden, können in Beitrittsstaaten niedergelassene
Unternehmen ihre Mitarbeiter ohne arbeitsgeneh-
migungsrechtliche Einschränkungen vorüberge-
hend entsenden.

14 Zu § 14 – Bestimmungen zum Verwaltungs-
verfahren

Nicht belegt.

15 Zu § 15 – Übergangsregelung

Eine vor dem 28. August 2007 ausgestellte Auf-
enthaltserlaubnis-EU gilt als Aufenthaltskarte für
Familienangehörige eines Unionsbürgers weiter.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Allgemeine Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach
der Veröffentlichung in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Berlin, den 26. Oktober 2009

M I 1 – 937 115 – 65/24

Die Bundeskanzlerin

Angela Merkel

Der Bundesminister des Innern

Schäuble

GMBl 2009, S. 1270
___________
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Allgemeine Verwaltungsvorschrift
zum Gesetz über das Ausländerzentralregister

und zur Verordnung zur Durchführung
des Gesetzes über das Ausländerzentralregister

Vom 26. Oktober 2009

Nach Artikel 84 Absatz 2 und Artikel 86 Satz 1 des Grund-
gesetzes wird folgende Allgemeine Verwaltungsvorschrift
erlassen:

Artikel 1

0 Vorbemerkung

1 Zu § 1 Absatz 1 – Registerbehörde, Bestandteile,
Zweck des Registers

2 Zu § 2 – Anlass der Speicherung
2.1 Zu § 2 Absatz 1
2.2 Zu § 2 Absatz 2

3 Zu § 3 – Allgemeiner Inhalt
3.1 Zu § 3 Nummer 1/§ 1 AZRG-DV i. V. m. Anlage I

Nummer 1 Spalte A
3.2 Zu § 3 Nummer 2
3.3 Zu § 3 Nummer 4
3.4 Zu § 3 Nummer 5
3.5 Zu § 3 Nummer 5a
3.6 Zu § 3 Nummer 6

4 Zu § 4 – Übermittlungssperren
4.1 Zu § 4 Absatz 1
4.2 Zu § 4 Absatz 2
4.3 Zu § 4 Absatz 3
4.4 Zu § 4 Absatz 4

5 Zu § 5 – Suchvermerke
5.1 Zu § 5 Absatz 1
5.2 Zu § 5 Absatz 3
5.3 Zu § 5 Absatz 4
5.4 Zu § 5 Absatz 5

6 Zu § 6 – Übermittelnde Stellen, Inhalt der Daten-
übermittlung

6.1 Zu § 6 Absatz 2
6.2 Zu § 6 Absatz 5

7 Zu § 7 – Übermittlung und Veränderung von
Daten im Wege der Direkteingabe

8 Zu § 8 – Verantwortung für den Registerinhalt,
Datenpflege

8.1 Zu § 8 Absatz 1
8.2 Zu § 8 Absatz 2
8.3 Zu § 8 Absatz 3

9 Zu § 9 Absatz 2 – Datenschutzkontrolle, Sicherung
und Löschung von Aufzeichnungen zu Protokoll-
daten

9.1 Zu § 9 Absatz 2 Satz 2 – Datenschutzkontrolle

9.2 Zu § 9 Absatz 2 Satz 3 – Sicherung und Löschung von
Aufzeichnungen zu Protokolldaten

10 Zu § 10 – Allgemeine Vorschriften für die Daten-
übermittlung

10.0 Allgemeines

10.1 Zu § 10 Absatz 1

10.2 Zu § 10 Absatz 2 und 3

10.3 Zu § 10 Absatz 6

11 Zu § 11 – Zweckbestimmung, Weiterübermittlung
von Daten

11.1 Zu § 11 Absatz 1

11.2 Zu § 11 Absatz 2

12 Zu § 12 – Gruppenauskunft

12.1 Zu § 12 Absatz 1

12.2 Zu § 12 Absatz 2

13 Zu § 13 – Aufzeichnungspflicht bei Datenüber-
mittlung

13.1 Zu § 13 Absatz 1

13.2 Zu § 13 Absatz 2

14 Zu § 14 Absatz 2 – Datenübermittlung an alle öffent-
lichen Stellen (frühere Namen und Suchvermerke)

15 Zu § 15 Absatz 1 Nummer 6 – Datenübermittlung
an oberste Bundes- und Landesbehörden

16 Zu § 16 – Datenübermittlung an Gerichte

16.1 Zu § 16 Absatz 2

16.2 Zu § 16 Absatz 3

17 Zu § 17 – Datenübermittlung an das Zollkriminal-
amt

18 Zu § 18 – Datenübermittlung an die Bundes-
agentur für Arbeit und die Behörden der Zoll-
verwaltung

19 Zu § 19 Absatz 1 – Datenübermittlung an die
Staatsangehörigkeits- und Vertriebenenbehörden

21 Zu § 21 – Datenübermittlung an das Auswärtige
Amt, die deutschen Auslandsvertretungen und
andere öffentliche Stellen im Visaverfahren

21.1 Zu § 21 Absatz 2

21.2 Zu § 21 Absatz 3

22 Zu § 22 – Abruf im automatisierten Verfahren

22.1 Zu § 22 Absatz 1

22.2 Zu § 22 Absatz 2

22.3 Zu § 22 Absatz 3
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23 Zu § 23 – Statistische Aufbereitung der Daten
23.1 Zu § 23 Absatz 1
23.2 Zu § 23 Absatz 2

24 Zu § 24 – Planungsdaten

25 Zu § 25 – Datenübermittlung an nichtöffentliche
Stellen, die humanitäre oder soziale Aufgaben
wahrnehmen

25.1 Zu § 25 Absatz 1
25.2 Zu § 25 Absatz 2
25.3 Zu § 25 Absatz 3
25.4 Zu § 25 Absatz 4

26 Zu § 26 – Datenübermittlung an Behörden
anderer Staaten und an über- oder zwischenstaat-
liche Stellen

27 Zu § 27 Absatz 2 – Datenübermittlung an
sonstige nichtöffentliche Stellen (Anhörung,
Aufzeichnung)

29 Zu 29 Absatz 1 – Inhalt
29.1 Zu § 29 Absatz 1 Nummer 1
29.2 Zu § 29 Absatz 1 Nummer 1a

31 Zu § 31 Absatz 1 – Allgemeine Vorschriften
für die Datenübermittlung

32 Zu § 32 Absatz 2 – Datenübermittlung im
Visumverfahren

34 Zu § 34 – Auskunft an den Betroffenen
34.1 Zu § 34 Absatz 1 / § 15 AZRG-DV
34.2 Zu § 34 Absatz 2
34.3 Zu § 34 Absatz 4
34.4 Zu § 34 Absatz 5

35 Zu § 35 – Berichtigung

36 Zu § 36 – Löschung
36.1 Zu § 36 Absatz 1
36.2 Zu § 36 Absatz 1 und 2
36.3 Zu § 36 Absatz 3

37 Zu § 37 – Sperrung
37.1 Zu § 37 Absatz 1
37.2 Zu § 37 Absatz 2

38 Zu § 38 Absatz 1 – Unterrichtung beteiligter
Stellen

Die §§ 20, 28, 30 und 39 ff. sind selbsterklärend und werden
in den folgenden Ausführungen nicht näher erläutert. Des-
halb wurden sie in der Inhaltsübersicht auch nicht berück-
sichtigt.

0 Vorbemerkung

Diese allgemeine Verwaltungsvorschrift enthält
Regelungen, Hinweise und Erläuterungen zur
Ausführung des Ausländerzentralregistergesetzes
und der Verordnung zur Durchführung des Ge-
setzes über das Ausländerzentralregister.

Bei der Nummerierung verweist die erste Zahl auf
den angesprochenen Paragraphen des Auslän-
derzentralregistergesetzes. Soweit es sich um
Ausführungsbestimmungen zur Verordnung zur
Durchführung des Gesetzes über das Ausländer-
zentralregister (AZRG-DV) handelt, ist ein Hin-
weis auf die betreffende Vorschrift der Durch-
führungsverordnung vorangestellt.

Die allgemeine Verwaltungsvorschrift bezieht die
Anpassungen noch nicht mit ein, die auf Grund
des Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom
16. Dezember 2008 (Rs. C-524/06 – Huber) vor-
zunehmen sein werden.

Der Europäische Gerichtshof hat entschieden,
dass die Speicherung von Daten von Bürgern der
Europäischen Union in einem zentralen Register
nur mit Einschränkungen zulässig ist. Gespeichert
werden dürfen Daten, die für die Anwendung auf-
enthaltsrechtlicher Vorschriften durch die hierfür
zuständigen deutschen Behörden erforderlich sind.
Die Übermittlung dieser Daten ist nur an öffent-
liche Stellen zulässig, wenn sie zur Anwendung
aufenthaltsrechtlicher Vorschriften oder in ano-
nymisierter Form zu statistischen Zwecken erfolgt.
Ein Zugriff auf die Daten allein zum Zwecke der
Kriminalitätsbekämpfung ist nicht zulässig.

Im Bereich des automatisierten Verfahrens hat die
abrufende Stelle, die gemäß § 22 Absatz 3 Satz 1
AZRG für die Zulässigkeit des Abrufes verant-
wortlich ist, die Zulässigkeit unter Berück-
sichtigung des Urteils des Europäischen Gerichts-
hofs vom 16. Dezember 2008 zu prüfen. Die
Registerbehörde prüft im Rahmen von Stichpro-
ben insbesondere die Einhaltung der Einschrän-
kungen beim automatisierten Abruf der Daten von
Unionsbürgern.

1 Zu § 1 Absatz 1 – Registerbehörde, Bestandteile,
Zweck des Registers

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
führt das Ausländerzentralregister (im Folgenden
Register) – Registerführung –, während das Bun-
desverwaltungsamt den ordnungsgemäßen Betrieb
des Registers – Registerbetrieb – sicherstellt.
Innerhalb dieser Behörden werden die Aufgaben
von besonderen Organisationseinheiten wahrge-
nommen.

2 Zu § 2 – Anlass der Speicherung

Das Ausländerzentralregistergesetz enthält keine
Rechtsgrundlagen für die Datenerhebung. Es dür-
fen nur solche Daten an das Register übermittelt
und gespeichert werden, deren Erhebung aufgrund
anderer Rechtsvorschriften (z. B. AufenthG,
AufenthV und AsylVfG) zulässig ist.
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2.1 Zu § 2 Absatz 1

2.1.1 Der Begriff des Ausländers wird im Ausländer-
zentralregistergesetz i. S. d. § 2 Absatz 1 AufenthG
verwendet. Die Daten von Personen, die ein Ver-
fahren zur Feststellung der Aussiedler- oder Spät-
aussiedlereigenschaft betreiben und mit einem
Aufnahmebescheid in den Geltungsbereich des
Gesetzes einreisen, werden nur unter den Voraus-
setzungen des § 2 Absatz 2 Nummer 10 gespei-
chert.

2.1.2 Ausländer haben ihren Aufenthalt nicht nur vo-
rübergehend im Geltungsbereich dieses Gesetzes,
wenn ihr Aufenthalt drei Monate überschreitet
oder wenn vor oder nach ihrer Einreise ersichtlich
ist, dass sie sich länger als drei Monate hier auf-
halten wollen. Verlängert sich ein Aufenthalt, der
auf längstens drei Monate angelegt war, aus un-
vorhergesehenen Gründen (z. B. wegen Erkran-
kung, dringender Familienangelegenheiten) nur
geringfügig (nicht mehr als zehn Tage), so gilt der
Aufenthalt weiterhin als vorübergehend.

2.1.3 Von dieser Regelung und damit von der Über-
mittlung an das Register sind die in § 1 Absatz 2
Nummer 2 und 3 AufenthG aufgeführten Perso-
nen ausgenommen.

2.2 Zu § 2 Absatz 2

2.2.1 Zu § 2 Absatz 2 Nummer 1

Asylantrag i. S. v. Nummer 1 ist der Antrag, der
nach § 14 AsylVfG beim Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge oder der zuständigen Außenstelle
gestellt ist. Kein Asylantrag i. S. d. Vorschrift ist
das Nachsuchen um Asyl bei anderen Stellen (wie
z. B. Grenzbehörde, Ausländerbehörde, Polizei).

2.2.2 Zu § 2 Absatz 2 Nummer 3

2.2.2.1 Entscheidungen, die Anlass zur Speicherung im
allgemeinen Datenbestand geben, sind:

– Erteilung, Verlängerung, Widerruf und Rück-
nahme eines Aufenthaltstitels sowie Ableh-
nung eines Antrages auf Erteilung oder Ver-
längerung eines Aufenthaltstitels,

– Ausstellen einer Bescheinigung über die Frei-
zügigkeit nach dem FreizügG/EU,

– Befreiung vom Erfordernis eines Aufenthalts-
titels nach dem AufenthG und der AufenthV,

– Erlass einer Ausweisungsverfügung,

– Erlass einer Ausreiseaufforderung sowie An-
drohung, Anordnung und Vollzug der Ab-
schiebung,

– Erteilung oder Widerruf einer Duldung,

– Erlass eines Ausreiseverbots,

– Einschränkung oder Untersagung der politi-
schen Betätigung,

– Ausstellung von Passersatzpapieren als pass-
rechtliche Maßnahme (als Folgeentscheidung
zur Antragstellung),

– Zurückweisung oder Zurückschiebung, wobei
die Zurückweisung aus rein formalen Gründen

(z. B. unvollständige Dokumente) kein Anlass
für eine Datenspeicherung ist.

2.2.2.2 Entscheidungen im Visumverfahren sind grund-
sätzlich kein Anlass zur Speicherung. Die Ver-
längerung eines Visums durch eine Ausländer-
behörde ist jedoch dann eine aufenthaltsrechtliche
Entscheidung, die Anlass zur Datenspeicherung
gibt, wenn die Gesamtgeltungsdauer von drei
Monaten nicht nur geringfügig (vgl. Nummer 2.1.2)
überschritten wird. Die Verlängerung des Visums
ist als Aufenthaltserlaubnis mit dem einschlägigen
Aufenthaltszweck dem Register zu übermitteln.

2.2.3 Zu § 2 Absatz 2 Nummer 4

2.2.3.1 Die Speicherung von Daten bei Einreisebedenken
setzt nicht zwingend voraus, dass sich der Be-
troffene ausweislich des Registers nicht oder nicht
mehr im Bundesgebiet aufhält oder dass sein Auf-
enthalt unbekannt ist.

2.2.3.2 Einreisebedenken müssen sich auf festgestellte
Tatsachen gründen. Sie müssen geeignet sein, die
Ablehnung der Erteilung eines Aufenthaltstitels
nach § 5 Absatz 1 und 4 AufenthG zu recht-
fertigen oder es muss sich um öffentlich-rechtliche
Geldforderungen aus früheren Aufenthalten oder
aus aufenthaltsbeendenden Maßnahmen handeln.

2.2.3.2.1 Die Ausländerbehörden und die mit grenzpoli-
zeilichen Aufgaben betrauten Behörden sowie das
Bundespolizeipräsidium sind von Amts wegen
verpflichtet, diese Einreisebedenken mit dem ent-
sprechenden Speichersachverhalt sowie den da-
zugehörigen Begründungstext dem Register zu
übermitteln. Als Begründungstext reicht es aus,
einen Aktenvermerk zu übermitteln, aus dem sich
weitere Einzelheiten entnehmen lassen.

2.2.3.2.2 Bei Einreisebedenken wegen einer offenen öffent-
lich-rechtlichen Geldforderung sollten sich aus
dem Begründungstext nähere Angaben zum Leis-
tungsbescheid, der Höhe der Summe und zur Fäl-
ligkeit ergeben, damit die Auslandsvertretungen
bei der Entscheidung über den Visumantrag eine
dem Einzelfall angemessene und sachgerechte
Entscheidung treffen können. Wenn ein Leis-
tungsbescheid nicht mehr vollziehbar, aufgehoben
worden oder die Forderung selbst beglichen wor-
den ist, ist die Löschung der im Register gespei-
cherten Einreisebedenken durch die übermittelnde
Stelle zu veranlassen. Der Begründungstext wird
in diesem Fall automatisch gelöscht.

2.2.3.2.3 Über die Befristung von Einreisebedenken ist nach
pflichtgemäßem Ermessen unter Berücksichtigung
der Umstände des Einzelfalles zu entscheiden.

2.2.4 Zu § 2 Absatz 2 Nummer 7

2.2.4.1 Die Voraussetzungen für eine Speicherung nach
§ 2 Absatz 2 Nummer 7 sind gegeben, wenn eine
Gesamtschau aller vorhandenen tatsächlichen
Anhaltspunkte unter Einbeziehung nachrichten-
dienstlicher oder kriminalistischer Erfahrungen
der jeweils übermittelnden Stelle den Verdacht
rechtfertigt, dass eine der in Nummer 7 aufge-
führten Straftaten geplant, begangen wird oder
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begangen ist. Bloße Vermutungen und entfernte
Möglichkeiten reichen nicht aus.

2.2.4.2 Andere Straftaten mit terroristischer Zielsetzung
sind besonders schwere oder gemeingefährliche
Straftaten, die von einem Täter oder von mehreren
Tätern gemeinschaftlich in der Absicht begangen
werden, bei Teilen der Bevölkerung in erheb-
lichem Maße Schrecken, Furcht oder Verunsiche-
rung hervorzurufen, um politische Ziele durch-
zusetzen.

2.2.4.3 Eine Gefährdung durch Straftaten mit terroris-
tischer Zielsetzung liegt vor, wenn es tatsächliche
Anhaltspunkte dafür gibt, dass das Leben, die Ge-
sundheit oder die persönliche Freiheit des Be-
troffenen durch eine Straftat mit der in Nummer
2.2.4.2 dargelegten Zielsetzung bedroht ist.

2.2.4.4 Wenn aufgrund neuer Erkenntnisse der Verdacht
entfällt oder die Gefährdung nicht mehr anzu-
nehmen ist, hat die öffentliche Stelle, die die Daten
übermittelt hat, unverzüglich nach § 7 oder nach
§ 8 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 zu verfahren (Be-
richtigung oder Aktualisierung im Wege der Di-
rekteingabe bzw. schriftliche Unterrichtung des
Registers).

2.2.5 Zu § 2 Absatz 2 Nummer 13

Das Vorliegen der Sicherheitsleistung nach § 66
Absatz 3 und 5 i. V. m. § 64 Absatz 2 AufenthG
sowie die Stelle, bei der sie vorliegt, ist durch die
mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüber-
schreitenden Verkehrs betrauten Behörden dem
Register zu übermitteln.

2.2.6 Zu § 2 Absatz 2 Nummer 14

Das Vorliegen der Verpflichtungserklärung nach
§ 66 Absatz 2 AufenthG sowie die Stelle, bei der
sie vorliegt, ist durch die Stelle, die die Einreise
gestattet, dem Register zu übermitteln.

3 Zu § 3 – Allgemeiner Inhalt

Die Daten, die nach § 3 gespeichert werden, er-
geben sich ausschließlich aus Spalte A der Ab-
schnitte I und II der Anlage zur AZRG-DV
(vgl. § 1 AZRG-DV).

3.1 Zu § 3 Nummer 1/§ 1 AZRG-DV i. V. m.
Anlage I Nummer 1 Spalte A

Die Bezeichnung der Stelle, die Daten übermittelt
hat, erfolgt in vollständiger Anschrift und in der
vom Register festzulegenden Kurzform und Be-
hördenkennzahl.

Die Behördenkennzahl ist für den ständigen Ver-
kehr öffentlicher Stellen mit dem Register be-
stimmt. Vor Festlegung und bei Änderungsmit-
teilungen in Bezug auf Zuständigkeit oder An-
schrift prüft das Register die Richtigkeit der
Angaben und die Berechtigung der öffentlichen
Stelle zum Verkehr mit dem Register. Es führt ein
entsprechendes aktuelles Verzeichnis, das öffentli-
chen Stellen auf Anforderung zugänglich gemacht
werden darf und den berechtigten Behörden on-
line zur Verfügung steht.

3.2 Zu § 3 Nummer 2

Die AZR-Nummer besteht aus dem Tagesdatum
der ersten Speicherung (JJMMTT), einer fünf-
stelligen fortlaufenden Nummer und einer Prüf-
ziffer, die dem Datensatz automatisch zugeordnet
wird.

3.3 Zu § 3 Nummer 4

3.3.1 Bei Namen (Familien-, Geburts- und Vornamen),
Geburtsort und -bezirk ist, soweit möglich, die
Schreibweise zu übernehmen, die sich aus den
Ausweispapieren oder aus den sonstigen amtlichen
Unterlagen oder diesbezüglichen amtlichen Über-
setzungen ergibt.

Lässt sich bei dem Namen eines Ausländers aus
der Eintragung in seinem Pass oder sonstigen
Ausweispapieren eine Aufteilung in Familien- und
Vornamen nicht feststellen, so wird der gesamte
Name mit der in der Eintragung im Pass oder in
sonstigen Ausweispapieren enthaltenen Reihen-
folge der Wörter erfasst (Blockname).

Die optionale Angabe des Geburtslandes wird mit
einem geeigneten Kennzeichen hinterlegt.

3.3.2 Unter dem Begriff „Schreibweise des Namens
nach deutschem Recht“ (entspricht der Namens-
führung nach deutschem Recht) werden die Vor-,
Familien- und Geburtsnamen erfasst, die nach
deutschem Recht neben den Namen nach dem
Recht des Herkunftslandes geführt werden. Als
Gründe für Abweichungen kommen vor allem
unterschiedliche familien- oder personenstands-
rechtliche Beurteilungen eines Sachverhalts in den
verschiedenen Rechtsordnungen in Betracht. Das
ist z. B. der Fall, wenn eine Ehe nach deutschem
Recht geschlossen und der Name der Ehefrau an-
genommen wurde, was nach dem Recht des Her-
kunftsstaates nicht zulässig ist.

3.3.3 Die Bezeichnungen der Staatsangehörigkeiten
werden mit einem geeigneten, vom Register be-
stimmten Kennzeichen hinterlegt.

Die Staatsangehörigkeit muss im Regelfall durch
entsprechende Identitätsdokumente nachgewiesen
werden. Dies gilt insbesondere für weitere Staats-
angehörigkeiten. Ist ein Ausländer mit mehreren
Staatsangehörigkeiten im Besitz der Staatsange-
hörigkeit eines EU-Mitgliedstaates (z. B. algerisch
und französisch), so ist die Staatsangehörigkeit
dieses EU-Mitgliedstaates im Regelfall als erste
Staatsangehörigkeit dem AZR zu übermitteln.

3.4 Zu § 3 Nummer 5

3.4.1 Die Speicherung abweichender Namensschreib-
weisen berücksichtigt die unterschiedlichen
Transkriptionen, die bei annähernd lautgerechter
Übertragung der Namen aus einer Schriftsprache
mit Schriftzeichen zustande kommen, die nicht
den lateinischen Buchstaben entsprechen. Trans-
kriptionen sind sorgfältig vorzunehmen, da ab-
weichende Namensschreibweisen ein wichtiges
Hilfsmittel für die Feststellung der Identität dar-
stellen.
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3.4.2 Andere Namen sind Genanntnamen, Künstler-
oder Ordensnamen sowie nicht definierte Namen,
die der Betroffene ohne die Absicht führt, damit
die Identität zu verschleiern (z. B. Pater Remigius).
Genanntnamen, Ordens- und Künstlernamen sind
nur dann zu speichern, wenn sie im Pass einge-
tragen sind oder aus anderen amtlichen Quellen,
z. B. aus dem Melderegister, bekannt geworden
sind.

3.4.3 Frühere Namen sind solche Namen, die der Be-
troffene rechtmäßig geführt hat und die aufgrund
einer gesetzlichen Vorschrift durch einen neuen
Namen ersetzt worden sind. Frühere Namen ent-
stehen im Register, wenn eine Namensänderung
gemeldet wird.

3.4.4 Aliaspersonalien sind unzulässigerweise benutzte
Personalien mit der Absicht, die Identität zu ver-
schleiern.

3.5 Zu § 3 Nummer 5a

Lichtbilder sind digitale Bilder des Gesichtes der
betroffenen Person. Sie werden ausschließlich
elektronisch übermittelt und gespeichert. Sie ste-
hen den Nutzern zur Identifikation der gespei-
cherten Person zur Verfügung.

3.6 Zu § 3 Nummer 6

3.6.1 Der Begriff „aufenthaltsrechtlicher Status“ ist ein
Sammelbegriff. Er umfasst alle Berechtigungen
zum Aufenthalt, die sich insbesondere aus

– dem AufenthG,

– dem FreizügG/EU und Freizügigkeitsabkom-
men EU-Schweiz,

– dem AsylVfG sowie

– dem AuslG

ergeben. Auch die Befreiung vom Erfordernis
eines Aufenthaltstitels sowie die vorübergehende
Aussetzung der Abschiebung (Duldung) zählen
zum aufenthaltsrechtlichen Status im Sinne dieser
Vorschrift.

3.6.2 Zu Entscheidungen der Bundesagentur für Arbeit
über die Zustimmung zur Beschäftigung:

3.6.2.1 Soweit der Aufenthaltstitel nicht bereits kraft Ge-
setzes zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit be-
rechtigt, kann die Erwerbstätigkeit in anderen
Fällen durch eine konstitutive Nebenbestimmung
erlaubt werden. Die Entscheidung hierüber trifft
die Ausländerbehörde nach Maßgabe des § 4
Absatz 2 AufenthG, ggf. unter Beteiligung der
Bundesagentur für Arbeit. Soweit ein Zustim-
mungsverfahren nach § 39 AufenthG durchge-
führt wurde, ist das Ergebnis dem Register zu
übermitteln.

3.6.2.2 Das Datum „Zustimmungsfreie Beschäftigung
festgestellt am . . .“ ist dem Register dann zu
übermitteln, wenn die Ausländerbehörde selbst
festgestellt hat, dass eine Beschäftigung auf Grund
der BeschV oder der BeschVerfV ohne Zustim-
mung der Bundesagentur für Arbeit zulässig ist.

3.6.2.3 Die Übermittlung der Angaben zur Entscheidung
der Bundesagentur für Arbeit bzw. die Fest-
stellung einer zustimmungsfreien Ausübung einer
Beschäftigung gilt auch für Asylbewerber (§ 61
Absatz 2 AsylVfG) und geduldete Ausländer
(§ 60 a AufenthG i. V. m. § 10 BeschVerfV).

4 Zu § 4 – Übermittlungssperren

4.1 Zu § 4 Absatz 1

4.1.1 Zur Glaubhaftmachung des Antrages reicht es aus,
dass der Betroffene die Möglichkeit einer Beein-
trächtigung seiner schutzwürdigen Interessen oder
der einer anderen Person so konkret und nach-
vollziehbar darlegt, dass die Beeinträchtigung
ernsthaft in Betracht gezogen werden kann. Bei-
spiele für schutzwürdige Interessen enthält § 7
Absatz 2 AZRG-DV.

4.1.2 Die schutzwürdigen Interessen des Betroffenen
können auch durch eine Gefährdung naher Ange-
höriger beeinträchtigt sein.

4.1.3 Eine andere Person kann jede Person sein, deren
schutzwürdige Interessen durch eine Übermitt-
lung von Daten an nichtöffentliche Stellen, an Be-
hörden anderer Staaten oder an zwischenstaatliche
Stellen gefährdet werden können.

4.2 Zu § 4 Absatz 2

4.2.1 Die Speicherung einer Übermittlungssperre von
Amts wegen i. S. v. Absatz 2 Satz 1 und 2 setzt
voraus, dass eine Beeinträchtigung schutzwürdiger
Interessen aufgrund bekannt gewordener Tat-
sachen ernsthaft in Betracht zu ziehen ist. Diese
Voraussetzung ist nach § 7 Absatz 3 AZRG-DV
gegeben, wenn die Meldebehörde nach melde-
rechtlichen Vorschriften eine entsprechende Ein-
tragung vorgenommen hat. Das Register hat eine
Übermittlungssperre auch dann von Amts wegen
zu speichern, wenn sie die nach § 4 Absatz 2 Satz 3
vorgesehene Wirkung auch gegenüber öffentlichen
Stellen haben soll. Voraussetzung ist, dass das öf-
fentliche Interesse an der Sperre der Daten über-
wiegt, d. h. größer ist als an der Verfügbarkeit der
Daten für die Aufgabenerfüllung öffentlicher
Stellen. Ein solches überwiegendes Interesse setzt
besondere Gründe voraus (z. B. Schutz gefährde-
ter Zeugen nach § 7 Absatz 4 AZRG-DV).

4.2.2 Die öffentlichen Stellen, die an der erweiterten
Schutzwirkung der Übermittlungssperre nach
§ 4 Absatz 2 Satz 3 interessiert sind (z. B. Staats-
anwaltschaften, Landeskriminalämter), teilen dem
Register das nach ihrer Auffassung überwiegende
öffentliche Interesse an der Sperrung der Daten
mit. Unterbleibt die Datenübermittlung an eine
öffentliche Stelle aufgrund einer Übermittlungs-
sperre mit erweiterter Schutzwirkung, gilt § 7
Absatz 6 AZRG-DV entsprechend.

4.3 Zu § 4 Absatz 3

4.3.1 Eine Durchbrechung der Übermittlungssperre
nach Absatz 3 ist lediglich bei solchen Übermitt-
lungssperren möglich, die nur gegenüber nicht-
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öffentlichen Stellen, Behörden anderer Staaten
oder zwischenstaatlichen Stellen wirken. Abzu-
wägen ist das Interesse des Betroffenen oder der
anderen Person an einem Ausschluss der Daten-
übermittlung gegen das öffentliche Interesse, dem
Ersuchen der an der Datenübermittlung inte-
ressierten Stelle im Hinblick auf den von ihr ver-
folgten Zweck zu entsprechen. Es muss nach
sorgfältiger Prüfung feststehen, dass das öffent-
liche Interesse überwiegt.

4.3.2 Die Anhörung läuft dem Zweck der Datenüber-
mittlung zuwider, wenn zu befürchten ist, dass der
Betroffene bei Kenntnis des Ersuchens den Zweck
vereiteln könnte, für dessen Erreichung die Über-
mittlung der Daten erforderlich ist. Das kann z. B.
bei Unterhaltsansprüchen der Fall sein, die gegen
ihn geltend gemacht werden.

4.4 Zu § 4 Absatz 4

4.4.1 Wesentliche Gründe sind solche Gründe, die die
Entscheidung in tatsächlicher und rechtlicher
Hinsicht tragen. Werden Daten gegen den erklär-
ten Willen des Betroffenen übermittelt, so ist zu
vermerken, warum dessen Einwendungen nicht
berücksichtigt wurden.

4.4.2 Unabhängig von der Speicherung einer Über-
mittlungssperre kommt Asylberechtigten sowie
Flüchtlingen, deren Rechtsstellung im Sinne der
Genfer Flüchtlingskonvention unanfechtbar fest-
gestellt wurde (§ 3 AsylVfG), Personen, bei denen
die Voraussetzungen nach § 60 Absatz 1 AufenthG
festgestellt wurden und Asylbewerbern (Personen
in einem noch nicht unanfechtbar abgeschlossenen
Asylverfahren) der Schutz des § 26 zugute, der
u. a. durch Bezugnahme auf § 4b BDSG eine Be-
rücksichtigung schutzwürdiger Interessen des Be-
troffenen bei der Frage der Datenübermittlung an
ausländische Behörden vorsieht.

4.4.3 Die schriftlichen Aufzeichnungen sind als akten-
mäßige Vorgänge in verschlossenen Behältnissen
oder Räumen aufzubewahren oder bei elek-
tronischer Speicherung vor Fremdzugriffen zu
schützen. Zugriff dürfen nur hierfür besonders er-
mächtigte Bedienstete erhalten.

4.4.4 Ein Kontrollverfahren ist eingeleitet, wenn der
Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit oder das Bundesministerium
des Innern eine zeitnah durchzuführende daten-
schutzrechtliche Kontrolle der nach Absatz 4 vor-
zunehmenden Aufzeichnungen angekündigt hat.

5 Zu § 5 – Suchvermerke

5.1 Zu § 5 Absatz 1

Vorrangiger Zweck des Suchvermerks ist es, den
öffentlichen Stellen die Möglichkeit zu geben, den
Aufenthalt eines Ausländers festzustellen. Such-
vermerke können sowohl Ausländer betreffen,
deren Daten bereits im Register gespeichert sind,
als auch Ausländer, deren Daten erstmals mit dem
Suchvermerk im Register gespeichert werden.

5.2 Zu § 5 Absatz 3

5.2.1 Unter dem Begriff „Mitteilung oder Anfrage“ sind
die Übermittlung von Daten an das Register und
Übermittlungsersuchen zu verstehen. Die in
Nummer 1 und 2 getroffene Regelung über die
Datenübermittlung im Fall einer Mitteilung gilt
entsprechend für den Fall einer Anfrage. Das Re-
gister übermittelt in diesem Fall die anfragende
Stelle und das Datum der Anfrage.

5.2.2 Das Register schafft die verfahrenstechnischen
Voraussetzungen dafür, dass die ersuchende Stelle,
wenn sie ihr Ersuchen auf die Datenübermittlung
im Fall einer Mitteilung beschränkt hat, im Fall
einer Anfrage keine Daten erhält.

5.3 Zu § 5 Absatz 4

Die Aufzeichnungen dürfen elektronisch gespei-
chert werden. Die ersuchende Stelle hat Vorkeh-
rungen zu treffen, dass nur besonders ermächtigtes
Personal auf die Aufzeichnungen zugreifen kann.
Zur Einleitung des datenschutzrechtlichen Kon-
trollverfahrens vgl. Nummer 4.4.4.

5.4 Zu § 5 Absatz 5

5.4.1 Mit Ablauf der zweijährigen Speicherfrist löscht
das Register den Suchvermerk. Dasselbe gilt, wenn
sich ein nach § 5 Absatz 1 gespeicherter Such-
vermerk dadurch erledigt hat, dass die zuständige
Ausländerbehörde den Aufenthalt mitgeteilt und
das Register die Daten nach Absatz 3 Nummer 1
übermittelt hat. Erledigt sich der Suchvermerk auf
andere Weise dadurch, dass er zur Aufgaben-
erfüllung nicht mehr benötigt wird, erfolgt die
Löschung des Suchvermerks durch das Register
nach Unterrichtung durch die Stelle, die den
Suchvermerk übermittelt hat (§ 8 Absatz 1 Satz 2
Nummer 2 i. V. m. § 36 Absatz 2 Satz 2). Für den
Fall, dass der Suchvermerk im Wege der Di-
rekteingabe oder auf maschinell verwertbaren
Datenträgern übermittelt worden ist, trifft das
Register die für die Löschung erforderlichen pro-
grammtechnischen Vorkehrungen.

5.4.2 Benötigt die öffentliche Stelle nach Ablauf von
zwei Jahren weiterhin die Information zur Er-
füllung ihrer Aufgaben, muss erneut ein Suchver-
merk im Register gespeichert werden.

5.4.3 Eine Sperrung für andere als die ersuchende Stelle
nach Absatz 5 Satz 2 bedeutet, dass die Möglich-
keit besteht, auf Antrag der ersuchenden Stelle
einen Suchvermerk für alle oder bestimmte Be-
hördengruppen zu sperren (z. B. für alle Aus-
länderbehörden oder für alle Polizeivollzugsbe-
hörden). Die Behördengruppen ergeben sich aus
Spalte D der Abschnitte I und II der Anlage zur
AZRG-DV.

5.4.4 Die Stelle, die einen Suchvermerk veranlasst, be-
stimmt, ob er

– für alle oder für bestimmte Behördengruppen
zu sperren ist mit der Folge, dass der Such-
vermerk diesen Stellen nicht übermittelt wird
und
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– an öffentliche Stellen, für die er nicht gesperrt
ist, stets oder nur auf besonderes Ersu-
chen übermittelt wird (§ 14 Absatz 2 Satz 2),
wenn diese um Daten zum Betroffenen er-
suchen.

5.4.5 Für Suchvermerke der in § 20 Absatz 1 genannten
öffentlichen Stellen sowie der Polizeibehörden des
Bundes und der Länder und der Staatsanwalt-
schaften ist im Hinblick auf die mit einem solchen
Suchvermerk einhergehende starke Belastung des
Betroffenen grundsätzlich eine Sperrung zu bean-
tragen. Von einem diesbezüglichen Antrag kann
nur dann abgesehen werden, wenn das öffentliche
Interesse, den Suchvermerk im Rahmen von § 14
Absatz 2 anderen öffentlichen Stellen zugänglich
zu machen, das schutzwürdige Interesse des Be-
troffenen erheblich überwiegt.

6 Zu § 6 – Übermittelnde Stellen, Inhalt der
Datenübermittlung

6.1 Zu § 6 Absatz 2

6.1.1 Bei minderjährigen Ausländern, die sich an eine
Ausländerbehörde wenden und um Asyl nachsu-
chen, übermittelt die Ausländerbehörde die Zu-
zugsdaten.

6.1.2 Schutzwürdige Interessen der gefährdeten Person
stehen insbesondere entgegen, wenn die über das
Register eröffnete Möglichkeit der Kenntnis-
nahme ihrer Daten die Gefahr für sie erhöhte,
Opfer einer Straftat mit terroristischer Zielsetzung
zu werden. Die Entscheidung, ob diese Voraus-
setzung gegeben ist, obliegt den Stellen, die Daten
übermitteln.

6.2 Zu § 6 Absatz 5

6.2.1 Zu bestimmten Entscheidungen hat die über-
mittelnde Stelle zusätzlich zu den übermittelten
Daten einen Begründungstext an das Register zu
übermitteln. Im Regelfall handelt es sich hierbei
um einen Abdruck der Verfügung mit Begrün-
dung, soweit ein Aktenvermerk nicht ausreicht
(vgl. Nummer 2.2.3.2.1).

6.2.2 Bei der Übermittlung des Begründungstextes sind
deutlich sichtbar die übermittelnde Stelle und die
AZR-Nummer des betreffenden Datensatzes an-
zugeben.

6.2.3 Das Register überprüft, ob der Begründungstext
zu den übermittelten Daten gehört.

6.2.4 Begründungstexte sind dem Register unverzüglich
zu übersenden. Das Register hat den Begrün-
dungstext anzufordern, wenn er nicht innerhalb
von drei Monaten nach der Datenübermittlung
vorliegt.

6.2.5 Zu § 6 Absatz 2 AZRG-DV

Gesonderte Aufbewahrung bedeutet in erster Li-
nie Aufbewahrung in elektronischer Form. Eine
andere Aufbewahrungsart ist dadurch nicht aus-
geschlossen.

7 Zu § 7 – Übermittlung und Veränderung von
Daten im Wege der Direkteingabe

7.1 Bei der Übermittlung von Daten im Wege der Di-
rekteingabe nimmt das Register nur über pro-
grammtechnische Vorkehrungen Einfluss auf die
Speicherung der zu übermittelnden Daten (z. B.
Plausibilitätskontrollen nach § 8 Absatz 2).

7.2 Ein Datum ist zu berichtigen, wenn es von Anfang
an unrichtig war (Beispiel: versehentlich falsch
übermitteltes Geburtsdatum). Ein Datum ist zu
aktualisieren, wenn es später unrichtig geworden
ist (Beispiele: Änderung des Namens oder des Fa-
milienstandes).

8 Zu § 8 – Verantwortung für den Registerinhalt,
Datenpflege

8.1 Zu § 8 Absatz 1

Zum Bestreiten der Richtigkeit siehe § 17 AZRG-
DV.

8.2 Zu § 8 Absatz 2

8.2.1 Die übermittelnden Stellen sind verpflichtet, vor
Übermittlung von Daten auf einen bereits be-
stehenden Datensatz die für sie maßgeblichen
Speichersachverhalte zu überprüfen, um die Wi-
derspruchsfreiheit der Daten zu gewährleisten.

8.2.2 Das Register prüft alle Daten vor der Speicherung
und bei einer Zuspeicherung zu einem bereits be-
stehenden Datensatz auf die Einhaltung formaler
Vorgaben. Ferner wird geprüft, ob logische Fehler
enthalten sind, ohne jedoch die materiellrechtliche
Entscheidung der übermittelnden Behörde selbst
in Frage zu stellen.

8.2.3 Stellt das Register bei der Prüfung Fehler fest, teilt
es diese der übermittelnden Stelle mit. Die über-
mittelnden Stellen sind verpflichtet, diese Fehler-
meldungen unverzüglich zu bearbeiten und die
zutreffenden Daten erneut an das Register zu
übermitteln.

8.3 Zu § 8 Absatz 3

8.3.1 Die Verantwortung der datenliefernden Stelle für
die Richtigkeit und Aktualität der übermittelten
Daten besteht nicht nur im Zeitpunkt der Daten-
übermittlung, sondern auch in der Folgezeit. Ein
Anlass zur Datenpflege kann sich möglicherweise
dann ergeben, wenn sich bei einem Datenabgleich
nach § 90b AufenthG zwischen Ausländer- und
Meldebehörde Hinweise auf mögliche Unrichtig-
keiten ergeben.

8.3.2 Die Datenpflege erfolgt jedoch nicht nur auf
Initiative der Stelle, die Daten übermittelt hat. Sie
ist auch auf Anforderung des Registers durchzu-
führen. Ein Anlass zur Datenpflege kann z. B. ge-
geben sein, wenn

– sich gesetzliche Bestimmungen ändern,

– das Register bei Bestandsauswertungen An-
haltspunkte für die Unrichtigkeit von Daten
gewinnt,
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– die Vermutung nahe liegt, dass das Register
Unrichtigkeiten enthält, weil die letzte Daten-
pflege bereits längere Zeit zurückliegt.

9 Zu § 9 Absatz 2 – Datenschutzkontrolle,
Sicherung und Löschung von Aufzeichnungen
zu Protokolldaten

9.1 Zu § 9 Absatz 2 Satz 2 – Datenschutzkontrolle

9.1.1 Ein Kontrollverfahren ist eingeleitet, wenn der
Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit, das Bundesministerium des
Innern, der Datenschutzbeauftragte eines Landes
oder eine dazu befugte Stelle des Bundesverwal-
tungsamtes eine datenschutzrechtliche Kontrolle
angekündigt hat oder eine die Aufzeichnung be-
treffende Anfrage einer dieser Stellen vorliegt.
Dies gilt auch, wenn von einer betroffenen Person
beim Register zum eigenen Datensatz eine Ein-
gabe vorliegt.

9.1.2 Eine Weitergabe von Daten an Strafverfolgungs-
behörden kommt nur dann in Betracht, wenn im
Rahmen einer Datenschutzkontrolle Anhalts-
punkte für Manipulationen am Datenbestand er-
kennbar werden. Derartige Manipulationen kön-
nen Datenschutzverstöße darstellen.

9.2 Zu § 9 Absatz 2 Satz 3 – Sicherung und Lö-
schung von Aufzeichnungen zu Protokolldaten

9.2.1 Die von dem Register zur Sicherung gegen un-
berechtigten Zugriff zu treffenden geeigneten
Maßnahmen bestehen in programmtechnischen
und organisatorischen Vorkehrungen dafür, dass
nur besonders ermächtigte Personen auf die Auf-
zeichnungen zugreifen können (z. B. Zugangsbe-
rechtigung, Passworte).

9.2.2 Protokolldaten sind gemäß § 16 Absatz 2 AZRG-
DV sechs Monate nach Ihrem Entstehen zu
löschen. Eine eingeleitete Datenschutzkontrolle
hemmt diese Löschfrist.

10 Zu § 10 – Allgemeine Vorschriften für die
Datenübermittlung

10.0 Allgemeines

Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom
16. Dezember 2008 (Rs. C-524/06 – Huber) hat
Auswirkungen auf die Zulässigkeit der Übermitt-
lung von Daten von Bürgern der Europäischen
Union. Auf die Anmerkung zu Nummer 0 wird
verwiesen

10.1 Zu § 10 Absatz 1

10.1.1 Zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist die Kennt-
nis der Daten insbesondere dann, wenn ohne sie
eine der öffentlichen Stelle obliegende Verwal-
tungshandlung (dazu gehört auch die vorbeugende
und strafverfolgende Tätigkeit von Staatsanwalt-
schaft und Polizei) überhaupt nicht, fehlerhaft
oder nur unvollständig vorgenommen würde. Sie
ist auch dann erforderlich, wenn davon auszu-
gehen ist, dass Speicherungen im Register Hin-

weise auf das Vorliegen von Akten bei anderen
Stellen geben, deren Beziehung für die Beurteilung
der Sach- und Rechtslage des zu entscheidenden
Vorgangs geboten ist. Zur Aufgabenerfüllung der
ersuchenden Stelle gehört öffentlich-rechtliches
und privatrechtliches Verwaltungshandeln. Zum
öffentlich-rechtlichen Verwaltungshandeln zählt
auch die Erfüllung der Verpflichtungen, die ihr
durch das Ausländerzentralregistergesetz und die
AZRG-DV auferlegt sind.

10.1.2 Zur Angabe des Zwecks siehe § 8 Absatz 3 und 4
AZRG-DV.

10.1.3 Das Register hat vor der Übermittlung von Daten
festzustellen, ob die ersuchende Stelle generell be-
rechtigt ist, Daten aus dem Register zu erhalten
und in welchem Umfang ihr zum angegebenen
Zweck Daten übermittelt werden dürfen. Diese
Verpflichtung erstreckt sich bei Nutzung tech-
nischer Einrichtungen für das Übermittlungs-
ersuchen auch auf die Prüfung, ob die technischen
Einrichtungen bei dem Register ordnungsgemäß
angemeldet worden sind.

10.1.4 Ein Anhaltspunkt für die Versagung der Daten-
übermittlung kann gegeben sein, wenn der ange-
gebene Zweck außerhalb der Aufgabenstellung
der ersuchenden Stelle liegt.

10.1.5 Zu § 9 Absatz 3 Satz 2 AZRG-DV

Das Register hat sich bei einem Ersuchen um
fernmündliche Datenübermittlung über die Iden-
tität der ersuchenden Person und deren Zugehö-
rigkeit zur ersuchenden öffentlichen Stelle durch
Rückruf bei der ersuchenden öffentlichen Stelle
über deren Fernsprechzentrale oder durch ähnli-
che gleichermaßen geeignete Maßnahmen zu ver-
gewissern.

10.1.6 Bei erstmaligen Ersuchen öffentlicher Stellen, de-
nen noch keine Behördenkennzahl zugewiesen ist,
erkundigt sich das Register bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde über die ersuchende Stelle, so-
fern die Stelle nicht durch eine amtliche Mitteilung
bekannt ist, und vergewissert sich fernmündlich
darüber, dass das Ersuchen tatsächlich von dieser
Stelle stammt.

10.2 Zu § 10 Absatz 2 und 3

10.2.1 Trotz abweichender Daten bestehen keine Zweifel
an der Identität, wenn die Abweichungen nach
Bewertung des Registers so gering sind, dass ihnen
offensichtlich keine Bedeutung zukommt (das
kann z. B. gegeben sein, wenn im Register die
vollständigen Geburtsdaten gespeichert sind, im
Übermittlungsersuchen lediglich das Geburtsjahr
angegeben ist und im Übrigen eine völlige Über-
einstimmung der Personalien besteht). Kann das
Register die Identität nicht eindeutig feststellen, ist
eine Datenübermittlung zur Aufgabenerfüllung an
die ersuchende Stelle unzulässig. In diesem Fall
übermittelt das Register die nach Absatz 3 zur
Identitätsprüfung vorgesehenen Daten. Kann auch
die ersuchende Stelle die Zweifel an der Identität
nicht ausräumen, ist die Übermittlung weiterer
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Daten zur Aufgabenerfüllung unzulässig. Sie hat
dann die bereits übermittelten Daten zu vernich-
ten.

Ein Übermittlungsersuchen gemäß § 10 Absatz 2
Satz 3 kann auch mit unvollständigen Angaben
zum Ausweisdokument oder Aufenthaltstitel er-
folgen.

10.2.2 Zu § 3 Absatz 2 AZRG-DV

Der Hinweis auf Personenverschiedenheit lautet:
„Nicht identisch mit . . . (AZR-Nr.)“.

10.3 Zu § 10 Absatz 6

Die Kenntnis des Begründungstextes ist unerläss-
lich, wenn ohne sie eine Verwaltungshandlung
nicht vorgenommen werden kann. Eine Infor-
mation ist nicht rechtzeitig zu erlangen, wenn die
Verwaltungshandlung der ersuchenden Stelle kei-
nen Aufschub duldet und die Einholung der
Information bei der aktenführenden Behörde
die Verwaltungshandlung unvertretbar verzögerte
(z. B. weil die Information am Wochenende oder
an Feiertagen benötigt wird oder der Vorgang
nicht schnell genug verfügbar ist). Die Beurtei-
lung, ob die Voraussetzungen nach Absatz 6 ge-
geben sind, liegt in der Verantwortung der er-
suchenden Stelle und ist von ihr aktenkundig zu
machen.

11 Zu § 11 – Zweckbestimmung, Weiterüber-
mittlung von Daten

11.1 Zu § 11 Absatz 1

Ein anderer Zweck ist gegeben, wenn die Daten
für eine Aufgabe mit anderer Bezeichnung i. S. d.
§ 8 Absatz 3 AZRG-DV oder für ein Verfahren
verwendet werden sollen, dem ein eigenes Ge-
schäftszeichen zugewiesen ist. Ein anderer Zweck
ist auch dann gegeben, wenn die Daten ohne Än-
derung der Aufgabenbezeichnung oder des Ge-
schäftszeichens für ein anderes Verwaltungs- oder
Ermittlungsverfahren oder für ein sonstiges Ver-
fahren im Rahmen einer anderen Fragestellung
verwendet werden sollen. Die neue Zweckbestim-
mung ist dem Register unverzüglich unter Angabe
der AZR-Nummer mitzuteilen. Dabei sind die
zum anderen Zweck verwendeten Daten genau zu
bezeichnen und der neue Verwendungszweck, wie
in § 8 Absatz 3 AZRG-DV vorgesehen, anzuge-
ben. Damit das Register die Aufzeichnungen nach
§ 13 Absatz 1 vornehmen kann, sind zusätzlich
anzugeben: Tag und Uhrzeit der anderweitigen
Verwendung, Bezeichnung der verwendenden
Stelle und der verantwortlichen Person.

Die Weiterverwendung übermittelter Daten sollte
auf Ausnahmefälle beschränkt werden. Im Regel-
fall ist das Register um die Übermittlung aktueller
Daten zu ersuchen.

11.2 Zu § 11 Absatz 2

11.2.1 Die Datenübermittlung soll im Regelfall direkt
durch das Register erfolgen. Die Weiterüber-
mittlung ist deshalb auf Ausnahmefälle zu be-

schränken. Die weiterübermittelnde Stelle hat zu
prüfen, ob die Voraussetzungen dafür vorliegen.

11.2.2 Eine Verzögerung ist unvertretbar, wenn die
Wahrung öffentlicher Interessen oder von Inte-
ressen des Betroffenen ein so schnelles Handeln
verlangt, dass eine Datenübermittlung durch das
Register nicht abgewartet werden kann. Eine er-
hebliche Erschwerung der Aufgabenerfüllung ist
anzunehmen, wenn sich der mit der Erfüllung der
Aufgaben verbundene Aufwand bei einem weite-
ren Zuwarten in nicht vertretbarem Maße erhöhte
oder die Aufgabenerfüllung gänzlich unmöglich
würde.

11.2.3 Bei einer Weiterübermittlung von Daten hat der
Übermittlungsempfänger dem Register den Emp-
fang der Daten mitzuteilen und dabei die weiter-
übermittelten Daten und den Verwendungszweck
anzugeben. Damit das Register Aufzeichnungen
nach § 13 Absatz 1 vornehmen kann, sind zusätz-
lich mitzuteilen: Tag und Uhrzeit des Empfangs,
Bezeichnung der empfangenden Stelle und die für
den Empfang der Daten verantwortliche Person.

12 Zu § 12 – Gruppenauskunft

12.1 Zu § 12 Absatz 1

12.1.1 Es obliegt der ersuchenden Stelle, genau zu prüfen,
ob die Gruppenauskunft nach den in § 12 genann-
ten Voraussetzungen zulässig ist. Das Register hat
die Gruppenauskunft zu versagen, wenn Anhalts-
punkte dafür bestehen, dass die in § 12 Absatz 1
Satz 2 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind.

12.1.2 Gesetzliche Aufgaben sind solche, die durch for-
melles Gesetz geregelt sind.

12.1.3 Eine Gruppenauskunft liegt im besonderen Inte-
resse der Betroffenen, wenn sie dazu dient, ihnen
wesentliche Vorteile zu verschaffen oder drohende
Nachteile von ihnen abzuwenden. Das ist z. B. der
Fall, wenn eine Ausländerbehörde um Auflistung
der bei ihr gemeldeten Ausländer nachsucht, deren
Aufenthalt in Kürze wegen Erreichens des 16. Le-
bensjahres genehmigungspflichtig wird und die
rechtzeitig auf die Notwendigkeit der Beantra-
gung eines Aufenthaltstitels hingewiesen werden
sollen.

12.1.4 Eine Gruppenauskunft zur Gefahrenabwehr oder
zur Verfolgung bestimmter Straftaten setzt fol-
gende Prüfung voraus:

Die Gruppenauskunft muss zur Erreichung des
verfolgten Zwecks erforderlich sein, d. h. es darf
kein anderes oder kein gleich geeignetes, den Be-
troffenen weniger belastendes Mittel zur Verfü-
gung stehen oder nur ein solches, das mit unver-
hältnismäßig hohem Aufwand verbunden ist.
Nicht gleich geeignet ist insbesondere ein Mittel,
mit dem die Daten nicht rechtzeitig erlangt wer-
den können. Die Gruppenauskunft muss außer-
dem angemessen sein, d. h. der mit ihr verbundene
Eingriff in das informationelle Selbstbestim-
mungsrecht der Betroffenen darf nicht außer Ver-
hältnis zum verfolgten Zweck stehen.
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12.1.5 Eine Straftat ist erheblich, wenn sie mindestens
dem mittleren Kriminalitätsbereich zuzurechnen
ist, den Rechtsfrieden empfindlich stört und ge-
eignet ist, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung
erheblich zu beeinträchtigen. Das Erfordernis der
gewerbs- und gewohnheitsmäßigen Begehung be-
deutet nicht, dass die gewerbs- oder gewohnheits-
mäßige Begehung Tatbestandsmerkmal der Straf-
tat oder Strafzumessungsmerkmal sein muss; eine
gewerbs- oder gewohnheitsmäßige Begehung im
Sinne des § 12 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 Buch-
stabe b) ist auch bei anderen Straftaten möglich.

12.1.6 Unter den in § 2 Absatz 1 Nummer 4 BNDG
genannten Voraussetzungen erforderlich ist eine
Gruppenauskunft, wenn
– der Bundesnachrichtendienst die erforderli-

chen Informationen über außen- und sicher-
heitspolitisch relevante Vorgänge im Ausland
nur durch Erhebung personenbezogener Daten
im Inland erlangen kann (§ 2 Absatz 1 Num-
mer 4 i. V. m. § 1 Absatz 2 Satz 2 BNDG)

– und für die Beschaffung der Informationen
keine andere Behörde zuständig ist (§ 2 Ab-
satz 1 Nummer 4 BNDG).

Außerdem ist § 2 Absatz 4 BNDG zu beachten.

12.2 Zu § 12 Absatz 2

12.2.1 Die Begründung muss schriftlich erfolgen. Der
Hinweis auf die gesetzliche Vorschrift allein reicht
nicht. Die Begründung kann auf die Darstellung
des Sachverhalts in Umrissen beschränkt werden,
soweit Gründe der Geheimhaltung dies erfordern.
Die Zustimmung zur Gruppenauskunft kann auch
durch einen vom Behördenleiter eigens dazu be-
stellten Vertreter erteilt werden.

12.2.2 Das Register hat das schriftliche Ersuchen und die
diesbezüglichen Unterlagen im Zeitpunkt der Lö-
schung der Aufzeichnungen nach § 13 zu ver-
nichten.

13 Zu § 13 – Aufzeichnungspflicht bei Daten-
übermittlung

13.1 Zu § 13 Absatz 1

Zum Inhalt der Mitteilungen siehe Nummer 11.1
und 11.2.3.

13.2 Zu § 13 Absatz 2

13.2.1 Zum Begriff der geeigneten Maßnahmen vgl.
Nummer 9.2.1.

13.2.2 Zum Begriff des eingeleiteten Kontrollverfahrens
vgl. Nummer 9.1.1.

14 Zu § 14 Absatz 2 – Datenübermittlung an alle
öffentlichen Stellen (frühere Namen und Such-
vermerke)

14.1 Das besondere Ersuchen um Übermittlung von
früheren Namen oder Suchvermerken erfolgt
im schriftlichen Verfahren durch ausdrücklichen
Hinweis, im automatisierten Abrufverfahren

durch Markierung eines entsprechenden Eingabe-
feldes. Das besondere Ersuchen ist aktenkundig zu
begründen.

14.2 Der ausdrückliche Antrag einer Stelle, für die ein
Suchvermerk gespeichert wird, dass auf jedes Er-
suchen eine Übermittlung des Suchvermerks er-
folgt, setzt im Hinblick auf die mit einem Such-
vermerk i. d. R. einhergehende Belastung des
Betroffenen eine sorgsame Abwägung der schutz-
würdigen Interessen des Betroffenen und des öf-
fentlichen Interesses an der Notwendigkeit vor-
aus, den Suchvermerk allen öffentlichen Stellen
ohne ausdrückliches Ersuchen zur Kenntnis zu
bringen. Das öffentliche Interesse muss das
schutzwürdige Interesse des Betroffenen erheblich
überwiegen.

15 Zu § 15 Absatz 1 Nummer 6 – Datenübermitt-
lung an oberste Bundes- und Landesbehörden

15.1 Eigene Aufgaben sind solche Aufgaben, die ober-
ste Bundes- oder Landesbehörden zur Regelung
von Einzelfällen aufgrund entsprechender Zu-
ständigkeitsvorschriften wahrnehmen (z. B. §§ 22,
58a und 74 AufenthG). Die Wahrnehmung von
Aufsichtsfunktionen gehört nicht dazu (vgl. inso-
weit § 39).

15.2 Zum Begriff „zur Aufgabenerfüllung erforder-
lich“ vgl. Nummer 10.1.1.

16 Zu § 16 – Datenübermittlung an Gerichte

16.1 Zu § 16 Absatz 2

16.1.1 Zum Begriff des aufenthaltsrechtlichen Status vgl.
Nummer 3.6. Der Begriff „aufenthaltsrechtliche
Maßnahme“ ist deckungsgleich, soweit die Maß-
nahme etwa mit einem Aufenthaltstitel einen be-
günstigenden Verwaltungsakt zum Gegenstand
hat. Die „aufenthaltsrechtliche Maßnahme“ geht
darüber hinaus, indem auch Maßnahmen erfasst
werden, die den Betroffenen belasten, wie etwa die
Ablehnung oder der Widerruf eines Aufenthalts-
titels oder die Abschiebung.

16.1.2 Das Ersuchen kann sich als erweitertes Ersuchen
im Gegensatz zum erneuten Ersuchen im Sinne
von § 16 Absatz 3 von vornherein auf die Über-
mittlung der Daten erstrecken, die die ersuchende
Stelle nach § 16 Absatz 2 erhalten darf.

16.2 Zu § 16 Absatz 3

Zum Begriff „zur Aufgabenerfüllung erforder-
lich“ vgl. Nummer 10.1.1.

17 Zu § 17 Datenübermittlung an das Zoll-
kriminalamt

Das Zollkriminalamt ist nach § 2 ZFdG die Zen-
tralstelle für den Zollfahndungsdienst und darüber
hinaus eine der Zentralstellen für das Auskunfts-
und Nachrichtenwesen der Zollverwaltung. Dem-
zufolge nimmt es sowohl für die Zollfahn-
dungsämter einerseits als auch für die nach dem
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Ausländerzentralregistergesetz zum Abruf be-
rechtigten Stellen der allgemeinen Zollverwaltung
andererseits stellvertretend Abfragen an die Re-
gisterbehörde vor und leitet die übermittelten Da-
ten an die ermittelnden Dienststellen weiter. Diese
Weiterleitung durch das Zollkriminalamt ist keine
Weiterübermittlung i. S. d. § 11 Absatz 2. Sie un-
terliegt daher nicht den dort genannten Be-
schränkungen.

Dagegen gilt für die Verwendung zu einem an-
deren Zweck und für die Weiterübermittlung von
Registerdaten durch das ermittelnde Zollfahn-
dungsamt § 11 Absatz 1 und 2 sinngemäß.

18 Zu § 18 – Datenübermittlung an die Bundes-
agentur für Arbeit und die Behörden der Zoll-
verwaltung

Zu den in Absatz 1 Nummer 1 verwendeten Be-
griffen vgl. Nummer 3.6 und 16.1.1.

19 Zu § 19 Absatz 1 – Datenübermittlung an
die Staatsangehörigkeits- und Vertriebenen-
behörden

Die Hinweise auf die Behörden, die Daten über-
mittelt haben, enthalten einen Kurzhinweis auf
den Übermittlungsanlass – ohne eine gegebenen-
falls hierzu ergangene Entscheidung offen zu le-
gen –, die Behördenkennzahl der übermittelnden
Stelle und deren Geschäftszeichen (Beispiel: Asyl:
Vorgang bei Behörde 0900.00 AZ-BAMF 1234567).

21 Zu § 21 – Datenübermittlung an das Auswärtige
Amt, die deutschen Auslandsvertretungen
und andere öffentliche Stellen im Visaverfahren

21.1 Zu § 21 Absatz 2

Die Rückmeldung der Daten kann in Form von
Rückmeldekürzeln erfolgen, die die am Visaver-
fahren beteiligte Organisationseinheit des Bun-
desverwaltungsamts im Einvernehmen mit dem
Auswärtigen Amt festlegt.

21.2 Zu § 21 Absatz 3

Zur Identitätsfeststellung vgl. Nummer 10.2.1.

22 Zu § 22 – Abruf im automatisierten Verfahren

22.1 Zu § 22 Absatz 1

22.1.1 Beim automatisierten Abrufverfahren nimmt das
Register nur über allgemeine programmtechnische
Vorkehrungen Einfluss auf die Übermittlung der
Daten.

22.1.2 Das Register unterrichtet den Bundesbeauftragten
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
darüber, welche der in § 9 BDSG zur Daten-
sicherung bezeichneten Maßnahmen die zum au-
tomatisierten Abrufverfahren zugelassenen Stellen
nach eigenen Angaben getroffen haben.

22.2 Zu § 22 Absatz 2

22.2.1 Eine Vielzahl von Übermittlungsersuchen liegt
vor, wenn die durchschnittlich je Arbeitstag zu
erwartenden Übermittlungsersuchen so zahlreich
sind, dass es der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit
in der Verwaltung nahe legt, die Datenüber-
mittlung im automatisierten Verfahren und nicht
schriftlich abzuwickeln.

22.2.2 Besondere Eilbedürftigkeit i. S. v. Satz 1 liegt vor,
wenn sich bei den Übermittlungsersuchen und den
daraufhin erfolgenden Datenübermittlungen ohne
Nutzung des automatisierten Verfahrens im Re-
gelfall unvertretbare Verzögerungen der Aufga-
benerfüllung ergeben würden.

22.3 Zu § 22 Absatz 3

Die Verantwortung der abrufenden Stelle erstreckt
sich auf alle für die konkrete Datenübermittlung
notwendigen Voraussetzungen. Betrifft der Abruf
Daten von Unionsbürgern, hat die abrufende
Stelle auch zu prüfen, ob der Abruf unter Berück-
sichtigung des Urteils des Europäischen Ge-
richtshofs vom 16. Dezember 2008 (Rs. C-524/06)
zulässig ist (vgl. Nummer 0). Die Überprüfung der
Zulässigkeit der Abrufe i. S. v. Absatz 3 Satz 2
meint die Zulässigkeit von Datenabrufen im wei-
testen Sinne. Anlass für eine Überprüfung der Zu-
lässigkeit der Abrufe besteht schon dann, wenn
das Register aufgrund bestimmter Anhaltspunkte
Zweifel daran hat, inwieweit übermittelte Daten
zur Erfüllung der Aufgaben der abrufenden Stelle
erforderlich sind. Derartige Anhaltspunkte kön-
nen in ungewöhnlichen Abfragezeitpunkten oder
in einem nicht plausiblen Abfrageverhalten liegen.
Auch Hinweise von Betroffenen können Anlass
für eine Einzelfallprüfung durch das Register sein.
Die Registerbehörde prüft im Rahmen von Stich-
proben insbesondere die Einhaltung der Ein-
schränkungen beim automatisierten Abruf der
Daten von Unionsbürgern.

23 Zu § 23 – Statistische Aufbereitung der Daten

23.1 Zu § 23 Absatz 1

Zur Erfüllung eines kurzfristig auftretenden Da-
tenbedarfs für Entscheidungen oberster Bundes-
behörden stellt das Register dem Statistischen
Bundesamt die erforderlichen Daten zur Verfü-
gung. Die Daten dürfen über die in § 23 Absatz 2
genannten Erhebungsmerkmale nicht hinausge-
hen. In besonders eiligen Fällen können die Daten
auch direkt beim Register angefordert und von
diesem den obersten Bundesbehörden bereitge-
stellt werden. Das Statistische Bundesamt wird in
diesen Fällen nachrichtlich beteiligt.

23.2 Zu § 23 Absatz 2

23.2.1 Durch die in Satz 1 genannten Erhebungsmerk-
male soll ein Personenbezug unmöglich und damit
eine Anonymisierung erreicht werden. Andere
Daten dürfen für statistische Zwecke nicht über-
mittelt werden.
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23.2.2 Ersuchen der Statistischen Ämter der Länder auf
Weiterübermittlung der ihren Erhebungsbereich
betreffenden Daten sind unmittelbar an das Sta-
tistische Bundesamt zu richten. Das Statistische
Bundesamt übermittelt die Daten an die Statisti-
schen Ämter der Länder unmittelbar weiter.

24 Zu § 24 – Planungsdaten

24.0 Planungsdaten sind anonymisierte Daten, die aus
dem allgemeinen Datenbestand des Registers un-
ter den für den jeweiligen Planungszweck maß-
geblichen Gesichtspunkten ausgewertet werden.

24.1 Die Übermittlung setzt in jedem Falle ein schrift-
liches Ersuchen mit Begründung voraus. Die
benötigten Daten sind anhand der Spalte A des
Abschnitts I der Anlage zur AZRG-DV zu be-
nennen.

24.2 Die Daten sind zweckgebunden und dürfen nur
für Planungszwecke genutzt werden.

25 Zu § 25 – Datenübermittlung an nicht-
öffentliche Stellen, die humanitäre oder soziale
Aufgaben wahrnehmen

25.1 Zu § 25 Absatz 1

Nichtöffentliche Stellen in diesem Sinne sind die in
§ 2 Absatz 4 BDSG genannten Stellen. Hierzu ge-
hören:

– natürliche und juristische Personen des Privat-
rechts,

– Gesellschaften und andere Personenvereini-
gungen des Privatrechts, soweit sie nicht unter
§ 2 Absatz 1 bis 3 BDSG fallen.

Nichtöffentliche Stellen, die hoheitliche Aufgaben
der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen, werden
nicht erfasst (vgl. § 2 Absatz 4 Satz 2 BDSG).

25.2 Zu § 25 Absatz 2

Die schriftliche Begründung des Übermittlungs-
ersuchens muss den Zweck angeben, zu welchem
die Daten benötigt werden. Sie muss außerdem die
Angabe enthalten, ob dem Übermittlungsersuchen
das Begehren eines Dritten zugrunde liegt, den
Aufenthaltsort des Betroffenen zu erfahren. Hier
sind genaue Angaben über die beteiligten Perso-
nen zu machen.

25.3 Zu § 25 Absatz 3

Das Register kann einer Weiterübermittlung der
übermittelten personenbezogenen Daten nur zu-
stimmen, wenn ihm ein entsprechendes schrift-
liches Ersuchen vorliegt, aus dem sich ergibt, zu
welchem Zweck und an wen die Daten weiter-
übermittelt werden sollen.

25.4 Zu § 25 Absatz 4

Es obliegt der nichtöffentlichen Stelle, die nach
Satz 1 notwendige Einwilligung des Betroffenen
einzuholen.

26 Zu § 26 – Datenübermittlung an Behörden
anderer Staaten und an über- oder zwischen-
staatliche Stellen

26.1 Die Abwägungsklauseln in §§ 4 b und 4 c BDSG
sind zu berücksichtigen. Mit der Einholung des
Einverständnisses der Stelle, die dem Register die
Daten übermittelt hat (i. d. R. die Ausländerbe-
hörde), soll der Verantwortungsteilung zwischen
dem Register und der datenübermittelnden Stelle
Rechnung getragen werden. Die Beteiligung soll
gewährleisten, dass in die Entscheidung über
die grenzüberschreitende Übermittlung die indi-
viduellen Belange des betroffenen Ausländers
einfließen können. Die zuständigen (Ausländer-)
Behörden verfügen im Regelfall über die erforder-
lichen Informationen und können sich gegebe-
nenfalls auch an den Ausländer wenden.

26.2 Ein schutzwürdiges Interesse des Betroffenen am
Ausschluss der Übermittlung seiner Daten ist anzu-
nehmen, wenn mit einer Datenübermittlung Nach-
teile, insbesondere Gefahren für das Leben, die
körperliche Unversehrtheit oder die Freiheit der
Person, für ihn oder einen nahen Angehörigen ver-
bunden wären, die in keinem angemessenen Ver-
hältnis zum Zweck der Datenübermittlung stehen.
Dabei muss sein Interesse nicht vor- oder gleich-
rangig sein. Sein Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung ist stets zu berücksichtigen. Das be-
rechtigte Interesse der ersuchenden Stelle hat in
jedem Fall zurückzutreten, wenn mit einer Daten-
übermittlung eine Gefahr für das Leben oder die
körperliche Unversehrtheit des Betroffenen ver-
bunden wäre. Das gilt auch, wenn es sich bei dem
Betroffenen um einen Asylberechtigten, einen
Flüchtling, dessen Rechtsstellung im Sinne der Gen-
fer Flüchtlingskonvention unanfechtbar festgestellt
wurde (§ 3 AsylVfG), einer Person, bei der die Vo-
raussetzungen nach § 60 Absatz 1 AufenthG fest-
gestellt wurde oder einen Asylbewerber (eine Person
in einem noch nicht unanfechtbar abgeschlossenen
Asylverfahren) handelt und eine Behörde des Her-
kunftsstaates um Datenübermittlung ersucht.

26.3 Zum Verfahren vgl. § 13 Absatz 2 AZRG-DV.

27 Zu § 27 Absatz 2 – Datenübermittlung an
sonstige nichtöffentliche Stellen (Anhörung,
Aufzeichnung)

27.1 Zur Frage, ob die Anhörung dem Zweck der Da-
tenübermittlung zuwiderläuft, vgl. Nummer 4.3.2.

27.2 Zum Begriff der wesentlichen Gründe vgl. Num-
mer 4.4.1.

27.3 Die Aufbewahrung der Aufzeichnung erfolgt in
derselben Art und Weise wie nach § 4 Absatz 4
(vgl. Nummer 4.4.3).

27.4 Zur Einleitung des datenschutzrechtlichen Kon-
trollverfahrens vgl. Nummer 4.4.4.

29 Zu 29 Absatz 1 – Inhalt

29.1 Zu § 29 Absatz 1 Nummer 1

Die Visadatei-Nummer ist eindeutiges Ordnungs-
kriterium in der Visadatei für den Gesamtdaten-
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satz zu einer Person. Sie entspricht in Länge
und Aufbau grundsätzlich den Konventionen der
12-stelligen AZR-Nummer (Nummer 3.2) und
enthält zur besseren Unterscheidung zusätzlich
ein vorangestelltes einstelliges Feld mit dem
Buchstaben „V“. Sie wird bei erstmaliger Speiche-
rung eines Visumantrages oder Ausnahmevisums
von dem Register vergeben.

29.2 Zu § 29 Absatz 1 Nummer 1a

Das Visumaktenzeichen (bzw. die Visa-Antrags-
nummer) ist ein eindeutiges Ordnungskriterium in
der Visadatei zu einem bestimmten Visumantrag
einer Person. Es wird als Geschäftszeichen vom
Auswärtigen Amt vergeben. Bei Ausnahmevisa,
die durch die Bundespolizei ausgestellt werden,
erzeugt das Register das Visumaktenzeichen auto-
matisch.

31 Zu § 31 Absatz 1 – Allgemeine Vorschriften für
die Datenübermittlung

Zur Frage, wann Zweifel an der Identität bestehen,
vgl. Nummer 10.2.1.

32 Zu § 32 Absatz 2 – Datenübermittlung im
Visumverfahren

Zu den Aufgaben der am Visaverfahren beteiligten
Organisationseinheit des Bundesverwaltungs-
amtes gehört in erster Linie die Unterstützung des
Auswärtigen Amtes und der Auslandsvertretun-
gen im Visaverfahren. In Erfüllung dieser Aufgabe
übermittelt die beteiligte Organisationseinheit des
Bundesverwaltungsamtes die Daten an das Aus-
wärtige Amt oder an die Auslandsvertretungen.

34 Zu § 34 – Auskunft an den Betroffenen

34.1 Zu § 34 Absatz 1/§ 15 AZRG-DV

Das Auskunftsverfahren und die Voraussetzungen
werden durch § 15 AZRG-DV näher konkreti-
siert. Der nach § 15 Absatz 2 AZRG-DV erfor-
derliche Identitätsnachweis erfolgt bei Personen

a) im Inland durch Beglaubigung der Unterschrift
auf dem Auskunftsersuchen oder durch Vor-
lage eines amtlichen Ausweises bei persön-
lichem Erscheinen des Betroffenen bei dem
Register,

b) im Ausland

– durch Beglaubigung der Unterschrift auf
dem Auskunftsersuchen durch die Aus-
landsvertretung oder eine Behörde des
Herkunftsstaates, die zur Beglaubigung be-
fugt ist oder

– durch ein separates Schreiben eines Notars
zur Unterschriftsbeglaubigung mit deut-
scher Übersetzung eines vereidigten Dol-
metschers.

Das Register kann die Beglaubigung durch die
Auslandsvertretung verlangen, wenn es begrün-

dete Zweifel an einer ordnungsgemäßen Beglaubi-
gung hat. Eine Beglaubigung ist nicht nötig, wenn
der Bevollmächtigte ein bei einem inländischen
Gericht zugelassener Rechtsanwalt ist. Soll die
Auskunft an einen Vertreter (Bevollmächtigten)
erteilt werden, muss die Unterschrift des Betrof-
fenen auf der Vollmacht beglaubigt sein.

34.2 Zu § 34 Absatz 2

34.2.1 Die Entscheidung, ob die Auskunftserteilung un-
terbleibt, obliegt dem Register. Zur Vorbereitung
der Entscheidung kann es die Stellungnahme an-
derer öffentlicher Stellen einholen.

34.2.2 Wenn nach Auffassung des Registers die Voraus-
setzungen der Nummer 1 vorliegen, ist die Stel-
lungnahme der Stelle einzuholen, die die Daten
übermittelt hat. Eine Gefährdung der Aufga-
benerfüllung ist z. B. anzunehmen, wenn eine
Maßnahme oder Entscheidung im Falle der Aus-
kunftserteilung nicht mehr sachgerecht getroffen
werden könnte.

34.3 Zu § 34 Absatz 4

Grundsätzlich bedarf eine Ablehnung der Aus-
kunftserteilung einer Begründung. Eine Gefähr-
dung des mit der Ablehnung verfolgten Zwecks,
bei der die Auskunftserteilung ohne Begründung
unterbleibt, ist z. B. dann gegeben, wenn die Be-
gründung zur Folge hätte, dass die ordnungsge-
mäße Erfüllung der Aufgaben der Stelle, die die
Daten übermittelt hat, nicht mehr gewährleistet
wäre (Beispiel: Die Kenntnis der Begründung lässt
auf die Durchführung eines polizeilichen Ermitt-
lungsverfahrens schließen, das dem Betroffenen zu
diesem Zeitpunkt noch nicht zur Kenntnis ge-
langen soll).

34.4 Zu § 34 Absatz 5

34.4.1 Als speichernde Stelle im Sinne dieser Vorschrift
ist nicht nur das Register, sondern auch diejenige
Stelle zu verstehen, die die Daten an das Register
zur Speicherung – auch im Wege der Direktein-
gabe – übermittelt hat.

34.4.2 Verlangt der Betroffene, dass dem Bundesbeauf-
tragten für Datenschutz und die Informationsfrei-
heit Auskunft erteilt wird, ersucht das Register die
jeweils zuständige oberste Bundesbehörde um
Stellungnahme, soweit Stellen nach § 20 Absatz 1
beteiligt sind. Diese hat gegebenenfalls die Stel-
lungnahme der für die Sicherheit des betroffenen
Landes zuständigen Landesbehörde einzuholen.
Das Register erteilt die Auskunft nicht, soweit
dadurch nach Mitteilung der obersten Bundes-
behörde die Sicherheit des Bundes oder eines
Landes gefährdet würde. In den Fällen, in denen
andere als die in § 20 Absatz 1 bezeichneten Stel-
len beteiligt sind, erteilt das Register unmittelbar
Auskunft.

35 Zu § 35 – Berichtigung

Zum Begriff „berichtigen“ vgl. Nummer 7.2.
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36 Zu § 36 – Löschung

36.1 Zu § 36 Absatz 1

Eine Speicherung war unzulässig, wenn die recht-
lichen Voraussetzungen dafür nicht vorgelegen
haben (z. B. irrtümliche Zuordnung von Daten zu
einem Datensatz).

36.2 Zu § 36 Absatz 1 und 2

§ 2 Absatz 1 BArchG ist zu beachten. Danach sind
im Rahmen einer Vereinbarung nach § 2 Absatz 8
BArchG die Daten vor der Löschung dem Bun-
desarchiv anzubieten und, sofern ihnen bleibender
Wert im Sinne des § 3 BArchG zukommt, zu
übergeben.

36.3 Zu § 36 Absatz 3

Zuständig für die Mitteilung an das Register über
vollzogene Einbürgerungen ist die nach § 71
AufenthG für den Ausländer zuständige Aus-
länderbehörde. Die Staatsangehörigkeitsbehörden
teilen den Ausländerbehörden den Erwerb der
deutschen Staatsangehörigkeit des Ausländers mit.

37 Zu § 37 – Sperrung

37.1 Zu § 37 Absatz 1

37.1.1 Bestreitet der Betroffene die Richtigkeit der zu
seiner Person gespeicherten Daten gegenüber dem
Register, setzt dieses sich mit der aktenführenden
Ausländerbehörde oder der übermittelnden Stelle
in Verbindung, um die Richtigkeit oder Unrich-
tigkeit der bestrittenen Daten festzulegen. Gelingt
diese Feststellung nicht innerhalb von drei Mo-
naten vom Zeitpunkt des Bestreitens an, versieht
das Register den gesamten Datensatz mit einem
Sperrvermerk.

37.1.2 Handelt es sich bei den bestrittenen Daten um be-
hördliche Entscheidungen, bezieht sich die Prü-
fung nur auf die Frage, ob die Entscheidung tat-
sächlich ergangen ist, nicht jedoch auf die Frage,
ob die Entscheidung zu Recht ergangen ist. Ent-
sprechendes gilt für Daten, die eine Überzeugung
der übermittelnden Stelle wiedergeben (z. B. Ein-
reisebedenken, Verdacht auf bestimmte Strafta-
ten).

37.1.3 Die Bemühungen des Registers müssen sich auf
einen vertretbaren Aufwand beschränken. Unver-
tretbar wäre z. B. für das Register der Aufwand,
amtliche Urkunden aus dem Herkunftsland des
Betroffenen anzufordern.

37.2 Zu § 37 Absatz 2

37.2.1 Die Sperrung der Daten bewirkt, dass auf alle
Übermittlungsersuchen nur die zur Identifizie-
rung der Person notwendigen Daten und der
Sperrvermerk übermittelt werden. Das gilt nicht
für Übermittlungsersuchen von Strafverfolgungs-
behörden. Diese erhalten auch die gesperrten Da-
ten übermittelt mit Ausnahme derjenigen, die nur

zur Datensicherung oder Datenschutzkontrolle
gespeichert und deshalb gesperrt sind.

37.2.2 Eine Sperrung lässt die Übermittlungspflicht nach
§ 6 unberührt. Die Übermittlung von Daten an das
Register zu Datensätzen mit Daten, die nach § 37
gesperrt sind, hat schriftlich zu erfolgen.

38 Zu § 38 Absatz 1 – Unterrichtung beteiligter
Stellen

38.1 Die Unterrichtung zur Wahrung überwiegender
schutzwürdiger Interessen des Betroffenen ist er-
forderlich, wenn die Gefahr besteht, dass die
unrichtigen oder bestrittenen Daten oder die Un-
kenntnis von der Löschung bei der übermitteln-
den Stelle oder bei Übermittlungsempfängern zu
nachteiligen Maßnahmen geführt hat oder führen
kann und die Unterrichtung geeignet sein kann,
den Nachteil abzuwenden oder rückgängig zu
machen.

38.2 Schutzwürdige Interessen des Betroffenen können
verletzt sein oder werden, wenn unrichtige Daten
über

a) Aliaspersonalien,

b) die Einschränkung oder Untersagung der poli-
tischen Betätigung,

c) die Ausschreibung zur Zurückweisung,

d) die Ausschreibung zur Zurückweisung wegen
Terrorismusverdachts,

e) die Ausschreibung zur Festnahme,

f) den Verdacht auf Straftaten,

g) die Aus- und Durchlieferung oder

h) ein Ausreiseverbot

übermittelt worden sind.

38.3.1 Berichtigungen i. S. d. Vorschrift sind sowohl sol-
che, die das Register nach § 35 vornimmt, als auch
solche, die nach § 7 Satz 2 durch die Stelle er-
folgen, die die Daten übermittelt hat.

38.3.2 Löschungen i. S. d. Vorschrift sind ausschließlich
solche nach § 36 Absatz 1 Satz 4 und Absatz 2.

38.3.3 Sperrungen i. S. d. Vorschrift sind Sperrungen nach
§ 37. Eine Unterrichtung erfolgt im Fall der Sper-
rung nur, wenn der gesperrte Datensatz wenigs-
tens ein Datum der in Nummer 38.2 aufgeführten
Daten enthält.

38.4 Die Unterrichtung der beteiligten Stellen durch
das Register erfolgt durch maschinell erstellte
Mitteilungen, wenn dem Register bei einer Daten-
übermittlung bekannt wird, dass die Daten bereits
bei der erstmaligen Speicherung unzutreffend
waren und nunmehr berichtigt, gelöscht oder ge-
sperrt wurden. Bei Folgemeldungen zu diesen
Sachverhalten muss deshalb eindeutig erkennbar
gemacht werden, ob es sich um eine Berichtigung
oder Aktualisierung handelt (z. B. löst die Mel-
dung „Ausreiseverbot unzutreffend; Datenüber-
mittlung erfolgte irrtümlich“ eine Unterrichtung
an die beteiligten Stellen aus, dass die Speicherung
dieses Sachverhaltes unzutreffend war und deshalb

Nr. 62/63Seite 1306 GMBl 2009



gelöscht wurde. Die Meldung „Ausreiseverbot
aufgehoben“ ist dagegen eine Aktualisierung, die
keine Unterrichtungspflicht begründet).

38.5 In allen Fällen, in denen Verwaltungshandlungen
nicht rückgängig gemacht oder geändert werden
können, unterbleibt die Unterrichtung. Das gilt
für Verwaltungshandlungen
a) des Auswärtigen Amtes und der Auslands-

vertretungen,
b) anderer öffentlicher Stellen im Visaverfahren,
c) der Bundespolizei und anderer mit der poli-

zeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden
Verkehrs betrauten Behörden.

38.6 Die Unterrichtung der Stelle, die die Daten über-
mittelt hat, erfolgt in allen Fällen, in denen eine
Berichtigung, Löschung oder Sperrung nicht von
ihr selbst veranlasst wurde.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Allgemeine Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach
der Veröffentlichung in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Berlin, den 26. Oktober 2009

M I 6 – 936 050/300

Die Bundeskanzlerin

Angela Merkel

Der Bundesminister des Innern

Schäuble

GMBl 2009, S. 1293
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Nr. 62/63 Seite 1307GMBl 2009



HERAUSGEBER:
Bundesministerium des Innern
11014 Berlin (Postanschrift)
Alt-Moabit 101 D, 10559 Berlin (Hausanschrift)
Telefon: 0 30/1 86 81-0
Telefax: 0 30/1 86 81-29 26
E-Mail: poststelle@bmi.bund400.de
VERLAG:
Carl Heymanns Verlag –
Eine Marke von Wolters Kluwer Deutschland
Luxemburger Straße 449, 50939 Köln
Telefon: 02 21/9 43 73-70 00, 0 26 31/8 01-22 22 (Vertrieb)
Telefax: 0 26 31/8 01-22 23 (Vertrieb)
E-Mail: info@wolterskluwer.de
http://www.wolterskluwer.de

DRUCK:
Bonner Universitäts-Buchdruckerei, Justus-von-Liebig-Str. 6, 53121 Bonn
Telefon: 02 28/5 46-0, Telefax: 02 28/54 61 50

ERSCHEINUNGSWEISE UND BEZUGSBEDINGUNGEN:
Das Gemeinsame Ministerialblatt erscheint nach Bedarf. Abonnementspreis: je 20 Hefte 36,50 j zuzüglich 6,50 j Versandgebühren. Einzelhefte je 8 angefangene
Seiten 1,50 j zuzüglich Versandgebühren (auf Anfrage). Der Bezug des Gemeinsamen Ministerialblattes kann zum Ende eines Abrechnungszeitraumes von
20 Heften gekündigt werden.
Preis dieses Heftes 7,50 j zuzüglich Versandkosten (1,89 j Inland, 2,50 j Ausland).
Im Bezugspreis ist die Mehrwertsteuer enthalten, der angewandte Steuersatz beträgt 7 %.
Einzelhefte nur durch Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Luxemburger Straße 449, 50939 Köln, oder durch den Buchhandel.
2009

Nr. 62/63Seite 1308 GMBl 2009


